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Einleitung.

Dio vorliegende Abhandlung über die Einnahmen des Staates unter Muktadira

Regierung nach dem von 'Aly Ibn'Ysk ausgoarbeiteten Budget der Einnahmen vom
Jahre 306 11. hat die Erklärung dieser Urkunde zum Gegenstände.

Zu diesem Behufe war es geboten vor allem tlber die wirthschaftliehe und politische

Lage in jener Zeit eine klare Vorstellung zu gewinnen
,

denn nur auf diesem Wege
konnte das richtige Verständnias der einzelnen Theile des Budgets und seiner Ziffern

erreicht werden.

Don ersten Thoil dieser Arbeit bildet demnach eine Studie über die wirthschaftliehe

und politische Lage des Staates; hieran schliesst sich die Erklärung unserer Urkunde

und die eingehende Besprechung der einzelnen Theile derselben; den Schluss aber

macht, wie ganz natürlich, eine Skizze der Thätigkeit des hervorragenden Staatsmannes,

der den Muth hatte, trotz so ungünstiger Verhältnisse, wie es die unter Moktadirs Re-

gierung waren, den Kampf gegen das Deficit aufzunohmen, um Ordnung in die zer-

rütteten Finanzen des Abbasiden-Reiches zu bringen.

Diesem Plane entsprechend
,

hatte ich meine Arbeit nahezu abge.schloasen
,

als ich

an Professor M. .1. de Goeje in Leyden die Anfrage richtete, ob nicht unter den

arabischen Handschriften der Universitätsbibliothek zu Leyden irgend etwas auf 'Aly

Ibn 'Ysä bezügliches sich vorfände. In seiner Rückantwort theilte mir mein verehrter

Freund mit, dass in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha sich eine arabische Hand-
schrift befinde, die zwar vorzüglich über das Wezyrat des Ibn alforät handle, aber auch

über 'Aly Ibn 'Ysä einen längeren Abschnitt enthalte.

Auf meine Bitte stellte mir der Oberbibliothekar der herzoglichen Bibliothek Geh.

Ilofrath Dr. W. Pertsch das Manuscript mit der freundlichsten Bereitwilligkeit zur Ver-

fügung. Es ist dies die Handschrift Nr. 1756 des Cataloges und ich bezeichne sie im
Verlaufe dieser Arbeit als Codex Gothanus. Der Werth dieser Handschrift als neuer

Quelle für die innere Geschichte der Chalifenzeit ist sehr bedeutend. Ich suchte doss-
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4 A. V. Kr£HEK,

halb, sobald ich die Durchlesung beendigt hatte, über den Verfasser und dessen Glaub-

würdigkeit mir vollkommene Klarheit zu verschaffen.

Dass er der Classe der Rogioauigsbcamten, oder wie die Araber sagen der ,Schreiber“,

angehürte, zeigt sich sofort, denn er behandelt mit Vorliebe die administrative Thätig-

keit der Minister, deren Lobonsgcschichte er berichtet, er fuhrt gern und oft Zahlen

vor, schildert die Einrichtung der Aemter und den inneren Dienst, er hat, wie es sich

zeigt, in den Archiven heruragestiibert und mit grossem Fleisse Urkunden gesammelt

(fol. IGl'’), die er seinem Werke einverleibt, was demselben natürlich einen besonderen

Worth verleiht. Ebenso kennt er die Strassen, die Plätze, Häuser und Grundstücke in Bagdad

so gut wie nur irgend Jemand und ist offenbar dort geboren oder ganz eingebürgert.“

In der Vorrede, deren erstes Blatt fehlt, ist zwar weder der Titel des Buches noch

der Name des Verfassers genannt, aber trotzdem ist es mir nicht schwer gefallen beide

mit Sicherheit zu ermitteln.

Der Codex, der uns in verstümmelter Form vorliegt, ein werthvolles Denkmal des

Sammlerfleisses U. J. Seetzens, der ihn im Jahre 1809 in Kairo kaufte, enthält das

Werk: JtUVtj übcVl von Hiläl alsäby.’

Den Beweis hiefür lasse ich sofort folgen.

In unserer Handschrift finden wir (fol. 82) eine Erzählung über die Grossmuth dos

Wezyrs Ibn alforät, der einen auf seinen Namen gefälschten Brief an den Steuerein-

nehmer (^.Ulc) von Aegypten
,
Namens Abu Zanbur almAdarä’y

,
den dieser an ihn ein-

gesendet hatte, als echt bestätigt, um den Urheber nicht bloszustellen.

Dieselbe Geschichte, mit denselben Worten und allen Einzelheiten begegnet uns

bei Ibn Challikän (ed. Wiistenfeld Nr. 498, S. 99), Nur ist der Text durch Versehen und

Copistenfohler hie und da etwas entstellt und Ibn Challikän bemerkt ausdrUeklich : er

habe diese Stelle aus dem Werke des HilAl alsAby, das den oben gegebenen Titel trägt,

entlehnt.

Wer war nun dieser Hiläl ?

Auch auf diese Frage gibt Ibn Challikän Antwort und von ihm erfahren wir (ed.

WOstenfeld Nr. 789), dass dieser Hiläl, ein Enkel des durch seine Sendschreiben be-

rühmten Abu Ishäk alsäby, als Schriftsteller sich einen Namen machte, indem er das

oben genannte Werk verfasste. Er ward im Jahre 359 II. geboren und starb 448 II.

Mit diesen Angaben stimmen auch alle Anzeichen in dem Werke selbst vortrefflich.

In der Vorrede erfahren wir, dass damals der Wezyr Bahräm Ibn Mäfannah (siU), der

den Beinamen ,der Gerechte, alädil“ führte, noch lobte, denn es wird ein Wunsch für

seine lange Lebensdauer beigefügt. Nun starb dieser aber im Jahre 433 II. als Wezyr
des Bujiden-Ftlrsten Abu Kälygär (Abulfeda); die Abfassung des Werkes fällt also vor

diese Zeit. In der Vorrede werden aber, als schon der Vergangenheit angehttrig, die

anderen grossen Minister der Bujiden-Ftlrsten genannt und zwar in chronologischer

Ordnung: Mohallaby (st. 352), Ihn al'amyd (st. um 360), Ibn .Abbäd (st 385) und

schliesslich Abu Ghälib Mohammed Ibn Chalaf (st. 406). Die Abfassung des Werkes

fiillt also in die Zeit zwischen 406—433 II. oder noch genauer, zwischen 418—433 IL,

I Cod. Ootli. FoL ISS, ISS*, 152>'.

* Im elürt oft oin andere« Werk desselben Verfasser«, das die Besehreibuof tob Bagdad xun GegensUad

b«tte. (KitAb bagfadAd.)
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UsnRR DAR ElNNAHHKHtFDUKT UEA AbHABIÜEN-RbiCUCA VOM JahKB 300 H. (918—919). 5

denn erst im Jahre 418 H. wird Ihn Mftfannah zum Wezyr des Sultans Abu Kälygär

ernannt. (Ibn Atyr IX, 254.)

Es erübrigt jetzt nur noch über die Quellen und im Anschlüsse daran über den

Worth und die Verlässlichkeit dos Werkes ein paar Worte zu sagen.

Unser Autor hatte die Absicht die WezjTo der späteren Abbasiden und der Bujiden

zu besprechen; wir wissen nicht, wie weit er diesen Plan ausgefuhrt hat. Sein Material

hat er jedenfalls mit grossem Fleisse gesammelt
;
von bekannten Werken hat er Gah-

shijäry und Suly gelesen; auch die Geschichte der Abbasiden von Ibn 'Abdalharayd

scheint ihm zugänglich gewesen zu sein; ich gehe hiebei allerdings von der etwas ge-

wagten Vermuthung aus, dass dieser (Fihrist, S. 107; Abulfadl) dieselbe Person sei mit

unserem (Abulhasan); oft wird der Historiker T&bit Ibn Sanän citirt, was selu- begreiflich

ist, denn lliläl, unser Autor, ist dessen Neffe und soll seines Oheims Geschichte, die bis

zum Jahre 363 II. reichte, fortgesetzt haben (Hammer- Purgstall
,
Lik-Gesch. V, 614;

dann Blano: Ibn Challikan, engl. Uebersetzung I, 290, Note): und zwar angeblich bis

zum Jahre 447, also bis unmittelbar vor seinem Lebensende (448).

Doch die nicht aus den Büchern, sondern atis der Ueberlieferung gesammelten Nach-

richten sind zahlreicher und sie gehen immer auf Berichte von Zeitgenossen zurück;

auch nach Urkunden und Originalschriften gibt er viel. Vorzüglich aus Beamtenkreisen

stammen seine Nachrichten, denn in diesen lebte und verkehrte er, und diese waren

gewiss gut unterrichtet. In diesen Kreisen fanden sich viele Abschriften oder selbst

Originale von Erlässen und Schreiben früherer Minister und alles das hat er gut

verwerthet

Es würde viel zu viel Raum erfordern, diese Untersuchung bis in alle Einzelheiten

zu verfolgen, doch nur eines muss noch erwähnt werden: der Geschichtschreiber Ibn

Atyr hat das Werk des Ililftl benützt und ausgebeutet, ob direct oder aus zweiter Hand
lässt sich vorläufig nicht entscheiden. Ich will nur ein paar Stellen hervorheben um
das Gesagte zu beweisen.

Die ganze Erzählung Ober die fahrlässige Geschäftsführung dos Wezyrs Chäkäny
(I. Atyr VIII, 48) finden wir bei unserem Autor fol. 189 vollständiger, aber die S. 49

angeführten Verso fehlen, die also aus einer andern Quelle stammen; ebenso Verhaltes

sich mit der Nachricht von den Ränken der Haromsintondantin gegen diesen Minister

zu Gunsten des Ibn Abydbaghl (I. A. VIII, 48; bei unserem Autor weit ausführlicher

fol. 193 ff.), dasselbe gilt von der Notiz über die auf Ch&kAny's Namen gelälschten

Geldanweisungen (I. A. Vlll, 52, hier fol. 200—202); die ganze Stelle, wo der wankel-

müthigo und stets den Einflüsterungen dos zuletzt Gekommenen zugängliche Charakter

des ühalifon Moktadir geschildert wird (I. A. VIII. S. 112, 113) finden wir viel ein-

gehender in unserem Werke (fol. 86).

Dies dürfte genügen. Ich fasse nur noch die Ergebnisse zusammen: Cod. Goth.

enthält das Werk des HilAl alsftby, der es zwischen 418—433 H. schrieb; dasselbe ist

die älteste Quellenschrift, die für die Zeiten des Moktadir auf uns gekommen ist; Ibn

'Atyr hat das Werk stark benützt, jedoch nur mit sehr beträchtlichen Kürzungen.'

* Ich htU« ftcboa dt«fle eli)l«ltea<le Notix Abg«i«htoM#Q , alx ich bei wlederhoitar Darebiovnof dew Co4»x Gothann« artf ein«

Stelle kan, die da« vben OttngU beellü^} c« findet xieh nitaüch fol. Z. 9 nuteu, eine knru Nolix, wo der Ver>

roQ a»iD«u Oroexratcf spricht und ihn benennt wl« folgt: ,Abn ibrahym Ihn ilili)', Man rrt^leich« hiexn

Ibu Cballlltku Nr. 14, Biugmphie de« ^kb^.
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6 Ä. V. Kbemer.

I. Wirthsohaftliobe und politische Lage unter Hoktadir.

Unter den in dem Gescliiclitswerke des Wassäf erhaltenen Urkunden aus der Zeit

der Abbasiden befindet sich auch eine amtliche Zusammenstellung der gesammten Ein-

nahmen der Centralregierung in Bagdad und zwar gibt dieses Schriftstück die im Jahre

303—4 n. wirklich in die Staatskassen eingezahlten Beträge. Die Zusammenstellung

erfolgte im Jahre 306 U. nach den amtlichen Ausweisen und llechnungsabschlUssen.

Wir haben also ein gerade tausend Jahre altes Budget vor uns, wahrscheinlich die

älteste Urkunde dieser Art.

Wenn nun schon hiedurch dieses Schriftstück einen besonderen Werth erhält, so wird

dessen Bedeutung noch dadurch erhöht, dass wir daraus eine Uenge wichtiger Nachrichten

über die wirthschaftliche und politische Lage des Chalifenreiches zu jener Zeit entnehmen

können.

Bevor ich nun an die Wiedergabe und Erklärung des Textes gehe, will ich diejenigen

Thatsachon in Kürze besprochen, die mir von besonderer Wichtigkeit für die allgemeine

Beurtheilung und die richtige Auffassung der Lage des Staates zu jener Zeit zu sein

scheinen, und deren getreues, nach der Natur gezeichnetes Bild in den einzelnen Posten

dos Budgets und in dessen Ziffern uns vorgeführt wird.

Doch so beredt auch die Sprache der Ziffern ist, so ist sie für den Ungeübten

ohne Dolmetsch schwer zu verstehen und diese Schwierigkeit erhöht sich in dem Maasse

als die Zeiten, um die es sich handelt, uns ferner liegen und die allgemeinen Verhältnisse,

welche hiebei in Betracht kommen, fremdartiger und eigenthümllcher sind. Beides trifft

hier zu, wo es sich um die Zustände dos Chalifenreiches vor einem Jahrtausend handelt.

Vorerst muss ich auf eine höchst merkwürdige Erscheinung die Aufmerksamkeit

lenken, die aus dem vorliegenden Budget zu ersehen ist.

Ich meine die Verdrängung der Silberwährung durch die Goldwährung. Wir schon

nämlich, dass zu Moktadirs Zeiten für die Staatsrechnungen der Uebergang zur Gold-

währung sich vollzogen hatte. Es war also eine ökonomische Verschiebung der Werthe

erfolgt, die ganz und gar dieselbe ist, wie die in unserer Zeit und vor unseren Augen
vor sich gehende Verdrängung des Silborgeldes durch die Goldwährung.

Im Chalifenreiche hatte dieser Umschwung in der Zeit von Mo' tamid (266—279 H.)

bis zu Moktadirs Regierung stattgefunden. Denn während wir in dem Werke des Ihn

Chordädbeh alle Zahlungen der östlichen Provinzen durchaus in Silber angegeben finden,

sehen wir in unserem Einnahmebudget alle Zahlungen — auch die der östlichen Provinzen

— in Gold ausgcdrUckt und auch bei Aufzahlung der Staatsausgaben, also in dem Budget

der Ausgaben unter Moktadir, sind alle Beträge durchwegs in Golddynären angegeben.

Früher hingegen wurden die Ausgaben sowie die Einnahmen des Staates durchwegs

in Silberdirhams verzeichnet und nur die westlichen Provinzen zahlten in Gold.

Es war dieser Zustand der Dinge nichts neues, denn schon unter der Herrschaft

der den Arabern vorangegangenen einheimischen Dynastien der Arsaciden und der

Sasanidon herrschte die Silberwährung entschieden vor und wurden Goldmünzen in

geringer Monge und eigentlich wie es scheint, nur ausnahmsweise geprägt. Es war dies

auch ganz natürlich, indem in den östlichen Ländern: Persien, Medien, Baktrion u. s. w.

Goldminen fehlten, hingegen Silberminen an verschiedenen Orten vorkamen.
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In den wostlichen Ländern des Chalifonroichos, die früher unter römischer Ver-

waltung gestanden waren, herrschte aber die Goldwährung vor. Diese Provinzen zahlten

auch unter der Regierung der Chalifen ihre Steuern in Gold,

In diesen Ländern aber lagen auch die bedeutendsten Goldminon des Alterthums.

Desshalb sind in dem Einnahmebudget des Harun alrashyd die Steuerleistungon der

wostlichen Länder durchwegs in Dynärs aufgeführt, nämlich: Arabien, Syrien, Aegypten

und nur für die Provinz Ifrykijjah (Cyrenaioa und Africa propria) erscheint ausnahms-

weise und zwar aus Gründen, die wir vorläufig nicht erörtern wollen, die Steuerzahlung

in SilbermOnze angegeben.

In der Glanzepoche der Chalifen werden deshalb alle Einnahmen und Ausgaben

des Staates in Dirham verzeichnet, — später durchaus in Dynärs, bis bei dem zunehmenden

Vorfall zuletzt der Dirham wieder zu Ehren kommt.

Es ist nicht schwer zu errathen weshalb der Uebergang zur Goldwährung stattfand.

Mit der Machtentfaltung des Reiches unter den ersten Abbasiden erfolgte eine sehr aus-

giebige und gründlich betriebene Ausbeutung der Provinzen zum Behufe der Bereicherung

der Staatskasse in Bagdad. Die reichen und wohlhabenden Provinzen des früheren

römischen Reichs wurden finanziell stark herangezogen und es flössen Jahr für Jahr

aus diesen Quollen grosso Summen in Gold nach Bagdad, dem Sitze der Regierung,

dem Mittelpunkte des Reichs, wo aus den östlichen Provinzen, die nicht glimpflicher

behandelt wurden, sich ebenso grosso Silberschätze anhäuften. Selbstverständlich konnte

das Verhältniss des Goldes zum Silber nicht immer dasselbe bleiben; je mehr der Osten

Silberdirhams nach der Hauptstadt ablieferte, desto mehr musste das Silber im Werthe

sinken und desto mehr das Gold im Preise steigen.

So sehen wir den Werth des Dynär sehr bedeutende Schwankungen durchmachon.

Das ursprüngliche Werthverhältniss dos Dynär zum Dirham war wie 1 : 10, und die

Juristen hielten auch in späteren Zeiten hartnäckig daran fest; aber das hinderte nicht,

dass sich der Curs dos Silbers zum Golde unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen
von selbst so regelte wie Angebot und Nachfrage es erforderten. So kam es, dass der

Dynär unter der Regierung des Harun alrashyd im gewöhnlichen Verkehr mit 20 Dirham

berechnet ward, bei den Regierungskassen aber sogar mit 22 Dirham.' Unter dem
Chalifen Motawakkil sank das Silber noch mehr und galt ein Dynär gleich 25 Dirham.’

Zur Zeit des Kodämah war das Verhältniss von Dynär zu Dirham wie 1 : 15. Unter

Moktadir war es wieder wie 1 : 20. Man oreieht dies aus der Vergleichung der Stouor-

listen : so führt Kodämah die Provinz Kermän an mit einer Stouersumme von rund

6,000.000 Dirham. Unsere Steuerlistc gibt aber als Steuerzahlung 364.000 Dynär, was

etwas über 16 Dirham für 1 Dynär ausmachen würde; für die Provinz Aderbaigän gibt

Kodämahs Liste 4,500.000 Dirham, unsere aber 226,000 Dynär, was ein Verhältniss

von 20 Dirham für 1 Dynär gibt.

Da es aber keinem Zweifel unterliegt, dass der vorgeschriebene Steuersatz für

beide Provinzen derselbe war, wie ihn schon Kodämah vorfand, also für Aderbaigän

4'/, Millionen Dirham und für Kermän 6 Millionen oder 300.000 Dynär, so bestätigt

sich das oben gegebene Verhältniss von 1 : 20 auch für die Zeit des Moktadir und die

* Janroftl A«»tiqu«, Nor.*I>4c. 1873» S. dano meine Ahbiuidlnn^ über da« dar Einnahmen unter H&rau
alra«hyd in den Acten da« TU. lulernationaleQ Orientalitten-Congreeaea.

3 Mo'gam: JA^nt U, 8. auf dinw BtoUn marhto mich m«ia rerehrtar Freund Profeeeor Sprenger aafmerkaam.
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8 A. T. Kjuimi:!!.

in dom Budget vom Jahre 306 H. eingestellten etwas höheren Bctritge stellen nur den

durch spätere Zuschläge erhöhten Ertrag der ursprünglichen Steuersätze dar. Die ent-

scheidende Stelle aber für das Verhältniss von 1 : 20 zwischen Dynär und Dirham findet

sich im Cod. Golh. fol. 224,‘ wo unter anderem erzählt wird, dass 'Aly Ihn 'Ysä bei

Antritt seines dritten Wozyrates die Gehalte auf die Hälfte herabgesetzt habe, darunter

einen hohen Beamten (Kalwadäny), der einen Monatsgehalt von 500 Dynär bezog, auf

5000 Dirham monatlich, also geratle auf die Hälfte, denn 600 Dynär zu 20 Dirham sind

gleich 10.000 Dirham. (Vgl. auch Cod. Goth. fol. 150.*)

Dieses Werthverhältniss zwischen Gold und Silber hielt sich auch noch längere Zeit,

denn als im Jahre 371 II. (931 Ch.) Sa'd aldnulah mit Bardas Phokas einen Vertrag

schloss, ward die zu leistende Zahlung auf 400.000 vollwichtige Drachmen (Dirham),

von denen zwanzig auf einen Dynär gehen, festgesetzt.'

Das Werthverhältniss des Goldes zum Silber hatte also, nach langen Schwankungen,

eine gewisse Beständigkeit gewonnen. Vormuthlich lag der Grvtnd hioftlr darin, dass

die östlichen Länder nicht mehr so viel Silber wie früher nach der Reichshauptstadt

ablieferten. Die Tributzahlungcn nach Bagdad Hessen mehr und mehr nach. So konnte

nun leicht das Werthverhältniss unverändert durch einige Zeit sich behaupten.

Zweifellos aber scheint os, dass das Schwanken der Silberwährung zuerst die Finanz-

verwaltung in Bagdad bestimmt hat, für das Staatsrechnungswesen die Goldwährung

zu wählen.

Die Chalifen hatten, indem sie eine starke Centralgewalt schufen, eine Art allgemeiner

Verschmelzung des Westens mit dem Osten herbeigeführt; in der Residenz, in Bagdad,

strömten die Steuorgelder und Tribute der Provinzen zusammen, und von hier flössen

wieder in Form von Soldzahlungen an die Truppen, Gehalten, Geschenken, vor allem

aber für Luxusausgaben des Hofes, riesige Summen nach allen Richtungen ab, so dass

bald auch solche Provinzen, die in alter Zeit nur in Silber ihre Steuern zahlten, nun im

Stande waren dieselben in Gold aus dom im Umlaufe befindlichen Goldvorrathe zu bezahlen.

Dort wo aber der Goldvorrath nicht ausreichte, oder nur Silber im Umlauf war,

da geschah die Zahlung der Steuern in Dirham, aber die Rogierungskassen rechneten

den Betrag in Gold um und hiebei machten sie gewiss noch einen beträchtlichen Agio-

gewinn, während bei den Zahlungen in Gold, infolge der Abzüge für nicht ganz voll-

wichtige Stocke, gleichfalls ein Gewinn für Gewichtabgang sich ergab. Für diese Art

von Kassengewinn wird amtlich ein besonderer Ausdruck, nämlich das Wort
gebraucht, das sich in unserer Urkunde auch vorfindot, wo es als MUnzgewinn in Ein-

nahme gestellt erscheint.’

Aber bei weitem nicht all das Edelmetall, das nach der Hauptstadt kam, floss von

dort wieder in die Provinzen ab oder ward sofort dem allgemeinen Verkehre wieder

zugefUhrt. Ein grosser Thoil dieser Reichthümer blieb in den Händen des Staatsober-

hauptes, seiner Familienmitglieder, der einflussreichsten Männer des Civil- und Militär-

dienstes, aber auch der reichen Kaufleute und Geldwechsler zurUcL

’ Z«iu«)inA dor Dftdtcch. MurRvDlind. QeselliiclMft XI, tUO. Div VAreinselte KaehrichC b«i IbD A|jr T(II, 8. 289 Diunnt deu

Icifaleu Court de« DroSn» ca 10 Dirhiun »am Vorgletcbe.

^ Die ßedeatung de« Wurt«)i v..
^

to rid aJt Cutier, riebtifer Rei^eruaftCAMler. 8i» TertUitdea •« immer cum Vonbtil

dpr Cacm SU rechoe>n nod deihslb ts^t du BerirhcoreUtwr j»D«r Zelt:

Cod. Oolh. fol. 184».
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Diese Aufspeichening edler Metalle in der Reichshauptatadt muss nun vom Beginn

<ler Abbasidendynastie bis auf Muktadir ganz fabelhafte ReichthOmer in Bagdad an-

gehttiift haben. So hatte der Vorgänger Moktadirs nicht weniger als 15 .Millionen Dynftr

baar liegen, woraus sein Nachfolger sofort nach seiner Wahl an die Truppen das übliche

Geschenk, in einem Jahresgehalte bestehend, vcrtheilte. Ks ist also gar nicht unglaublich,

wenn berichtet wird.' dass bei der Plünderung Bagdads durch die Truppen des )Io'izz

aldaulah im Jahre .‘134 H. der Werth der geraubten Gelder und anderen Werthgegenatände

sich auf 10 Millionen Dynftr belaufen habe.'

Der Geldüberfluss in der Hauptstadt hatte die Folge, dass man aufbürte in Dirham

zu rechnen und nur mehr nach Dynftrcn die Preise bestimmte, ausser im Kleinhandel,

wo der Dirham als Scheidemünze diente.

Die beiden Provinzen Armenien und Adorbeigftn hatten früher ihre Steuern in

Silber bezahlt. Als aber Jusof Ibn Abylsftg sie in eigene V^erwaltung übernahm, gegen

Zahlung einer jährlichen Pauschalsumme (ule*), ward diese auf 120.000 Dynftr bestimmt.

Derselbe bietet für den Steuerbezirk Rajj, dessen er sich bemächtigt hatte, eine .Jahres-

pacht von 700.000 Dynftr.'

Die Geldstrafen (ijjL.«), die unter Moktadir besonders gegen höhere Staatsbeamte

sehr häutig zur Anwendung kommen — nur Wfttik übertraf ibn hierin,* — bewegen sich

durchaus in sehr hohen Ziffern und werden immer in Dynftrs festgesetzt. So wird einem

Kftdy eine Geldstrafe von 100.000 Dynftr auferlegt* Als Ibn alforftt im Jahre 312 II.

von seinem dritten Wezyrat enthoben ward, sollte von ihm eine Mosädarah von 2 Millionen

Dynftr eingetrieben werden.* Von der Schwiegertochter eines früheren Ministers lies sich

der Chalife 700.000 Dynftr zahlen.’ Von einer einflussreichen Familie ward eine Geld-

strafe von 1,700.000 Dynftr eingehoben.* Im Jahre 302 II. confiscirte Moktadir das Ver-

mögen eines reichen Juweliers im Werth von 4 Millionen Dynftr. Der EigenthUmer selbst

aber schätzte es auf 20 Millionen.’

Dass diese Ziffern nicht ausser Verbältniss waren zu den Summen, welche die

Gewaltigen jener Zeit mit Recht oder Unrecht erwarben, das erhellt aus dem Falle

eines .Ministers, der wegen massloser Geldgier abgesetzt, und zur Rechenschaft gezogen,

das Geständniss ablegt, Gelder im Betrage von nahezu einer Million sich angceignet zu

haben.'" Geldstrafen von 58.000, von 100.000 Dynftrs waren gar nichts Ausserordentliches."

Diese Beispiele liossen sich noch durch eine lange Reihe älinlicher Fälle vermehren,

aber das Angeführte genügt, um zu zeigen nicht blos welche Roichthüraer sich in der

Hauptstadt angesammelt hatten, sondern auch wie offen und ausgiebig die höchsten

Staatsbeamten ihre Stellung ausnOtzten, um sich zu bereichern.'’ Das Bezeichnendste für

die damaligen Zustände und für den damaligen .Stand der öffentlichen .Moral ist das,

' Ibn ktjf VIII, an.
) Mu*tA4ltfl bnebt« einen Achats too 9 HiUionen DjroAr ciiMmtnoQ und Itoffte dea»elb«D anf 10 HiÜivnen »a bHoj^en; lUon

wollt« er «>ln« Ooldbwrre tlarAU» fpeHon and lie vor diu HaapuHer d«* F»lutrs werfen, nin win» Uiicht aifeo knud
Ml tlian. Cod. Ikilk. fei. 196^.

> Ibn Atrr Vill, 74. 76, • IbW. VII, «. * Ibid. VIII, 13, *.

* Ibid. Vlll, 110. AU Mch n«inem er*tco Wesvmt seiii VerroögPQ conlUcirt ward, fand aicb ia Baarem die Hmnin« vnn

1,600.000 PjrnAr. üod. Ootfa. fei. 90^.

^ 1. Alyr 116. • Ibid. 104.

* Ibid. VIII, S. 64. Abnl-U«bk*ia' Anaiil»« ed. JojnboU II, 193, 194.

*• I. Alyr VUI. 108.

•» Ibid. VIII, 116, 19*. « Vyl. Ibid. VII. 6.
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dass eine solche Geldstrafe nicht einmal als entehrend galt. So wird ein Steuerinspector

zu einer starken Geldstrafe venirtheilt und, nachdem er sie bezahlt hat, sofort «-ieder

angcstellt.*

Man schwamm damals förmlich in Gold, aber, während die hohen Herren nur in

DynAroii rechneten, wenn sie einnahmen, zahlten sie in Dirhams, wenn sie gaben oder

an kleine Leute zu zahlen hatten. Die Unterstatzungen, die der Wezyr Ibn alforftt an

Gelehrte, Dichter, Juristen und Theologen hinausgab, bestimmte er auf 20.000 Dirham

für jede Classe.’

Allerdings ging es unter Moktadir, wo der Cbalifenhof riesige Summen verschlang,

schon mehrmals sehr knapp und dos Deficit nahm einen chronischen Charakter an;

trotzdem blieb er bis zu seinem Ende ein unverbesserlicher Verschwender.

Auch sein Nachfolger KAhir war in den Geldcrprossungen unter der Form von

Geldstrafen äusserst unternehmend, und es ging noch immer mit den Dynaren. Aber
schon unter dem nächsten Herrscher, Rädy, kam mit der zunchinenden Noth der Zeiten

der Dirham wieder zu Ansehen — ein deutlicher Beweis des seltener werdenden Vor-

kommens des Goldes. Der neue Chalife traf es zwar auch stattliche Geldstrafen einzu-

treiben — von 70.000, von 200.000 Dyn&r* — aber wir sehen nun die Jabreszahlungcn

der l’rovinzen wieder in Dirhams einfliessen und zwar in geringerem Betrage als früher;

so wird der Jahrestribuc von Ahwäz und Basrah auf 18 Millionen Dirham angeseizt,

während Ahwäz allein unter llArun alrashyd 25 Millionen als Steuererträgniss abgeliofert

hatte.' Ibn Bowaih erbittet sich vom Chalifen die Belehnung mit den Ländern, in deren

Besitz er sich gesetzt hatte, und spendet zu diesem Behufe eine Million Dirhams.'

Trotzdem gab es in den Schränken der Grossen noch immer starke Summen in

Gold, so nimmt Bagkam dem Ibn Shyrzftd 150.000 Dynär ab.“ Aber dieser wusste sich

bald zu entschädigen, denn er hatte den guten Einfall sich mit dom Vorsteher der

Gaunerzunft von Bagdad ins Einvernehmen zu setzen und erhielt gegen den Schutz,

den er ihnen gewährte, angeblich die Summe von 15.000 Dynär monatlich.’ Aber als

Mottaky zur Regierung kam, nahm er dem Bagkam alles ab, und das soll nicht weniger

als 1,200.000 Dynär gewesen sein.*

Doch wenn es zum Zahlen kam, zahlte der Chalife lieber in Dirham. So sandte er

dem Saif aldaulah, als dieser Geld verlangte, um Tuzun zu bekriegen, nur 400.000

Dirham.’ Als des Chalifen Sohn eine Tochter des Näsir aldaulah heirathete, erhielt sie

zur Mitgift (j'a—) eine Million Dirham und dazu eine Ausstattung (Je-) ira Wertho

von 100.000 Dynär.” Von den Ländern, die Näsir aldaulah besitzt, zahlt er einen jähr-

lichen Tribut von 3,600.000 Dirham."

Doch bei Geldstrafen wird die Ziffer in Dynär angegeben (100.000 Dynär, 50.000

DynärJ.”

Mostakfy, der nächste Chalife, verspricht, um gewählt zu werden, 800.000 Dynär,

aber mit seiner Wahl beginnt die allgemeine Herrschaft des Dirham. Die Gelderpressungen,

> Ibn Strr Vllt, IIS; rgl. «neh VIII, ISi. > Ibid. 113.

> Ibld. VIII, 236. 216. • Ibid. 26S.

» Ibid. VIII, 207. • Ibid. 271, 273. ’ Ibid. 311.

* Ibid. VIII, j78. Ihn Clinldou: AllKem- Qcaebicht« MI, ü. 410: 1,100.000 UTn&r. Uie Nachriehtea da« Ibn Chaldun sar

ClinlifffnEWichlrhte linil »n« Ihn At}T in»ist«oa wörtlich «oüehnt und haben abo nur ferlnfen scifaaUiAntligira Werdi.

• Ibid. VIII.

Ibid. VIM. »02. Ibid. 306. Ibid. 608, 813.
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die er in der üblichen Form der MoBÜdarali vornimmt, sind höchst crbärmlicl) gegen

früher.' Jiald fehlt ihm die Macht selbst zu solchen Regierungsacten. Nftsir aldaulah

führt noch einmal einen grösseren Betrag ab — öOO.OOO Dirham’ — doch zuletzt kommt
es soweit, dass der Chalife für seinen täglichen Unterhalt auf die Bettelsumme von

5000 Dirham täglich angewiesen ist, die ihm nicht einmal regelmässig ausbezahlt wird.’

Welcher Verfall gegen früher! — hatte doch noch unter Moktadir ein Wezyr sich

anheischig gemacht täglich 1.500 Dynftr, also den sechsfachen Betrag an den Privatschatz

abzuliefern.' Die Zunft der (launer und Diebe sogar, deren Ueschäft früher so gut ging,

die früher dem Ibn Shyrzäd 1.5000 Dynflr monatlich zahlten, um ihn bei guter Laune

zu erhalten, machten nun schlechte Geschäfte. Denn als sie im Jahre 367 H. die Aus-

beutung der Pilger in Mekka während der Wallfabrtszeit in Pacht nehmen wollten, und

von der Polizei nicht behelligt zu werden baten, konnten sie nicht mehr als die Kleinig-

keit von 50.000 Dirham anbieten.’

Aus den bisher zusammengestelltcn Thatsachen ist zu ersehen, dass nicht blos

Moktadir, sondern auch seine Nachfolger in ihrer stets wachsenden finanziellen Bedrängniss

nur ein Mittel kannten sich zu helfen und dieses bestand in den Geldstrafen

und den Vermögensconfiscationen.

Um irrigen Vorstellungen entgegenzutreten ist es gut. Ober diese Art von Eingriffen

in das Privatvermögen einige Worte hier oinzufügen.

ln einer Zeit, wo man von Creditoperationen des Staates keine Ahnung hatte, gab es,

sobald die Einnahmen hinter den Ausgaben zurückblieben, kein anderes Mittel sich Gold

zu verschaffen, als es dort zu nehmen, wo es sich fand. Dies that der Staat, d. i. der

Chalife, in der Form von Geldstrafen, indem er Leuten von notorischem Reichtbum einen

Theil oder das Ganze des meistens übel erworbenen Besitzes abnahm. Die mass-

gebenden Beamten, die Truppenbofehlshahor, die Höflinge und Günstlinge des Chalifen

waren unermüdlich im Ansammeln von Reichthüraem; diese nahm der Herrscher ihnen

von Zeit zu Zeit unter dem Titel einer Mo^darah ab. Diese traf natürlich nur die

Reichen und nicht die Gesammtheit. Das ändert zwar nichts und entschuldigt nicht

die Ungerechtigkeit der Massregel
,
aber das Volk im Ganzen und Grossen befand sich

dabei gewiss besser, als wenn ihm durch eine allgemeine Erhöhung der Steuern und
Abgaben stets grössere Lasten aufgebürdet worden wären, und aus diesem Grunde wohl

finde ich in den Geschichtschreibern jener Zeit kein Wort der Missbilligung hierüber.

Allerdings war aber auch von Rechtssicherheit unter solchen Umständen keine Rede,

denn schliesslich konnte jeder von einer Mosädarah getroffen werden, auch der Minder-

bemittelte.

Je grösser aber die Gefahr für jeden Wohlhabenden war, durch ein Machtwort in

seinem Besitze geschmälert zu werden, desto mehr suchte jeder, dem die Verhältnisse

es gestatteten, sich möglichst dadurch zu sichern, dass er die Gelegenheit benützte, um
sich sein Vermögen zu vergrössern, denn ward er dann von einer Mo^darah getroffen,

und er konnte sie bezahlen, so war er für einige Zeit oder für immer sicher in Ruhe
gelassen zu werden; es handelte sich also darum möglichst gerüstet zu sein, um einen

solchen Schicksalsschlag aushalten zu können.

Ihn AtfT vm. SS«. > Ibld. SSS.

* Ibld. SSä; aliertliaf« b«si>g er uocis nebeabei die KiokQnfte eeiner iJUidereien. * ]bid. 7S.

» lUd. 010.

J*
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Gold und Juwelen allein boten nicht die volle Sicherheit, denn sie sind leicht

fassbar und allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Es galt daher als geboten sich durch

Erwerb von Grund und Boden grössere Sicherheit zu verschaffen. Jeder, dem seine

Stellung es gestattete, erwarb also Grundbesitz, so viel er nur konnte. Jeder Chalife,

der ja bei dem Mangel einer bestimmten Erbfolgeordnung nie wusste, ob sein Sohn

ihm auf den Thron folgen werde, ja der nie sicher war, ob er nicht selbst vielleicht

entthront würde, bestrebte sich für sich selbst und seine Nikchston einen möglichst aus-

gedehnten Grundbesitz zu erwerben.

Die mohammedanische Gesetzgebung ist für den Grundbesitz sehr günstig, der

Steuersatz ist verhältnissmitssig gering, die Execution wegen rückständiger Steuern ist

gesetzlich nicht geregelt und kommt daher unter normalen Verhältnissen nur selten vor,

die Confiscation ist vom gesetzlichen Standpunkte nicht zulässig.

Es bot demnach der Grundbesitz ganz ausserordentliche Sicherheiten. Und man
wusste diese auch zu schätzen. Wer Macht und Einfluss hatte, suchte Gnindbcsitzer zu

werden. Auf diese Art bildete sich unter der Herrschaft der Abbasiden ein wahrer

Grossgrundbesitz. Natürlich entstanden alle diese Besitzungen, die bald zu Latifundien

sich umgestalteten, auf Kosten des kleinen Mannes, des Bauern, der immer und überall

unter ähnlichen Verhältnissen von dem Grossgrundbesitzo sicher aufgozehrt wird.

Im Reiche der .\bbaaidon vollzog sich diese Umwandlung gerade so regelmässig

vne anderswo; der Bauer, der kleine Grundbesitzer sank zum Pächter herab und ward

schliesslich einfacher Lohnarbeiter, oder er verstärkte das Proletariat der grossen Städte.

Es kam allmälig so weit, dass die Besitzer kleinerer Güter, um nicht zu Grunde

zu gehen, ihre Ländereien den Grossen Jener Zeit, den einflussreichen Herren des Hofes

und der Hauptstadt verschrieben, und dieselben als Eigenthümer angaben, wodurch das

erreicht ward, dass die Steuern für solche Ländereien, um ein Viertel dessen, was sie

früher bezahlten, herabgesetzt wurden. Die alten Eigenthümer aber blieben als Pächter

im Besitze der Gründe, und verkauften sie oder vererbten sie untereinander.

Dies wird zwar nur von der Provinz Färis berichtet,* dürfte aber wohl auch ander-

wärts vorgekommen sein.

Die Rechtsunsicherheit des kleinen Grundeigenthümera war also schon so drückend

geworden, dass er dom Fiscus gegenüber den Schutz der Grossen ansuchen musste. Es

sind dies V'erhältnisse, die de.shalb eine besondere Beachtung verdienen, weil sie vom
Standpunkte der vergleichenden Reclitsgoschichto von Wichtigkeit sind. Denn es zeigen

sich ähnliche Erscheinungen auch in der Geschichte der abendländischen Völker. Wäh-
rend unsere sprichwörtliche Redensart ,grob sein wie ein Bauer* noch eine Erinnoning

ist an den auch in Europa durch Steuerlast und Ooncurrenz immer mehr erdrückten und

zurückgedrängten , aber ehemals selbstbewvisst und trotzig seine Stellung behauptenden

Bauern, standen die Dingo unter den Abbasiden unbedingt schlechter, denn dort sagte

man sprichwörtlich; ,Jemand grob behandeln, wie einen Bauersmann*.*

Für grössere Grundcomplexe finden wir eine eigene Benennung in den Stcuorlistcn

(suJ., pl. und cs ist zweifellos, dass für dieselben eine eigene, günstigere Besteuerung

stattfand, denn diese Dijä' -Gründe werden im Budget der Einnahmen in einer besonderen

Ibn Unn^nl «a. Sa Ooaja 8. 317, Z. 30.

> Ibn Atjr VIII, 83.
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Kubrik mit den von ihnen ontriuhtoten Steuerboträgen anfgezählt. Auch bestand für

die Steuern der Landgüter oder Herrschaften (dijä') ein besonderer, von dem Dywftn

der Grundsteuer j'y.i) getrennter Dywftn der Landgüter (^l_a)l Olji j).

Es ist diese Begünstigung des Grossgrundbesitzes sehr begreiflich
,

wenn man
bedenkt, dass der Grossgrundbesitz in den Händen der herrschenden Classo war, die

auch hier es nicht versäumte ihre Maclitsteiluug zu eigenem Vortheil auszunützen.

Welche riesigen Grundcompleie damals in einer Hand vereinigt waren, das beweisen

zahlreiche Stellen der Schriftsteller. So wird berichtet, dass ein Verwandter dos Chaiifon

Moktadir, nach dessen Tode, sich bereit erklärte eine Geldbusse («jjLa.) von 300.Ü00

Dynftr zu zahlen, wenn man ihm nur sein Grundeigenthum lasse; hingegen verpflichtete

er sich alle Ländereien, die er (vom Staate) gepachtet hatte, zurUckzustellen und auch

die rückständigen Steuern zu bezahlen. Sein Antrag fand auch günstige Aufnahme.*

Wir ersehen aus diesem Falle, dass die grossen Grundbesitzer sich nicht beeilten

ihre Steuern zu entrichten. Von den Kleinen wurden dieselben natürlich mit allem

Nachdrucke oingetrieben. Ala ' Aly Ibn ' Ysä, von dem Wezyrat enthoben, sich vor seinem

Nachfolger, Ibn alforät zu verantworten hatte, macht ihm dieser den Vorwurf, dass er

von den beiden Mädaräy, die in .Aegypten und Syrien Güter in dem Umfang von hundert

Parasangen im Geviert besäaaen, keine Steuer eingohobon habe. Und'Aly Ibn'Ysä

findet nichts dagegen zu sagen.*

An der Spitze der Gros.sgrundbesitzer stand der Chalife mit seinem Besitze von

Privatdomänen

Hieran reihen sich als nächste Classe jene Gründe, die mit dem Namen der'Abbäsidcn-

Güter bezeichnet worden und wie cs scheint ein Gemeingut der nach vielen

Tausenden zählenden Mitglieder der herrschenden Familie der Abbasiden waren,’ später

aber ganz in die Verwaltung der Regierung kamen, über die abo der herrschende Chalife

nach seinem Gutdünken verfügte. So befinden sich die Abbasiden - Ländereien unter

Moktadir zuerst in der Verwaltung dos Wezyrs Lbn alforät, dann des Nachfolgers desselben,

Chäkäny; aber als 'Aly lbn 'Ysä an seine Stelle trat, entzog ihm der Chalife die V*er-

waltung dieser Ländereien.’ Es mögen also dieselben nach und nach ganz in den Besitz

des Herrschers übergegangen sein, so dass die überaus zahlreichen .Mitglieder der

herrschenden Familie nichts oder doch nur sehr wenig davon hatten, und ganz auf die

* Um Alyr vm, tSS. > Co4. Ooth. fol. 68*‘.

* Ihre Zahl Iwlrujr tmtrr Ma’man SS.OOO Kopfn. Weil, GmkIi. d. Chel. 11, 918; Ooej«, lUet. Arab. I, S51, II, 430.

Vg). lbn A{jt TI, 99&, Ilm T«gbryb«rt)jr I, 8. 875. — Mau darf aieh aUo, wenn von einem Abbasiden die Uede ist, dureh-

au« nicht die Vontelluog inacfaeD, daaa derafllbe etwn al« Prioa ananacheii e«i. Das w«r darchaos nicht der Full; die

entfernteren MitgUeiler der Familie de« Cbnlifeu, s«iti« Verwandten und Kachkumraen gitigeu gaux und rrt im Volke auf.

Sie geuo»9CU Ton ihrer Abkunft her gar keine bo«ond«ren perahnUchen Vorrechte, anssrr daa« sie eor Abbasideu-Fatoilie

«ibiton und nntcr ihrem eigeoea Adelsmarschall atandea. Vgl. Culturgesehieht« de« Orients 1, S. 449. Aber sie befandeu

aleh in den rereehiodenaten Lehensstellangvn nnd Terdienten ^cb ihr Brot eo gtit e« ging. Ko lesen wir Im KitAb alagbAny

(XVin, 8. 11} Ton mnem Abbasiden, der als Laadwirth mit Gemüs« und Blumen baudelte und stell aueb dadurch viel

Geld verdlenle, das« er DUnger saberettate uud verkauft«. Kr liatts also eine Art Briqnotto'Fabrik. — Ja selbst solche

MUgiiedrr der heirsrhenden FamtÜe, die dem 8taat«>l>erluiapt« ftoeh sehr nahe stehen, erhalten nur hOchst karge Unter-

sUkuung. 8o outnehmen wir au« einer amtlichen Zuaaramenatellnng, die la unseren Textbeüagen sich abgedruekt findet,

folgende beaeichuende Mittheilnugen,- Die Nachkommen des Cltaltfen MoUwnkkit erhielten alle suMmmen monatlich

S3Vj Dvnir, die Nachkommen der Challfen WAtik, Mohtatly, Mosta'yn und alle andern Challfeoklnder au«amineii monatlich

DynAr: von den Karbkommen de« Mowaffah, sein Sohn und dessen Bchwestnm alle xusammen nM>naUich 16Vs Dynhr.

Cod. Ootfa. foi. 18^ Das waren keine Apanagen, sondern Almoaenl
* Cod. Ooth. AmmiLoOI ^Lyiall Am — OoF Cbalife versobenkte sogar Grundstücke davon, Cod. Ooth. Inl. 188V 909^.
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karge Qeldunterstützung angewiesen waren, die ihnen von Staatswegen zukam. Unter

dem Chalifen .Mo'tamid erhielt auf Anordnung .Mowafi'aks jeder Abbasidc oder TWibide,

sowohl Männer als Frauen, monatlich einen Dynfir, aber schon sein Nachfolger Mo'tadid

setzte diesen Betrag auf ein Yiertel-Dynär herab. Ihre Zahl betrug damals in der Haupt-

stadt allein an viertausend Köpfe.'

Diese Abba-siden-GrUndo werden in den Steuerlisten unter einer besonderen Kubrik

angeführt, und erfreuten sich zweifellos einer geringeren Besteuerung. Endlich erscheint

noch eine Classe von Gründen, die mit dem Namen ^lostahdatah bezeichnet werden,

d. i. neu cultivirto Gründe, denen auch besondere Steuerbegünstigungen zukamen.

Wir haben demnach folgende Classen von Ländereien : 1. Chäs^h, 2. ' Abbäsijjah,

3. Mustahdatah, 4. Dijä', d. i. llorrengüter (im Gegensätze zum kleinen bäuerlichen Grund-

besitze), 5. -Ammah, d. i. allgemeine steuerpflichtige CulturgrUnde (i-Ul oder

Was die erste Classe anbelangt, so lagen diese Grundstücke zum grossen Theil im

Steuerbozirke von Wftsi| und in .Vhwäz. Moktadir gab sie gegen eine fixe Geldsumme

in Pacht, und der Pachtschilling floss in seine Privatcasse J'dl c-j.).'

Aus unserer Urkunde ersehen wir, dass die Chftssah-GrUnde zum grossen Theil längs

des Laufes des Euphrat oder Tigris lagen. Es werden ausserdem noch besonders angeführt:

die Euphratländereien die wie cs scheint auch zu den privilegirten gehörten,

ohne dass näher angegeben werden kann, welcher Art die Begünstigung war, deren sie

sich erfreuten. Nur soviel ist sicher, dass sie in dem unmittelbaren Vcrwaltungsgebiete

von Bagdad lagen (jlai;

Hinsichtlich des Steuersatzes ist es zweifellos, dass diese Ländereien geringer belastet

waren, als die allgemeinen Gründe, welche die Grundsteuer zu zahlen hatten.*

Es lässt sich dies aus einer Stelle bei Tbn Atyr deutlich erkennen.

Es ist daselbst von dem grossen Pacbtgeschäfte die Rede, das der damalige erste

Minister Hämid Ihn 'Abb&s mit dem Chalifen abschloss. Derselbe hatte schon früher

den grossen Steuerbezirk von Wäsit, wo die meisten Domänen lagen, gepachtet und

dabei viel Geld verdient.* Es gelang ihm nun, vermuthlich unter Beihilfe der sehr geld-

gierigen Mutter des Chalifen und eines einflussreichen Höflings, des Kammerherrn Nasr,

die er beide schon früher einmal mit grossen Summen bestochen hatte, ein weiteres

Pachtgeschäft zu machen, indem er die Grundsteuereinhebung im allgemeinen, sowie die

Privatdomäuen die allgemeinen Landgüter (s»Ull tl—äll), die neuen Cultur-

gründe (stjoi—It), die EuphratgUter im Gebiete von Bagdad, dann die Steuerbezirke

von Kiifah, Wäsit, ßasrah, Ahwäz und Isfahän in Pacht übernahm;' so dass man sagen

kann, dass er über die Steuererhebung in den besten und wohlhabendsten Provinzen

des Reiches fast ohne jede Controlle, nach eigenem Ermessen verfügte. Er that dies

auch in ausgiebigster Weise, indem er Kornwucher trieb, was in der Hauptstadt eine

grosso Theuerung und eine Volkserhebung zur Folge hatte. Nur mit Mühe ward die

Ruhe wieder hergestellt, indem der Chalife den Pachtvertrag für aufgehoben erklärte,

< CoS. Golh. fol. 18>, I4-. > Ibn Atxr äl. ISS. > IbM. SS.

* NeWt dfin CbAifnh* und K4>riUijjAli*Grflmli>n wird noefa ein« ««der« Cla«*e loit d«m Niuni*n nnfcfuhrt. Ibn Atjr

VllI, 13A; Ibn (‘bAtdan: AUgem. 0«»cbii’hlo III, 39H bcBeicbaet h« »Eher «1«: wEhrend Ibo A|jrr Vlll, 239,

von dem «r»t«rer die Rbgeichri«b«a b»t, genauer sieh anedrSekt, ww
• Ibn Atyr VIII, 81. * Ibid 8*.
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dio Getreidemagazino de« llämid Ibn 'Abbäs, sowie der eigenen Mutter, die an dem
Gesuhafte betheiligt war, offnen und da« Getreide sofort vertlieilen liess.'

Die Verpachtung der Steuereinhebung war schon langst Üblich geworden, aber die

Uebelstände dieses Systems traten erst mit der zunehmenden politischen Zerrüttung des

Reiches immer starker hervor.

Dass unter solchen Zustanden von einer regelmässigen Steuereinhebung keine Rede

sein konnte, ist klar. Und wenn schon im .Mittelpunkte des Reiches, in den mit der

Hauptstadt in unmittelbarem Verkehr stehenden Provinzen solche Dingo vorgingen, so

kann man sieh wohl vorstollen
,

dass cs in den entfernteren Provinzen noch weit

arger war.

In diesen bemächtigten sich einzelne unternehmende Häuptlinge oder TruppenfUhrer

der höchsten Gewalt und erzwangen sich von dem schwachen Chalifen nicht selten be-

sondere Begünstigungen. In unserer Urkunde geschieht dieser Provinzialpotontaton unter

der Bezeichnung Erwähnung, und mit demselben Ausdrucke Anden wir sie

auch bei den Geschichtschreibern benannt.*

Die im Besitze solcher localer .Machthaber bcflndlichen Ländereien genossen ent-

weder gänzliche Steuerfreiheit oder zahlten höchstens nur eine gewisse Pauschalsumme,

ln unserer Urkunde finden wir bei Anführung des Steuorerträgnisscs der beiden Pro-

vinzen Färis und Kermän solche j)rivilegirte Güter angeführt unter der Bezeichnung

,Ländereien der Emyre*

Auch ganz steuerfreie Güter gab es; solche Freigüter, dio mit dem Namen: ’Yghär

bezeichnet werden, sind aber nur als Ausnahme zu betrachten und in den Steuerlisten

werden nur zwei angeführt, die unter dem Namen ’Yghär Jaktyn zusammengefasst

werden. Die Entstehung derselben wird von Kodftmah folgendermossen erzählt: ,Das

Freigut des JakD'u i^t etwas ausnabmsweises, das weder unter der persischen Herrschaft

bekannt war, noch zu jener Zeit unter den von uns aufgezäblten Distrikten des Sawäd

vorkam. Erst später wurden dem abbasidischen Emissär Jaktyn Ländereien in mehreren

Distrikten des SawAd als steuerfreies Eigenthum zuerkannt; dann ging dieser Besitz an

die Regierung über und behielt seine Bezeichnung als Freigut dos Jaktyn*.*

Aber es gab noch eine weitere Classo von Ländereien, die dem allgemeinen Verkehr

gänzlich entzogen wurden, und es scheint, das» der Umfang derselben sehr bedeutend

war, denn in unserem Text ist ein Verzeichnis« der Steuerabstattung dieser Glosse gegeben,

und da dies in einem besonderen Capitel dos Budgets der Einnahmen geschieht und
nicht in einem mit den allgemeinen, steuerpflichtigen Gründen, so scheint es, dass auch

diese Glosse besonderer Privilegien sich erfreute.

Es sind die« jene Ländereien, deren Ertrag, laut Stiftungsurkundo, zu einem frommen
oder wohlthätigon Zwecke zur Verwendung zu kommen hatte.

Dass solche Stiftungen, welche die mohammedanische Gesetzgebung besonders be-

günstigt, in sehr ausgedehntem Masse stattfanden
,

ist bekannt, ich will nur ein Bei-

1 Ibn A{yr TIII, ^ Ibitl 132^ 180, 841; Ibo Clmldtm, Alljt^in. Geschichte III. 401.

* Ks k*an die« ali*rdiu|^ an«h »Ich anf die AShn« iIa« regiernnden Ch«tifon besleiifn, die mit dem Ntunvn •Prinsen* (’omaHi’)

beseiobnet werden.

* KtidAmah, C«p. VI: ^ VJ* 3

tiXlj jte» ^ ^ ^7*3^

- JJ^\
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spiel anfdhrcn, das sich auf den Zeitabschnitt bezieht, mit dem wir uns befassen, nämlich

die Regierung Moktadirs.

Die, wie wir schon wissen, äusserst habgierige Mutter dieses Fürsten hatte, wie es

scheint, nicht blos Baargeld in grossen Summen zusammengorafft, sondern auch einen

sehr ausgedehnten Orundbositz erworben. Als nun ihr Sohn Thron und Loben verlor,

und dessen Halbbruder Kähir zur Regierung kam, liess er sie verhaften und wollte eie

zwingen eine Erklärung abziigobon, womit sie alle ihre Stiftungen für aufgelöst aner-

kennen sollte. Sie weigerte sich hartnäckig dies zu thun. Da liess der Chalife den

Kädy und die Gcrichtszougen vorladen und hiess sie Zeugonschaft ablegen, dass er

selbst alle diese Stiftungen für aufgelöst erkläre und deren Verkauf anordne.'

Diese Stiftungen bestanden nämlich durchwegs in Grundstücken oder anderen

Immobilien.

Man sieht, dass es sich hier um einen Machtstreich handelte.

Und in der That war es auch so. Denn Grundstücke oder Häuser, die einer frommen

Stiftung gewidmet waren, sind nach den Bestimmungen des mohammedanischen Rechtes

unverkäuflich und dürfen unter keiner Bedingung ihrem Zwecke entfremdet werden, es

sei denn, dass der Stifter selbst einwilligt. Es ist nun sehr begreiflich, da.ss in so

unsicheren Zeitläuften wie damals, wo Gewaltthaten und Confiscationen an der Tages-

ordnung waren, man sehr bald auf den Gedanken kam Stiftungen zu machen, um sich

doch einige Sicherheit dos ungestörten Eigenthumsrechtes zu verschaffen. Man erklärte

seine Häuser oder Grundstücke als Stiftung zu irgend einem frommen Zwecke, z. B.

für die Armen, für die Vertheidigung der Grenze, für die beiden heiligen Städte Mokka
und Medyna u. s. w., aber man behielt sich selbst oder einem vertrauten Familienmit-

gliodo die Verwaltung der Einkünfte vor, oder man bestimmte für den Todesfall, dass

immer der älteste directe Descondent der Verwalter der Stiftung sein sollte. Auf diese

Art sicherte man sieh so ziemlich gegen Besitzstörung und hatte höchstens einen Theil

des Erträgnisses dem Stiftungszwecke zuzuführen.’

Es war alles das um so leichter, da eine oberste Controlle seitens dos Staates über

die Verwendung des Erträgnisses der Stiftungen fehlte, ln Aegypten haben sich auf

diese Weise wahre FainilicnfidcicommisBO aus den Stiftungen entwickelt, deren Name
allein schon genügt, sie als solche zu erkennen; sie heissen nämlich: ,Familion-

stiftung' und ich glaube, dass auch in anderen Ländern des Orients sieh Aehnliches

nachweisen lässt.*

Man kann nun mit voller Sicherheit behaupten, dass schon in der Cbalifenzeit viele

Stiftungen mit ähnlichen IHntergedankcn gemacht wurden. Und ich denke, dass die unglück-

liche Mutter Moktadirs wohl ähnliche Zwecke mit ihren grossartigen Stiftungen verfolgte.

Sie wollte sich für den Fall des Ablebens ihres Sohnes gegen eine Confiscation sicherstellen.

Es scheint, dass sie wirklich in steter Angst lebte beraubt zu werden. Deshalb

versteckte sie auch ihr Baargeld in einer Grabstätte, wo man nach ihrer V'erhaftung

die Summe von 600,000 Dyn.är fand.*

• Ibn Al^r VIIl, ISS.

9 8« «rtJtblt der Verfurer der I.,6l>eo»R:e«chlciite dee 'Aij Iba 'Y«A, de*< »oImM er «ein« Htelluof^ eie Wetjrr onheltber ikad,

er folgeudee verfUj^; '’jubLiat'iA ^ Cod. Goth. fol. SOS r**.

9 Di« SU wohltbiti^en Zweckeo ^eiosehttm ji^üftaupen imekbui'i men jeixC mit d«r Hen«]inunx:

* Ibu At^r VIII, 140.
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Dass viele Gnindstücke durch Stiftungen dem allgemeinen V’erkohr entzogen wurden,

unterliegt keinem Zweifel und ebenso sicher ist es, dass sulche GrundstMcke ein geringeres

Erträgniss abwarfen und minder sorgfältig bearbeitet wurden, als wenn sie von freien

Bauern bebaut woivlon wären.

Hieraus allein erklärt sich zu genüge die auffallende Abnahme iler Steuerzahlungen

in den meisten Provinzen, die sich deutlich erkennen lässt, wenn man die Ziffern, die

KudAmah gibt, mit Jenen unserer Steuerliste vergleicht. Aber hiezu kommt noch die

.Mannigfaltigkeit der Steuerprivilegien, in deren Genuss die verschiedenen von uns an-

geführten Classen der steuerpflichtigen Gründe standen.

Ausserdem gab es noch einzelne locale Steuerbegünstigungen; so entnehmen wir

unserem Text«, dass in den Provinzen Fftris und Kerm.An der Oberstcommandirende

des Heere», Munis, ,der Siegreiche*, verschiedene Nachlässe bewilligt hatte, welche den

Gesammtortrag dieser Provinzen schmälerten.

Ob schon unter Mukcadir der Brauch bestand, die Truppen mit Ländereien zu be-

theilen, lässt sich nicht mit voller Sicherheit entscheiden. Aber die Anfänge dieses

verderblichen Mittels zur Bestreitung der Hceresauslagcn lassen sich schon unter .Moktadir

nachweison. So wissen wir, dass der Feldherr .Munis nicht blos ausgedehnten Grund-

besitz hatte, sondern dass er auch im Genüsse von Ländereien sich befand, die ihm

als Erbgut zugewiesen waren, und deren Ertrag ihm vermuthlich als Gehalt

angcrcchnct ward.' Die Anweisung der Truppen für ihren Sold auf die Steuern ganzer

Provinzen ist schon früher üblich.’

Doch so gross auch die hieraus sich ergebenden Uebelständo gewesen »ein mögen,

so verschwinden sie gegen den Schaden, der durch Vertheilung von Ländereien an das

.Militär angerichtet ward.

Da erst unter Mobtadirs Nachfolgern dies in grösserem Maassstabo geschah, so

müssen wir hier uns gestatten etwas über diesen Zeitraum hinaus zu gehen.

Der erste Fall, wo die Truppen statt des .Soldes Gründe erhielten, kommt bei dem
Regierungsantritte des Chalifen Kähir vor, als die confiscirten Ländereien der Mutter

des Moktadir öffentlich versteigert wurden, und die Truppen dieselben kauften, indem

»io ihren rückständigen Sold zum Ankauf verwendeten.’ Ein Theil dieser Grundstücke

ward ihnen später wieder abgenommen, bei Gelegenheit einer unterdrückten .Meuterei.*

Akber diese verderbliche Neuerung fand ihre Fortsetzung unter der Herrschaft der

Bujiden, besonders durch Mo'izz aldaulah. Die Folgen werden von einem Zeitgenossen

so geschildert: ,Die Steuereinnehmer hatten nichts mehr zu thun, die Ländereien

verödeten in Folge der Unruhen, der Theuorung und der Plünderung; die Truppen-

befehlshaber nahmen die wohlhabenden Dörfer in Besitz und diese gediehen unter ihnen;

die Steuern aber blieben sie schuldig unter dem Schutze ihrer Grundherron. Aber die

Ländereien, die in den Besitz der gemeinen Soldaten kamen, verödeten, und dann stellten

sie dieselben (der Regierung) zurück und verlangten bessere. Die Soldaten vernach-

lässigten auch die Fürsorge für die Bewässerung und Instandhaltung der .Strassen, und

so gingen diese zugrunde. Die mit den Ländereien belehnten Soldaten begannen die

Bauern zu bedrücken und von ihnen so viel einzutreiben, als sie nur konnten. Ver-

s.agte aber das regelmässige Einkommen, so schritten sie zu Gclderpressungen. Mo’izz

< Hin Atrr VIII, ITS. > Ibid. 7«. IIS. > Ibid. VIII, 18!. • Ibid. !tS.
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uldaulah, in der Absicht diesen Uebeiständen abzuhelfen, übertrug das Protectorat über

jeden Distriet den ihm nahestehenden Grossen; diese aber wühlten sich jeder in einem

Districte den Wohnsitz, und betrachteten ihn als ihre Domäne. Ihnen schlossen sich

dann ihre Kameraden an. Aber diese Truppenbofehlshaber blieben die Steuern schuldig

unter dem Vorwände von Missernten, und kein Minister oder anderer Staatsbeamter

konnte von ihnen genaue Nachweise erhalten. Machte er ihnen aber Schwierigkeiten,

so feindeten sie ihn an. Man Hess sie also lieber unbehelligt
;
dadurch wurden eie immer

begehrlicher und kannten schliesslich kein Maass und Ziel mehr. Mo'izz aldaulah aber

begegnete deshalb grossen Schwierigkeiten, für unvorhergesehene Fälle Yorräthe und

Geld aiizusammcln.“

Diese Bemerkungen beziehen sich auf das Jalir 384 II., und da Moktadir im Jahre

320 H. den Thron und das Leben verlor, so müssten die verderblichen Folgen der

Militärleben in dem kurzen Zeitraum von 14 Jahren zu solcher Höhe sich entwickelt

haben, was kaum wahrscheinlich ist, so dass ich hiedurch in der früher ausgesprochenen

.'Vnsicht bestärkt werde: es habe dieses System der Betheilung der Truppen mit Ländereien

schon früher, wenigstens für die Officiere, seine Anwendung gefunden.* Vermuthlich

war nicht allein Munis, der Feldherr, für seinen Sold auf den Ertrag der ihm ver-

liehenen Ländereien angewiesen, sondern bei seinen Unterbefehlshabem war wohl das-

selbe der Fall. Moktadir wies den Steuerertrag gewisser Steuerbozirke der Truppe zu.*

ln einem ganz ähnlichen Verhältnisse standen ja auch die meisten Statthalter, die

ihren Gehalt nicht aus der .Staatscasse bezogen, sondern denselben gleich von dem Ertrage

ihrer Provinz erhoben. Die Gewohnheit, solche Zahlungen gleich auf das Erträgniss der

Steuerbezirke oder Provinzen anzuweisen, bestand also schon längst, und nur dessen

Anwendung auch für den Sold der Truppen war eine weitere, allerdings hOchst schädliche

Neuerung.

Betrachtet man nun die Provinzen in ihrem Verhältnisse zur Centralregierung, so

kann man sofort zwei Classcn unterscheiden: 1. Provinzen, wo die Centralregieruug noch

die vollen Souveränitätsrcchte besass; 2. solche, wo der Chalife nur mehr die formelle

Ubcrhcrrschaft besass, der Statthalter aber der eigentliche Machthaber war.

In den Provinzen der ersten Classe, also den unmittelbar dem Chalifen unterstehenden,

ward der Statthalter oder Präfect von Bagdad aus ernannt, ebenso der Truppenbefehls-

haber, der Steuereinnehmer, die Vorsteher der Marktpolizei und der Appellgerichte,

wahrscheinlich auch der Richter (Kädy) und der Postmeister Vor allem

aber behielt sich die Regierung in allen ihr unmittelbar unterworfenen Provinzen die

Steuereinhebung vor, durch einen besonders vom Chalifen hiezu ernannten Beamten,

der neben dem Statthalter oder Präfecten, aber wie es scheint, nicht ihm untergeordnet,

seines Amtes waltete.* Doch nicht selten waren beide Aemter in einer und derselben

Person vereinigt. Diese Provinzialbeamten wurden auch häufig von einer Provinz in die

andere versetzt. Die Staats- und Amtssprache war natürlich arabisch.

Ihn AtJT VIII, SIS; Ihn CluUun III, 4SI.

> Ibn At/r VIII, 76. * Ibid. 116. — Vgl. CuUurgMcliichte I, 44S ff.

* Dl« FortimUritn für dU» An«t«llung«il«icrct« «in«« Ricfateri and «Iqm PvititttUUrt gibt (uu HixUmab in %i6rtlkbcr Ab*

rbrift. Cod. Ooth. fol. 111 ff. gibt ritt genaue«, naeb der liienrcbiseben Eaagordtmug «amimmengestellies Veraelchni«« der

den .HtaaUbeunten im «cbriftlicbon Verkehr gebührenden Titulaturen. Wir klonen daraus ersehen, dass die flteuerdlrectorcn

and die StatlKsIter (^^l) ron AegjpiAn, Ryriea, F4ns, Uafmh. dem Qrcnxgsblet«, Ahwks, Bsjj and Hfab^ dem
Hang nach gleicbgestetU wsren.
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Es bestand also die alte administrative und politisuhe Einrichtung des Reiches in

diesen Provinzen unverändert fort. Sie wurden durch von Bagdad aus ernannte Regierungs-

beamte verwaltet.

Ganz anders stand es in den Provinzen der zweiten Kategorie.

In diesen hatte der Statthalter die oberste, unumschränkte Gewalt, erhob für eigene

Rechnung die Steuern, ernannte seine Minister unil alle Beamten, er hatte seine Armee,

die nur ihm gehorchte, er war gewissermaassen selbstständiger Landesherr und erkannte

den Chalifen nur als obersten Lebensherm au, als Haupt des mohammedanischen Gemein-

wesens, und seine ganze Verpflichtung jenem gegendber bo.stand darin, den jährlichen

Tribut an den Schatz in Bagdad zu zahlen und in Kriegsgefahr dem Chalifen Hilfe zu

leisten. Diesen beiden letzteren Verpflichtungen suchten sich die Statthalter gelegentlich

zu entziehen.'

In dem Zeitab-schnitte, mit dem wir uns hier befassen, unter .Moktadirs Regierung,

verengerte sich Zusehens der Kreis der dem Chalifen unmittelbar Gehorsam leistomlon

Provinzen und erweiterte sich jener der halbunabhängigen.

Ein paar Beispiele mögen die Sache deutlicher machen.

Ein ehrgeiziger und kühner Truppenführer war von dem Chalifen mit den beiden

Provinzen Armenien und Aderbaigän belehnt worden, gegen einen jährlichen Tribut oder

Pachtschilling (01*^) 'ton 120.000 Dynär,* und zwar waren ihm die gesummten Regierungs-

befugnisse, der Oberbefehl Ober die Truppen, die ganze Administration und die Stell-

vertretung des Chalifen in den religiösen Angelegenheiten übertragen worden,

so dass er schon mehr den Charakter eines halbsouvcränen Vasallenfürsten

hatte.* Gerne that es der Chalife gewiss nicht, denn der Staatsschatz büssto dabei sehr

viel Geld ein. Früher nämlich zahlte Armenien an Steuern 13 Millionen Dirham, Ader-

baigftn 4 Millionen, also beide zusammen 17 Millionen, während jetzt von beiden Pro-

vinzen nur mehr jährlich 1,800.0(X) Dirham gezahlt wurden.* Aber Jusof Ibn Abylsäg,

der .Statthalter, benützte bald eine günstige Gelegenheit — einen Ministerwechsel in

Bagdad — um nicht blos einen Theil dieses Tributes schuldig zu bleiben, sondern um
sich auch weiterer, dem (’halifen unmittelbar unterworfener Gebiete zu bemächtigen,

indem er die Steuerbozirke von Rajj, dann Kazwyn, Zengän und Abhcr besetzte.

Nach wechselvollen Kämpfen gelang es dem Heere des Chalifen den Empörer zu

schlagen und gefangen zu nehmen, so dass wenig-stens der grössere Theil dieser Länder

wieder der .Autorität des Chalifen unterworfen ward. Aber viel war damit nicht ge-

wonnen, denn kaum waren die Tnippen abgezogen, so bemächtigte sich einer der Officiere

des Jusof Ibn Abyls&g* der Provinz Aderbaigftn, und der Chalife sah sich schliesslich

gezwungen ihn gegen einen jährlichen Tribut von 220.000 Dynär mit der Statthalter-

schaft zu belehnen (304 H.).

Unsere Urkunde gibt für das vorhergehende Jahr 303 H. die Steuerabfuhr von

Aderbaigän auf 226.375 Dynär, also um 6375 Dynär mehr, welche Differenz wahr-

scheinlich aus froheren Rückständen oder Münzgewinn zu erklären sein dürfte.

* Dm V«rbJIUnU9 Aeg^pteui siir Pfnri« bt «in» gtumati Wirtlrrhotnnf «r»|rh»r Beiapiel« aas der Cbalifenseit.

) Ihn Atrr VIII, 4L * Ibid. VIII, 73.

* Ich reebiM blebel den D^nAr cam Cnree von 13 Dirham, wie KodAmah au^drUckltrh bemerkt.

» Ilm Atyr VIII, 76 nwiat ihn ^ siJU—
Ä»
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Aber der neue Statthalter blieb bald mit dem Tribut im Rückstände.

Im Steuorbezirkc von Kazwyn gelang es das Ansehen der Centralregiorung trotz

der dort ausgebrochenen Unruhen zu wahren, ja sogar eine stärkere Stellung zu gewinnen,

indem von Bagdad aus ein türkischer ^Mameluk VVasyf albaktimory zum Präfecten ernannt,

gleichzeitig aber die Steuoreinhebung dem Befehlshaber der Truppen übertragen ward

(304 II.). Dafür aber empörte sich der Präfect des Steuerbezirkes von Komm (mit

Käshän)
,

bemächtigte sich des Gebietes von liajj und der Stadt selbst un<l verjagte

die Steuereinnehmer der Centralregierung aus Komm.* Diese Stadt war bis dahin noch

unmittelbar unter der Herrschaft der Chalifen gestunden.

Der Empörer aber wusste nicht blos sich zu behaupten, sondern er fand, natürlich

für gutes Geld, einen Fürsprecher bei Hof, den bestechlichen Kammerherm Nasr, und

dieser brachte es zuwege, dass der Chalife den Empörer begnadigte und zum Statthalter

von Rajj, Demäwend
,
Kazwyn, Zengän und Abher ernannte, gegen einen jährlichen

Tribut von 160.Ü(»Ü Dynär; wogegen Komm wieder unter die unmittelbare Autorität

der Regierung von Bagdad zurückkehrte.

Der Steuerortrag von Rajj (mit Demftwend), Kazwyn (mit Zengän und Abher) war

in dem vorhergegangenen Jahre (303 H.) noch, alles in allem, 761.722 Dynär. Da.s neue

Uebereinkommen bedeutete also für das Schatzamt in Bagdad eine jährliche Eiubusse

von 600.000 Dynär.

In der Provinz Sigistän ging es nicht besser, und schon in unserem Budget der

Einnahmen wird dieses Land nicht mehr angeführt, was vielleicht so zu erklären ist,

dass es unter dem Titel von KermAn inbegriffen ist. Es hatte sich in Sigistän ein Em-
pörer festgesetzt, mit dem man endlich gegen Zahlung eines jährlichen Tributes von

öfKl.OOO Dynär Frieden schloss, aber hiemit war gewiss nicht viel erreicht.' Im selben

Jahre 304 U. erfolgte eine aufrührerische Bewegung in Kermän
,

indem der dortige

Steuereinnehmer, welcher der sehr reichen und in Bagdad einflussreichen Familie Mä-

darä'y angehörto, gegen die Uentralregierung sich erhob, gegen Shyräz zog, mit der

.\bsicht, der Provinz P'aris sich zu bemächtigen, die noch unmittelbar dem Chalifen

gehörte.

Aber der Versuch missglückte, und er ward getödtet.’

Choräsän befand sich in den Händen der Sämäniden und in Taberistän herrschten

die 'Alyiden, so dass diese zwei Provinzen, deren erste die reichste und ausgedehnteste

des Reiches war, der Herrschaft des Chalifen entzogen waren.

Mit dem Budget vom Jahre 306 II. an der Hand kann man die sämmtlichon Pro-

vinzen des Reiches, je nachdem der Chalife dort faktischer Landesherr war oder nur

theoretisch als solcher anerkannt ward, cintheilen, wie folgt

:

I. Unmittelbar dem Chalifen unterstehende Steuerbezirke.

1. Sawäd, im weitesten Sinne mit Basrah, IVAsit, Kufah, Bagdad, Sämarrä. 2. AhwAz.

3. Färis mit Ausnahme einzelner Landschaften, die sich im Besitze von localen Häupt-

lingen befanden. 4. KermAn mit der Hauptstadt Syraf, mit Ausnahme

einiger Landstriche, die sich im Besitze localer Häuptlinge befanden. 5. Rajj und DemA-

wend, die zusammen einen Steuerbezirk bildeten. 6. Kazwyn (mit Zengän und Abher).

> Iba AIrr VIII, TS, TT. > Ibül. 77. > Ibld. TS

I
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7. Isfahän. 8. Dynawar (Mfth alkufab) mit don beiden iVeiglltern. 9. Haiuadän.

10. MAsabadftn. 11. Niiiäwend (Mäh alba.^rah). 12. Holwän. 13. Aegypten. 14. Gond
falastyn. 15. Gond alordonn. 16. Gond Hirns. 17. Gond Kinnasryn und 'AwAsim.

18. Doluk' und Ila'bän. 19. Die syrischen Grenzbezirke jjül). 20. Shimshät und

Ui.sn Man«ur. 21. Somaisät und Malatijah. 22. Amid. 23. Arzan und Ma.yär.ärikyn.

24. Dijär .Modar. 25. DijAr Uaby’ah. 26. Mosul. 27. Taryk alforät.

II. Nur mittelbar dem Cbalifen unterstehende Gebiete.

1. 'Omän. 2. Aderbaigän und Armenien.

Alle anderen früher dem Kelche einverloibten Länder, also im Osten: HigistAn,

Mokrän, Sind, ChorAsAn — im Süden und Westen: liahrain, Nagd, TihAmali, Jemen,

dann : llarkab, Ifrykijjah u. s. w. waren bereits losgetrcnnt.' Aber selbst im Mittelpunkte

des Reichs entschlüpften der Ccntralregierung ihre Gewalten mehr und mehr, indem

der verschwenderische Herrscher ganze grosse Steuerbezirke zum Bohufe der linauziellen

Ausbeutung gegen jährliche Pacht an einzelne Unternehmer überliess. Wir haben schon

früher der Verpachtung von Wäsit und des dazu gehörigen Steuerbezirkos
,
der den

reichsten Tlieil des Sawäd umfasste, gedacht. liier lagen viele Privatdoraänen (chAssah),

dann viele, neu cultivirte Gründe (mostahdaUh), sowie die Abbasiden-Güter fabbAsijjah),

Dieeor ganze Bezirk kam nun in die Hand eines Generalpächters. Wir wissen leider

nicht, wie hoch die Pachlsumme war;’ die in unserer Stcuerliste gegebene Ziffer von

310.720 Dynftr, drückt nur einen Theilbctrag aus, indem ausdrücklich berichtet wird,

dass der Pächter nicht regelmässig zahlte und sich übermässig bereicherte.’ Aber wir

wissen, dass zwanzig Jahre später die jährliche Summe von GOO.(KK) Dynär für den

Steuerbezirk von Wäsit geboten ward.’ Der Schaden, den dieser Missbrauch der Steuer-

verpachtung verursachte, w'ar ein doppelter, denn nicht blos der Staatsschatz kam zu

kurz, sondern auch der Wohlstand der Steuerträger ward aufs tiefste geschädigt, ja es

scheint sogar, dass die rechtlichen Verhältnisse des Grundeigenthums in dem ganzen

Bezirke in die vollste Unordnung geriethen. Für die letztere Behauptung finden wir

den Beweis in dem Budget vom Jahre 306 H., wo es heisst, dass in dom Steuerbezirko

von Wäsit die Privatdomänen mit den allgemeinen Gründen so vermengt worden waren,

dass sie in der Verrechnung mit denselben gemeinsam aufgefuhrt wurden.“ Der Pächter

hatte natürlich seinen Vortheil dabei, wenn er die privilcgirten Ländereien in die hoher

besteuerte Classe der ailgemeinen Ländereien, welche die volle Grundsteuer zu zahlen

hatten, oinbozug. Das scheint ihm auch so gut gelungen zu sein, dass die Chäsaah-

Länderoien vollständig mit den allgemeinen vermengt wurden.

Der Pächter begegnete hierin wohl deshalb keiner Schwierigkeit, weil er es durch

Bestechung bei Hof dahin gebracht hatte, zum ersten .Minister ernannt zu werden, und

er das Ansehen und den Einfluss dieser hohen Stellung zur Förderung seiner eigen-

nützigen Pläne verwerthen konnte.’

Wie man sieht ist das alte Sprichwort ,Eigennutz regiert die Welt' immer wahr.

1 Jelit *AJuUb.

3 D*«« BioUieo dem Ch»Ufeo haldigt« aad ibm »ich aBterwarf, batte ;ar keinen |»rakt2 scbeu Werth, denn der Ciialife konnte

e« gi^en Aogriffo nicht verlbddigen.

* Nach Cr>d. Goth. fol. 68 fUbrIe R4mid Ihn ’Ahhk* jlbrilch 940,000 DyuAr ab, geetebt aber lelbst zu, dass er 700.000

Dfn4r einuahm.

« Ilm Aiyr VIII, 61. » Ibid 957. « Ca|>itel III, 9. ? Ibo A|;r VIII, 89.
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Dieser selbe untcrnelimendo Pächter, iläraid Ihn 'Abbäs, der so gut fUr seine

Börse KU sorgen wusste, zeigte sich aber als Minister gänzlich unfähig in allem was

die Verwaltung betraf. Doch der schwache Herrscher entfernte ihn trotzdem nicht —
denn Ilftmid hatte die Mutter des Chalifen und den Kämmerer Nasr an seinem Gewinne

betheiligt — sondern Moktadir beschränkte sich darauf den verlässlichsten und tüchtigsten

Beamten, den er hatte, nämlich 'Aly Ibn ’Ysä ihm beizugescllen, der alle Wezyrats-

geschäfto selbstständig erledigte, während Uämid die Ehren seiner hohen Stellung genoss

und den (iewinn seiner Pachtgeschäfte einstrich. Denn es war ihm, wie wir schon früher

gesagt haben, gelungen auch noch andere Steuerbezirke in Pacht zu nehmen, so dass

er bald die reichsten Provinzen gcschäftsmässig, wie ein moderner Finanzmann, aua-

beuten konnte.

In der Hauptstadt ging damals ein Spottvers von Mund zu Mund, der lautete

wie folgt:

Das ist dor Wezyr ohne Anitstatar,

Und jener ist der Aintstaiar ohne Wczyr.*

Dieses sonderbare Vcrhällniss konnte nicht lange dauern ohne zu Verstimmungen zwi-

schen dem Schein-Wezyr mit dem Titel und dem eigentlichen Wezyr ohne Titel zu führen.

Die Steueragenten des Ersteren suchten so viel Geld einzutreiben, als nur möglich;

begegneten sie aber Schwierigkeiten, und wandten sie sich um Unterstützung an die

V'crwaltungsbehOrden, so pflegte 'Aly Ibn 'Y.sh sie kurz abzufertigen, indem er ihnen

vorhiclt, sie hätten laut Pachtvertrag nur das liecht zur Eincassierung der landesfUrst-

lichcn Steuern, aber jede Bedrückung der Steuerzahler sei ihnen untersagt.'

Diesem wackeren 'Aly Ibn 'Y^sä verdanken wir nun das Budget der Einnahmen

vom Jahre 306 II., welches Gegenstand dieser Abhandlung ist, und das für die innere

Geschichte dos Abbasiden-Chalifates ebenso wichtig ist, wie die statistischen Arbeiten

des Ibn Chordädbeh und des KodAmah, die ebenfalls, wie 'Aly Ibn 'Ysh, nicht als

Gelehrte für Gelehrte schrieben, sondern als erfahrene Verwaltungsbeamto und zum
praktischen Gebrauche ihrer Standesgonossen. Die Veranlassung für die Zusammen-

stellung der Einnahmen lag in den schwierigen Verhältnissen, die 'Aly Ibn 'YsA vor-

fand, als er an der Seite des unfähigen IlAmid zur obersten Leitung der Staatsgeschäfte

berufen ward. Der frühere Minister Ibn alforAt war ein Opfer der Geldnoth geworden,

denn es fehlte ihm die Summe von 200.000 DynAr um den Truppen ihren Sold aus-

zuzahlen, und der Chalife, den er angegangen batte diesen Betrag aus seinem Privat-

vermögen vorzustrecken, war Uber diese Zumuthung aufs höchste entrüstet. Der General-

pächter von WAsit ward an seine Stelle ernannt und Aly Ibn 'Ysä leitete statt ihm
die Staatsgeschäfte. Das erste für ihn war, aus den Verlegenheiten dos Augenblicks sich

zu retten. Dies geschah auch, sei es durch die dem gefallenen Wezyr und dessen An-

gehörigen als MosAdarah auferlcgten, grossen Geldbussen,' sei es durch andere Mittel.

Dann aber ging er sofort daran über die Finanzlage Klarheit sich zu verschaffen. Wie

er das anflng, welcher Mittel er sich hiezu bediente, das ersehen wir aus einer kurzen

Bemerkung, die sicher aus alter Quelle stammt, und bei Wassaf dem Budget selbst

vorausgesendet wird. Sie lautet wie folgt:

' Ibn M/r VIII, SS. > Ibid. IUI, > IbM. 83,
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,1m Jahre SOG H., unter der liegieruug des Moktadir, Hess jVhulhasan 'Aly Ihn 'Ysil

Ihn Däwod Ihn algarrfth einen genauen Ausweis aller Einnahmen des Keichcs, sowie

der verschiedenen Ausgaben anfertigen. AVir lassen hier zur V'ereinfachung die jVus-

gaben wog, die nicht hioher gehören. Die Gcsammtsumrae ist mit Einrechnung des

AA'erthes der Eaturallieferungen Avife folgt: 14,529.286 Dynär.‘

Der persische Text lautet wie folgt:

dr J.'—» c'^' üt. iS~t^ O. ij* Ü~*'
J*.'

ÖIaJ Jj j\i

‘u»ji \iaftTAl

'Aly Ibn 'Ysk handelte also Avie ein moderner P'inanzuiinister; er Hess die Ein-

nahmen genau ermitteln und zwar nach den Rechnungsabschlüssen des letzten V'er-

AA-altungsjahres, für welches die vollständigen Schlussrechnungen Vorlagen; dies war das

Jahr 303—304 II., dann stellte er ebenso das iludget der Ausgaben auf, und aus der

Vergleichung der beiden auf diesem Wege ermittelten llauptsummon schloss er auf

das vcrmuthliche Deficit.

Leider ist die Ziffer desselben bei WassAf nicht angegeben, aber sie ist uns durch

einen anderen Bericht erhalten.

Wir finden nämlich in dom grossen Goschichtswerke des 'Ainy’ die Angabe, dass

dieses Deficit für 306 11. sich auf zAvei Millionen Dynär belief.

Nun hat uns 'Ainy, wenn auch nicht das ganze Budget der Ausgaben, so doch

einzelne Mittheilungen hierüber erhalten, die immerhin Beachtung verdienen und die

ich deshalb hier folgen lasse.

Er schreibt hierüber wie folgt: Im Werke 'OnAvän alsijar* heisst es, dass 'Aly Ihn

'YsA im Jahre 306 11. das gesammto Einkommen des Reichs ermitteln Hess, und es

belief sich auf 14,829.188 Dynär. Hievon wurden folgende Auslagen bestritten:

1. i'Ur die beiden heiligen Städte und die Pilger-

strasso dabin

2. Für die Grenzdistricte

3. Für die Gehalte der Richter in den Provinzen . .

4. P'ür die Vorsteher der Marktpolizei und der Appell-

gerichtshöfe in allen Provinzen

5. Für die Postmeister*

Djn&r

315.426*

,

491.456

56.569

34.439

79.402

‘ Der Text Ut in der Wietter Heuderhrlft, ta den beiden Maou>cnpli*u dos BiilUb Miiseuoi uud eelbst io der tVtemhurrer

Hxiidsebrift |^x identweb. ^ Ein genxae.s KxesimUe diesnr stelle nach der Wleoer Uandschri/t dadet sich la meiner Ab>

bftudlanf bber d4is Bodjiret der Eiuaxhmea ooter der Regierun^t de« Hirun alrasbjd ia den Arten de» VI L intematioaftleD

Orieotelisten-CvngTtMflbs. Aoeh iio Cod. Ootbana* fol. 290^ wird dee tou 'AI7 Iba 'Teb iio Jalire 906 aus((ttarbeite(eu

Bad|(«t der Kiooxbuieu lutd Ausfabm gedacht mit den Worten: ^
X.:^. ^

^ Kolicee sommatree des menuscrit« orahes da asUtiqae, pnr Io Baroa V. de Roseo. 8t. P«^ter<«bourg 1861, S. ISO. Xr. 177.

^ leb Teronatbe, dass biennaler das Werk: gemeiBt ist, ton blubamated ibti *A)>d almaiik albaaiaddoj'', das Ibu

CbalUkAa im Auliangc xnr Biographie dea Iba alforAt anfUhrU

* Nacit Jbo CbordAdbeh S. 116 war die jlbrticbe Aaagabe fUr dea Poatdieost tm gaazeu Heicbe: 154.100 D^ttJir. Diese An*
gäbe gilt tllr die Zeit de« CKaiifco Mo'lamid, also angefSbr dreissig Jahr« ror Moktadir. Es besUoden damals, wie Ibn

CbordAdbcli berichtet, 990 Postatationeo
;
die oben angegebene Ziffpr amfasst die Auslagen Air Rrittbiere, deren Ankaufs*

preU, die Gehalte dea Postdiensles and der Postboten.
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AuKaenlcm wurden die Auslagen bestritten für die Gehalte verschiedener Bediensteter

nach ihren Rangstufen. Es zeigte sich aber ein Deficit von 2,089.894 Dynär. Doch

wollte er (der Chalife) Niemand in den Bezügen schmälern. Er gab demnach alles aus,

was in den Kegierungakassen sich vorfand. Als er das Chalifat antrat, waren in den

Kassen 72 Millionen Dynär' und diese gab er aus Und noch darüber den Steuerertrag

der Provinzen.

Ich lasse hier den Text folgen;’

>_il' AU ijlf} jUs >-»11 i-sl'y-Ac s»ijt ^ •-“ j \S~^ Cf- j }

s— ^ ^^5 C/-* tj^y J\» —(j

jU.s ,..111 ,*Äll AU 4y^^ ^ AU

IjLlj s*— AU—y-j jU-s tlllU^l j «Uasll ^ ül^y -y—^y sll—y A^u*ljl^

-LjJl wjU«?! \jUs ü^^y Al—
>5
AU cjJ' ij4^y ^ jl s^l j plUäily s—A-1

s^lr la-Uj ,^'ül'l i..all.dl ilgililjUl CHa .rs~y AU*ljly jUs oili A...*

U la^l
^ ^ Cr*“^y Ajjly jU.3 A Ubj jUs rJÜI ,^by Au.jj jUs ,..ä]

1 ^1 wl al l l l

•lllU^l ^ L^ssjU L.s11 ,_j11 ijU-l l^y A^U-l
y JI^Vl ^

.Man sieht, dass die Aufzählung der Ausgaben sehr unvollständig ist, denn, wenn

die Gesammteinnahrae 14,829.188 Dynär betrug, das Deficit sich aber auf 2,089.894

Dynär belief, so erreichte die Gesammtausgabe des Staates 16,919.082 Dynär. 'Ainy’s

Angaben geben aber nur Aufschluss Uber die Verwendung von 927.292'
, Dynär.

Aber wir können wohl annehmen, dass der Rest in erster Reihe für die Ausgaben

des Chalifen selbst, seines Harems, seines Hofstaates, dann für den Sold der Truppen,

für Kriegsmaterial u. s. w. aufging. Ich lasse hierüber unter Textbeilage 1 ein sehr

ausführliches und wichtiges Document folgen.*

Ein Deficit in der Höhe eines Siebentels der Gesammteinnahme ist schon recht

ansehnlich, aber es würde in unseren Zeiten keinem Finanzminister eine ernste Schwierig-

keit bereiten. Jedoch zu einer Zeit, wo man von Creditoperationen keine Ahnung hatte,

wo der Zinsfuss nicht etwa S*/« sondern mindestens 20— 30“/« betrug, musste es grosso

Verlegenheiten machen.

'Aly Ibn 'Ysä ergriff sehr energische Maassrcgeln um das Deficit zu bewältigen;

er zahlte an die Haremsdamen des Hofes, an die i’alastdiener und Leibgarden ihre

Gehalte nur für mehrere Monate zusammen und machte dabei starke Abzüge, er strich

< Dion« Ziffer i«t cot9chied*n anrichti^. Der KusenlK’stAcul w«r b«i Minern Retgiemafl’Muitritt nech Tabarjr 16 MllHonen.

Neeb MM*adjr (Prstriee d'or V(ll« 225)i B MtlUtmea DyuAr oikI S5 Uilliooeo Dtrham.

’ Ich TftnUnko die MiUbeütufig dleeer (ntereeMOten Hlelle der GeflUU^heU de« {lernt Bema Ton Roeou. Cod. Man. Ah.

Nr. 177, I, fol. 80a«.

* Oeneo hiciu Htioinit die Xeebrieht bei Ibn Taiflirjberdjf (AncutleH ed. Jaynboll II, fl, 218, Z. t. ii.), dar vorsff^lieb al"

«eioe Qnelle flir die«« Kpoche diM OMciiicbtawork d<M flnly benfltsi in haben «chelnt.

* MAQQirript *UU
* Die KoHten dar jihrlicheit flomtnor* oder Wtoterfeldtffge g^egeo die Bjrsantiner iMrecbnet Koddatah auf 2—>A00.Ot>0 Djm&r

jibriieb: ^Lo.> tJkJl J ^ VijU.*

Kodiirvah, Kep. V^I,
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von den Gehalten der Provinzialbeamten zwei Monate im Jahre und dasselbe fand auch

für alle jene Anwendung, die vom Staate Dotationen erhielten.'

Alles das musste ihm viele Feinde machen und es ist eigentlich nur befremdend,

dass er unter solchen VerhiÜtnlssen und unter einem so schwachen, den Einflüsterungen

so zugänglichen, wankelmUthigen Herrscher sich so lange in seiner Stelle behaupten

konnte (von 306—311 H.).

Seine Bemühungen blieben erfolglos. Aber er ist eine für Jene Zeiten merkwürdige

Erscheinung, denn schliesslich wurde er, wenn die Staatsgeschäfte recht in Unordnung
gerathen waren, von seinem Herrn immer wieder berufen, und immer wieder setzt er

seine ganze Kraft ein für den Dienst, für sein Amt. Er ist der letzte und glänzendste

Vertreter der so wenig bekannten und beachteten staatsmännischen Schule von tüchtigen,

kenntnissreichen Verwaltungsbcamtcn der besten Zeit der Abbasiden, ohne deren Dienste

das damalige arabische Weltreich schon viel früher in Stücke gegangen wäre; denn mit

wenigen Ausnahmen, waren die Chalifen, so weit wir sie beurtheilen können, alles

weniger als gute Regenten oder fähige Administratoren, sondern theils Gewaltmenschen,

theils Wüstlinge oder beides zugleich.

Und nun gehen wir daran das Budget vom Jahre 806 II., welches 'Aly Ibn 'Ysä

uns hinterlassen hat, zu prüfen und zu erklären.

II. Das Budget der Einnahmen vom Jahre 306 H.

Nachdem wir durch die soeben gegebenen einleitenden Bemerkungen genügend

vorbereitet sind, gehen wir nun daran das Budget der Einnahmen zuerst im Texte,

dann in Uobersetzung folgen zu lassen.

Der Text bot hinsichtlich seiner Feststellung bedeutende Schwierigkeiten; denn

gerade dieser Theil ist in allen Handschriften des Wassftf in einem sehr schwer lesbaren

Current- Ta' lykzuge geschrieben, die Zahlen aber sind alle in den eigenthumlichen

Dywäny - Zahlenzeichen ausgedrUckt, die zu manchen Irrthümem leicht V'eranlassung

geben.

Ausserdem ist der arabische Text dem persischen Copisten, wie es scheint, oft

unverständlich geblieben, und sind hiedurch verschiedene Stellen sehr arg verunstaltet

worden.

Bei diesen grossen Schwierigkeiten hätte ich schwerlich cs gewagt an die Entzifferung

der Urkunde und die Herausgabe des Textes zu gehen, wenn nicht der Umstand mich

ermuthigt hätte, dass die Handschrift Nr. 959 der kaiserlichen Hof bibliothek in Wien,

die älteste der mir bekannten Wassäfhandschriften, mit ausserordentlicher Sorgfalt ge-

schrieben ist.

Allerdings ist der Text der Budgeturkunde von anderer Hand, denn offenbar war

die Dywänyzahlenschrift nicht jedem Copisten geläufig, und cs musste hiefür ein eigener

Schreiber gefunden worden. Aber bei eingehender Prüfung dieses Theiles der Wiener

Handschrift gewinnt man die Ueberzeugung, dass der Schreiber die nöthige Sachkenntniss

besass und seiner Aufgabe mit grosser Sorgfalt sich zu entledigen bemüht war.

I Hin AIjt viii, tot.
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Diese Handschril't der kaiserlichen Ilofbibliothek ist daher die Grundlage meiner

Textausgabe, und ich bezeichne sie mit V (Vindobonensis).

Von grossem Nutzen war mir die Vergleichung der beiden Handschriften des British

Museum, welche der Conservator der orientalischen Manuscripte dieser Anstalt, Herr

Charles Rieu für mich zu besorgen die grosse Gefälligkeit hatte. Im Kataloge dieser

Sammlung, den wir demselben Gelehrten zu verdanken haben, sind diese beiden Hand-

schriften bezeichnet als: Add, 23.517 und Add. 7626. Beide sind alt und geben besonders

fUr die Zahlen einige sehr gute Lesarten. Ich bezeichne die erstere mit La und die

zweite mit Lb. lieber beide Handschriften findet man alles erforderliche in Herrn

Ch. Rieu’s trefflich gearbeitetem Katalog der persischen Handschriften des British

)Iuseum.

Aus Petersburg erhielt ich dank der liebenswürdigen Gefälligkeit des Baron V. von

Rosen eine photographische Copie des Textes der Wa^Afhandschrift Nr. 567 des Asia-

tischen Museums die vom Jahre 1101 datirt ist.

Leider bietet sie nur einen sehr verstümmelten Text, indem der Copist offenbar

des Arabischen unkundig war und auch die DywAny- Zahlenschrift ihm nicht ganz

geläufig gewesen zu sein scheint.

Ich bezeichne diese Handschrift mit P.

Den mit diesen .Mitteln hergestellten Text lasse ich nun folgen, wozu ich nur noch

die Bemerkung beifüge, dass ich die DywAny-Zahlen, für welche die Typen fehlen, in

die gewöhnlichen arabischen Ziffern umschreibe.*

;j/Mi iiWij ijfAs jifV'j jipi

«otYWl t«.*

j

—

1

'Viur

jh-^l

YooV^

• ’iaiji J}f

ton jcVi “oiji

\-\vn UJU>jLli

't"o\o y:h ^^Ull

I Aof Ttkfel 1» II» ni folgt im Aohauge tlu F*eiiinno de« VindoboncDtlf. * L« bat ^ ^
U * La ü^'

• V. La “ V. L», Lb • La ’ V. La, Lb obig« IsOMrt bcatltigt Iba Chor-

«Udbrb 8. J9. * Lb^Va^, Ibn ChordidbeH bat * V. La, Lb V. La, Lb ohne Patikt«.

V. and P. wvm»Lmis£i La, Lb ondemlleh; der Name Ut aoraat nkbt aachcttireiaen und bleibt atao nreifelhaft. DI»

963b La Ut bei V. 9630. '> V. La Lb man kannte auch leien, aber f&r obige Lemrt
werde ich die Gründe bei der Uebenetanog dieser Stelle anfUlirea. tt Vgi, Mo'gam: «labat I, 7T0. La irAAO
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vol-M

“imi
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"itoyo
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“vn-
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irxYt

. ’oöaij ‘juuvi, ‘Uj^j >iLut>

Jl-Vi

'oji-'j Ä^'wl»

*i5'j ü* OjVWl

Js-Vl Jf jV

«SS... ^uüls-^J

J*V\

js_jVI

“J jtl'j

UU..rt^

OlÜÄ^M JtaJ Astflwt ^ iiUE)^^

4^3^J V'^*

, . J^\ J' l 1^ jl^jVl **
Jj-a» JC Uj **

JV'

. , , . ,

4#yß'* JjJ

<.ax

OUUJd'j w\iuWjV\ JU \S^^_ ^

• V. L* ohno Foukie. > V. \y^, Lb * V. LaUi^^U, Lb « L», Lb * V.

•iD findet eleh bei Iba A(jrr VII, 877, Z. S T. tt., Ibo Ckordltlbeli 8. 89 uad S1 knt *jiy^ und Lb jya>»-

* V. ^LwUr»'^U Lb OUdUo'yt * Vgl. Mo'^nm: IT, 397. * V. Ln, Lb die mrel ertten ohne Punkte. E« Ut

hiernnter jene OeblÜir sn veralehen, die Ibn Atjrr VII, $3, Z. 13 neottL * V. '* V. okoe Punkte,

Ln Punkt«, Lb die Hebüfe L»nrt ist wohl «,1.^1 oder vffl* 3ful(nd<Us; 134, 8{ncngeri Pust-

routen S. 91. ** V. Ln, Lb (obne Funkte), Iho At^r VIII, H. S37 nchmbt OU\3iyi> ebenso wie Uoiind-

dasj uad niidere. Die Mss. sebreibea durebwefs felilerbnft: '* V. ohne Pnuki, Ln Lb
H Ygi, Mu'^nni ad roccin ^Lo- “ Lb <ti «4 — '* V. fehlt ebeuso Lb. V. sehr tindeuiUeh.

(ohoe Punkte), Ln, Lb fnns uodeutlicb. VgL Um Atjrr VlJl, 8. 81, Z. 18, wo derselbe Ansdrtick vorkonimt; offen*

bü- eine Im Amtsst^l üblicbe Formel. <* So nncb La. b. ** La irr»4Q ~ Lb und V. wie oben. >* Lb 81676
2t V. ** La ^ »abr undeutlich, La * *L«jül ohne Punkte, Lb - > s^Ua3\. |^b

Mvve— » V. «0876. »«Lai-u.i— »’ V. La, Lb cJ üu’ 'JC
4*
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O". (J*

\£
l3 ^ 1^ u^y* { U ^

MrioC* ^ >i>

Co<*i» , . i_i'^fv-j wT^l JU ^

u^y AijwJ Uj Jj'^l *^' ^ ü^/"

0^^ *J^

K' * • • \,*iLiJl 0^

\oY*oCo . <ijt^'^ Äfi^Vb ^l*»jV^^ Jjlsll <j*>al\ iJtMj

i> ^ jijUJtj ^j\ jLicVij jlA'

^

imu '141 ^UiH

^'} ö'^j; CjS}

\\oS\- c\A'

ojkri-

?
^W^ j;'j^*

^Uill

uW^'

t'*'VA ötUI. .h ^UjVl
jJ«) ^ i ji^l -ü*J\

iKVrt I4J ^l_J\

jWyi^ »u

\AOin j;l_|J.I

nvor- ^Lili

ÜU»

\a-lK-
G''^'

ooYA^ ^UiJ(

* V. La, Lb sljA^ ^ Vammiblirh idcnttMh mit dem b«i Ihn Atyr VIII, lt7, }31 ^oaont«n d«r

«ueb im Co4. Gotb. Ma. 17M. fol. 273^ gvoaDnt wird. * Lb iri>iri *— * V. kai ohne Pankte, La Lib Lb

Lä« aJ. * La, b oder ohne Pankt. * V. *^U-JL La ’ V. Lb s^M\. * Ea lat

woht nach aaa Würteben einKafCgen. * V. t >Q La, b . aadentUeh

nnd oboe Punkt#. <* La P. bat di#a« Ziffer nnd di« vorfaergekend# rertanaebt and fflhrt aie in amgekehrt««

Ordnang an. •* V. La ^jJLiu U^. Lb ^Jju L*^ (obn« Punkte). ** La ^Uu'VL I<»b ,^^Uj*YI. •• V. La,

Lb aU^>
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oYvn

‘avo*

"\*om . .

A^o** ^L.Jz)l

r-'^o

^rirv* jjy ÄijUU^

^ ^U)jVl OitLjI^Vl J>al O' <^U]1 jLf u3

•'“^' J'>*^') •JjJ'-^' ^ t/ j C VJ^) J*' jj>* f 'c/3 'Sy^}

0^
•a119>\^ Wfyül» <33^ ^

lYninc

7^'YYT ÄxjlÄ]\ Ä) j"^*

\.^**.. , , .
.
^Üi)\ (jU'j «\jiUi

O^LmI^V^ «uü L« ^

JUA*Yo.

V*1tY

t‘n»

C<l*Uj>-Vl j«j jVt jus^

JU

vxr-oY

-*.H- ~'^'V\ jls) Xa»

jU

r^o^••

' L* n^Q* ~ * La iwUt dicao Poal nnmittclbiu- Mcb Komm. > V. 150.678, La, b iLwlJl, V. A * v«\jjV * L«
j^\ oder jXt JmmUo (ohne Pankte), Lb rrirvo ~ * La ^ L&, ^ V. (ohne

Ponkle); di« obi^« EmeocUtion i«t aar Vermatbanf, aber ea iat kaam möglich andere la leovo. Der jftbrlicb von C)rpem

so leitteode Tribat war 7800 Dja&r, vgl. Weilt Oeschichte der Challfen. Aber ea sahlte doppelt: 700U an den C'halifen

uQi] ebenaoTtel an den Kaiser von ßjcani. BalAdory S. 153, 157. * V. La, b * V. a*<^0 * — '* La rr»i^v —
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JÜK)

'-•n* JU

w^wi.

J>Ai ^y Jkla^

^rr-nv JU

row-

'oY*\o ^y->

()~fi ->i~^ Cr^3 -l»Llr^

or^Y JL

lorrr

OlL-i-Vl JU) ‘i.L_t-

'10-' JU

ruv-

’otv* JU

A,«tr

c>jj^

olYo. JU

AUTt

^ jl.4

ToYTVo JU

JkAj <a. j j\iA

frvnv JU

r-i-nr

jaj <.UUl

\YYo- JU

* P. 1,700.000. > V. > V. La, h J^Ji. vgl. Mo gam : ». 791, Z. 18. < V. Dm Wort -Ju»

}>at auch dl« Bi-d»utangt vortragKnütMigii Zahluug, Tribat; vgl. Balldory 8. 183, Z. 11. * V.
^

*^Hw.

Ul— ^ ...j. 1 La daMtU * La otrr — La Lb ^»ULl

V. vgl. Jälkut: Ma'gam IV, B. 883, Z. 16, auch U^Jab b«t Jdl^ul «ab voc« flni Haukal od. de Öoeje B. 145,
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Iloxt

OjC

dJi Oil ;ü-i| JU^VI JI^I

VM-rv . . . . Ä—ii-l *JU :^l i-'j j
Ä *IJ1 Jl^l ^1 As«»l^ I4-S 0^ Ia I^y- A-«il Jl^l

’o\11tY
• j J

'
( AOt '

V

. . . .’jiy^VI

Ymi • •

v-tY-- . . . .

\mx . . .

AU. . . . . V'
oHT . . . '’jlyyi

oAlo* . . . .'G>ii

i^r-. . . .

\tm- i-') J* *A iSy~

“'tYTT 'V'

um . . . .jl^VI

r-w • • •

'*Yov\1 . . . .

toY-

ruii . . . '’j^i

»• S-VA-tm« . . . .

’'i'Yvn O JU

» L» > Lb ju. • L* l^. • V. » V • L*, b l^UaÜ. ”* V. fehlt

P. 616.447, «b«r mit WeglMsting der Einselpoeten. * V. iaoi i r — * La, b jiye'yi» V. .\yeV\> V. (ebne

Piuikt) oder jS^U La, b rgl Mokaddjur 8. 53, 114. '* V. » V. La. b '» V.

La (ohne Punkt«), Lb • V. ** Lb tivri — eo auch V. ** V. voi ir-~La, Lb wie

oben. » Ju fehlt bei V. Md Lb. *» V. ^U^\, La. b '* V, La, b “La ini* —
*• V. nv in — Lb irvi ri — La wSe oben.
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''v-m .... 'jJi

Vwrt . . .

IVTT-l . . . “^jU

loax . . .

»vtTfo . . .

\**r'A . . . . . .<»

j

*—^}- ^ JV^' ^ A«f.U \Sy^ Jl*

V11A* .“-'• 0'*" j l> iSys ._rJ^

Wir Bchreiten nun zur Erklärung des Textes und zwar folgen wir der Einthoilung

des Originales in drei Kapitel. Wir w'erden jedes Kapitol in Uobersctzung geben und

in Form von Noten die zum Verständnisse, sowie zur Rechtfertigung unserer Erklärung

erforderlichen Bemerkungen boifUgen.

Die einzelnen Kapitel versehen wir zum Behufe der bequemeren Uebersicht mit

fortlaufenden Nummern:

Kapitel 1.

Ausweis Uber das Sawäd und die cultivirten Steuerbezirke und die nachbenannten

Ortschaften.

A. Steuern von Sawäd und dessen Landschaften, dann Sadakah-Zahlungen von den

auf der Westseite (des Flusses) gelegenen Ländereien bei Basrah, von den Schiffen

daselbst und allem andern, was dazu gehört und zugleich hiemit in Betracht kommt:

Dynftr 1,547.734

(Diese Summe vertheilt sich wie folgt):

1. Bädurajä, Kalwädä und Nahr-Byn, Dirham 166.283

2. Anbär, Katrabbol und Sadd 198.313

3. Bahorasyr, Rumakän, ’Yghär Jaktyn, Gäzir und

Madynat-al'atykah 75..Ö76

4. Kutä und Nähr Darkyt 25.000

5. Der obere Zäb und Nähr Koshtasb 9526

6. Obcr-Fallugah und die Mühlen* 16.736

7. Unter-Fallugab, Nahrain und 'Ain altamr .... 13.585

8. Ober-Syb, Surä, Babel, ChoUmijah und Ober-

Bärusaroä 140.259

9. Nähr almalik, Murgä, Nähr Gaubar, Asäsän, Mälikijjät 38.350

> V, La, b > La iv»rro — > V, jlya'JV * V. i i^vrt — * V. (obn© Punkt), ® La, b ftblt gan»-

llob. La, b V. ^jL\ dl» Leaart für allein riRbUg. Man v«rgleicl>e ki«i« die

Htalle bei Ibu CbordAdbeh (Jouroal AsiaUqnc, Jaari«r*F^eHer IddÜ, 8. 69), wo von den versebiedanen Hteaern di« Kitde i«t.

Ea werden djuielbiit die von den Nichtmobaimnedaoem in Ra^ad eiugebobeoca Taxen (^lyLl) mit ISO.OOO Dirbaot an-

gegeben, dann dl« MarhtgebUbren, dl« Taxen der MttoaiinDter und der HSUett — in Text« »t«ht Irrig die

xneamtnrn reit 1,5(^000 Dirbam bereeboet werden.
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10. Unter-Bärusamil 4(i.336

11. Die Bezirke von Kufah und die Magazinage-

Qebllhr’ 110.154

12. Die Neubauten in Sämarrä 50.219

13. Nähr Buk und Unter-Dair 20.590

14. ßozorgsÄbur 24.300

1.5. Die beiden RiXdän 30.035

16. Kustakabäd 13.666

17. Obor-Nahrawäu und Samatnftj 46.480

18. Mittel-Nahrawän 40.327

19. Unter-Nalmiwiln 60.532

20. Silh und Manäzil 169.089

21. BtldarAjä und Bilkos&jä 42.499

22. Wftsit mit den ChäB.Bab- Mosta^datah- und'Abbä-

sijjah-Ländereien nach Abzug der regelmilaaigen

Kosten 310.720*

23. Basrah und der Tigrisdistrikt 121.095

24. Schiffstaxen in Basrah 22.675

25. Krträgnias verschiedener Verpachtungen
,

dann

Abstattung von Wasserableitung von den Flüssen

und zwar mit Bezug auf einige selbstständige

Steuerbezirko 42.750

26. Die Wassermauth in Ilyt 80.250

27. Die Schafmitrkte in Bagdad, Sämarrä, Wftsib Basrah

und Kufah 16.97.5

28. Die Munzhäuser in Bagdad, ö&marrA, Wäsit Ba.srah

und Kufah 60.370

29. Die Toleranzgebübren in Bagdad 16.000

30. Ablieferung an die Schatzkammer von dem Erträg-

niss von Mietbzinsen, dann von den BHumen und

von den Mokäta'ah-Zahlungen 13.874

B. Steuerleistung der östlichen Provinzen:

1. Die Bezirke von Ahwäz, verpachtet an Ibrahyra Ibn

’xVbdallah almosabbf 1,260.922

2. Steuerzahlungen von der Provinz Fftris mit Ein-

rechnung dessen, was Munis aluhüdim von Nach-

Ittssen bewilligt hat, sowie der im Besitze localer

Häuptlinge bchndlichen Ländereien, die nur als

Geschenk etwas darbringen 1,634.520

* leit veriMh« unter mni*g«nilj|r und Auf bewnhran^ de« Oetroides ia den Kegteraoipimafpuiaea FSr die««

ErklEruuf «prirbt di« Stelie bn Ibn A|jrr VI|], 8. 84, Z. 19. An einer nod«/» St«U« TII. 8. 48, Z. 19 hUirt «r eine

Andere Eum«hme de* 8t«Ate« aa, die er oenul. V|rL aneb Tahary III. V, 8. 1995, Z. S r. u. 8. 1998, Z. 4

wo er echreibt wihreud au der erateitirten Stell« dl« Codd. beben.

^ I*. 310,490, aber uadeuUlcb fe*cliri«l>eii.

5
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3. Herrschaften der Emyro in die-sen Gegenden, sammt
den Sebiffstaxen in Syrftf 258.040

4. Kermün mit den Herrschaften der Emyre, doch mit

Ausschluss der Gebühr für 'Abd und ^Va^ah‘ und der

Dörfer der Wüste, sowie der durch Munis alchädim

von den Magazinago- und WochslorgobUhron bo-

willigUm Nachlässe 364.380

5. Jahrespauschalzablung von 'Omän mit Ausschluss der

an den Hof gesendeten Geschenke 80.000

6. Erträgniss der Grundsteuer und der allgemeinen

(nicht privilegirten) Güter in den Östlichen Provinzen,

laut Steuersatz.’ Die Einhebung erfolgt im Wege der

Creditgewährung und Bürgschaftlelstung: 1,570.525

(Diese Summe vertheilt sich wie folgt):

aj Grundsteuer, Zehent und Fünfteltaxe in

Hajj und Demäwend mit InbegrüF der

durch Ibn Däwodän und Ahmed Ibn ' Aly
eingctricbenen Beträge 465.078

b) Die Herrschaften daselbst 122.644

c) Kazwyn (mit Zengän und Abher):

Grundsteuer 115.710

Herrschaften 58.290

d) Komm

:

Grundsteuer 197.229

Herrschaften 80.229

e) Isfahftn; die Grundsteuer laut erneuertem

Vertrag, mit der Grundsteuer der Kurden-

stämme und mit dem Erträgniss dos Frei-

gutes und der Krongüter 410.178

Herrschaften daselbst 189.334

fj Mäh-albasrab: (NihAwend) und die beiden

Freigüter:

Grundsteuer 185.636

Herrschaften 267..520

g) HamadAn:
Grundsteuer 150.480

IleiTschaflen 55.789

h) .MAsabadAn:

Grundsteuer 57.746

Herrschaften 16.750

i) SAwah und die Münzstätte daselbst’ . . 17.625

' Die Hedontcmip dieser beidea AusdHioke an dieser Stelle »I sweifeiitttfli-

^ Das Wort bat dkto techoiBche Bedeutnof. So heUsl ea bei Ibn Cbordidbeb 8. 70:

* Dip«4* Poet iet, wie Bp&ter iu«hjf«wiesen wird^ irriiifimljeb hier ein|fft»chaltct worden.
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k) Mäli-alkufah (Dynawar) mit Ausnahme
(lcrmsIah-IIerrschaften,derMastahdatah

und der To'mah-Gater 105.678

Ilerrsuhafton daselbst 89.500

l) Holwän, von der Grundsteuer und den

Herrschaften 30.015

Zusammen: 2,615.431

7. Aderbaigän und Armenien nach der Vereinbarung,

durch welche die Preisbomessung bestimmt wurde* 226.370

Gesainmtsummo : Dynär 6,439,663

Kapitel I A . Dynär 1,.547.734

Kapitel I B . Dynär 6,439.663

Zusammen 7,987.397

Kipitel II.

Ausweis (dos Ertrages) der Grundsteuer und der allgemeinen Ländereien der west-

lichen Provinzen, nach Abzug der Keehnungsbeträge, welche die Steuerbeamten von

dem Bruttoergobniss der eingehobenen Steuergelder abziehon, wie dies gebräuchlich ist;

ferner mit Ausschluss der Mokäm'ah, des Worthes der verschiedenen Arten der Kriegs-

beute, sowie dos Betrages, welcher als jährliche Zahlung festgesetzt wurde für die

Bewohner von Cyporn.' — Die einzelnen Steuerbczirke sind nachstehend angeführt und

die einzelnen Beträge angegeben.

Gesammtziffer alles dessen, was von den westlichen Provinzen und den dazu gehörigen

Goiid-Bezirken gezahlt wird: Dynär 4,746.492

Und zwar wie folgt:

1. Aegypten mit Alexandrien nach den alten Rech-

nungsabzflgen 290.773

ferner mit Ausschluss des den beiden Mädarä’y

aufcrlcgton Strafgeldes, sowie des Erträgnisses der

Miethlocale’ und der importirten Waaren, ferners

des Werthes der Kriegsbeute 1,080.000

2. Gond Falastyn, nach den RechnungsabzUgen:

Geld . 80.750

230.647

3. Gond Ordonn, nach den RechnungsabzUgen:

Geld . 40.460

_ _ 102.062

> Im T«xt i«t dlM(> Sülle die >w«i Worte H •cboinoo T«rd»rbt. Da« Verbom coo«

struirt mit (d«r Btteb«) boxwlit sieb tiAiolich luieh datn SpracJi|tebniacb« lUt« auf eine Persoo und bodeatst, ^emnad
«in« ZAhltin^ Mferl«geoS Ko sa;t ^odAmab: ^ dJJl U ^

ubll sjkll J i ^ ^ i ^ In uoMrom Toxte »«Ibai

kommt da« Wort vor in d«r Titeiaufsekrlft de« Kap. 11, «so m h«ia«t: ^ Nach

meiner Ansicht steckt detnnarli ia dem sweifelheften Anedmck «in Perconennam«, de» irb aber nicht mit

KicherHeit nftchwei««» kann. V1«t}l«ieltt «st m der Namo de« hjaantinischea Kaiser» Hasilia».
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4. Gond von Daniascu«, nac:h den Recbnungsabzilgcn:

Geld . 113.067

315.300

6.

Gond Iliius, nach den Rcchmingsabzllgcn:

Geld . 200.460'

115.114

6. Gond Ki’nnaaryn und'Awäsiin, nach den Reclinungs-

abzOgen

:

Geld . 133.097

352.570

7. Doluk und Ra'bän 15.765

8. Syrische Grenzbezirke mit Ausnahme der Pauschal-

zahlung des Ahmed Ibn albosain, des Schreibers’ . 52.985

9. Shänishät, Ilisn Mansur und Kaisum
,

nach der

Steucrermässigung:

Geld . 6.397

65.332

10. SomaisÄt und Malatijah nach den Rechnung.sab-

zUgen:

Geld . 14.501

34.120

11. Amid mit Ausnahme dessen, was vereinigt ward

in dem Erbguto von Wakftsah,’ nach den Rechnunga-

abzOgen:

Geld . 5.478

82.422

12. Arzan und Majjftfftrikyn
,

nach den Rechnungs-

uhzOgen

:

Geld . 66.750

82.422*

13. Dijär Modar:

Geld . 257.225

14. Dijär Raby’ah, nach den RechnungsabzOgen:

Geld . 22.797

304.093

* diMBr Ziffer fnig't ipXtrr; Im Text« iteht 1.000.440.

> P»<i Wort het dlete llodentimp Tgl. Cod. (iMlh. fol. 907 t": ^ ,«U PBiiseh&lxelilan^ flir die

Gmadttoacr ihrer GQter^, — dtton eini|rP Zeiten iipJfter; I, UULmiU ^ ^
,dn

•chrlobflt des im Namen des Beherracher« der OUtablgen, dias Ton ihnen der Air die Fattacbaliammn sa uhlende Hetnig

xn »treichen mI*.

* Die riehtigo Isrurt Ut di« La: - -rj ^Uul. Dieter Kimah uit der Peldlierr, welebv im Jalire 9B8 ontar

de« ertlen Wecyral de» Ihn alfodU die Prorbit K&rLi, welche Idt dahin von den Saffäridea henetat war, eroberte. Ccd.

Oothana« ibi. 349*. Vg-l. Ibn VIII, 44, 7*. 17, wo »tobt etatt wie Cod. Ooth. hat.

* Diet« Ziffer i«t genaa dieaelbe wie bei drr unmiUeltiar rorher^heudMt Port II, eo dau aio Sriireil^ehler ronraUef^n

ecbeint.
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15. Mosul, Myrdyn, Uahodrfl und die Gcbirgsgaue, nach

den RechnungsabzUgen:
Geld . 17.750

402.430

16. Taryk alforät (Euphratatrasae)’ 96.584

Kapitel III.

Gosamimaumme der Steuern der nachbenannten Steuorbezirko
,

der Steuern der

ChÄMah-Gllter, der zu frommen Stiftungen bestimmten Ländereien und anderes.
«

1. Die Mostahdatah - Ländereien nach Abzug dessen,

was in dem Pachtvertrag von 'VVäait inbegriffen

ist, ebenso wie es in Betreff der Chässah -Guter

der Fall ist 289.036

2. Steuern von den Chässah-Gotern
,

mit Ausnahme
dessen, was im Gebiete von Wäsit liegt, denn

dieses wurde zu den Steuern der allgemeinen

Ländereien geschlagen und mit diesen vermengt,

sowie es in deren Einnahmen und Ausgaben ein-

bezogen ward 516.447

Uforländereien . . 185.411

Marschgründo . . 116.120

Oatseite 72.666

Westseite .... 104.700

3. Hyt und dessen Steuerbezirke mit Ausnahme der

Herrschaften von Sikr 18.778’

Uferländereien . . 8.240

Marschgrllndo . . 5.262

Westseite .... .58.4.50

Ostaeite 62.200

4. Steuern der Abb&sidon-Goter, mit Ausnahme derer

im Bezirke von Wäsit 144.760’

Uferländereien . . 14.732

MarschgrOnde .
'. 14.246

Ostseite 30.672

Westseite .... 75.116

5. Steuern der Stiftungen für Moscheen mit Ausnahme
dessen, was im Gebiete von Wäsit liegt .... 4.570“

Oatseite 22.869

Westseite .... 12.760

' Pieavr B«Rirk amfRistv: Hjrt. 'AnaS, Rs^hAh, ^rl^,TRijA R. r. w. bti su DijSr liiosaf. So nAi*li KfMUmAli.

> Di«8« Ziffer fehlt in den M«tiu«crlpten. * P. 16.716.

* Di« Gesammtxiffer «timmt mit dor Hamm« der Eioxelposten, wenn man statt 14.733 lieat 24.733, was bei der Aebnlidikeit

der beiden 2^bls«ieheii leirbt inQgüch iil.

* Offenbar xo niedrig.
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Ö. Steuern von den Kuphnuländereien 617.126'

Uforländcreiea . . 170.326

MarschgrUnde . . 129.724

* . . . 97.336

Usteeite 95.278

Westseite .... 114.225

7. Steuer der keinem besonderen Steuerbezirke an-

gehürigen Güter im Jahre 303 II 100.318

8. Ertrag der Magazinagegebühr, des Münzgowinnes,

mit Ausnahme dessen, was die Steuereinnehmer

zugleich mit den Steuergeldorn noch überdies cin-

nebmen. und mit Ausschluss der Steuernachlasse,

die Munis alchädim in Fftris bewilligt hat; mit

Ausnahme auch alles dessen, was in den Pacht-

vei-trag von Wäsit gehört 76.980

Gesammtsunime . 1,768.015

Die drei Kapitel des Budgets geben also folgende Ziffern;

Kapitel I . Dynftr 7,987.397

„ 4,746.492

, 1,768.015

14,501.904

Wie man sieht stimmt diese Ziffer zu der Gesammtsurame der Einnahmen, wie sie

Wassäf gibt; seine Ziffer ist 14,529.286 Dynftr; aber auch 'Ainy’s Angabe entfernt sich

nicht allzuweit. Er gibt die Einnahmen nach dem Budget vom Jahre 306 II. an mit

der Summe von 14,829.188 Dynär.

Damit man aber auch in jedem einzelnen Falle meiner Bearbeitung des Textes

folgen könne, gehe ich nun an die Besprechung der hiebei in Betracht kommenden
wichtigeren Punkte.

Bei Kapitel I ist cs vor allem die erste Ziffer 1,547.734, die durch die Abschreiber

mit den folgenden in die gleiche Linie gestellt ward, wodurch das Verständniss er-

schwert wird.

Bei näherer Prüfung zeigt es sich sofort, dass diese Ziffer alle folgenden Posten

1—30 umfasst.’ Denn alle diese verschiedenen Einnahmeposten gehören noch unter die

Kubrik ,Sawäd‘. Ganz dieselbe Eintheilung finden wir auch bei den anderen Steuerlisten

aus der Chalifenzeit, so bei Qahshijäry, Kodämah u. s. w. Die Provinz Sawäd ist der

Mittelpunkt des Reichs und kommt deshalb immer an erster Stelle zur Besprechung.

Unmittelbar auf Sawäd folgt stets als die zweitwichtigste Provinz, Ahwftz.

In unserem Texte zeigt nun die Addition der Einzolposten, dass sich durch die

Abschreiber einige Irrthümer eingeschlichen haben, denn die aus der Addition sich

* Die XilTtfr »UiDtiit sieinlieh g^D«u sar Samm« d«r CiiiMlpoilen.

* r>ft* Wort Ut uiidfQtlieb, «h«r FAria b«i La und Lb, F&rib, M&rib V. aind eataebiaden eotatelll« Formen. Mil 8icherb«nt

lSa*t aieh di«ae 8lel)« niclit Iwricliti^rcn.

> Di« Nammcm besieheo «ich «af die io der UebcracUnoK dnrcb^eftlbrt« Äaordonng’. Im Text fehlt j«d« NQio«riruns.
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Uebkr da» Eixnahmebuihibt der AttBAAiDES-REicnES VOM Jaiiee 30ß II. (918— 919). 09

ergebende Summe von A 1—30 ist bedeutend höher als die an erster Stelle gegebene

Summe von 1,547.734.

Aber trotzdem unterliegt es nach meiner Ansicht keinem Zweifel, dass die geringere

.Summe die richtige sei und demnach festgehalten werden mUsse; denn nicht blos

erscheint sie in allen Handschriften,’ sondern cs ist auch als sicher zu betrachten, dass

der Copist dio an erster Stelle ihm entgegentretende Ziffer genauer angesehen und ab-

geschrieben haben wird, als dio lange Reihe der folgenden Einzelposten, wo gewiss

manche F'ohler sich eingeschlichen haben. Wahrscheinlich ist das Zeichen l», das vor

einen Tausender gesetzt, dio Ziffer 100.000 gibt, an ein paar Stellen irrthtlmlich ge-

schrieben worden und erklärt sich hieraus die Differenz zwischen der an erster Stelle

gegebenen Gesammtziffer und der .Summe der Einzelposten.

Zu Kapitel I B ist folgendes zu bemerken.

Post 6 gibt den Gesammtertrag der Grundsteuer der allgemeinen steuerpflichtigen

Ländereien und der Landgüter oder Herrengüter in den östlichen Provinzen.*

Die Summe von 1,570.525 ist der Gesammtbetrag der Zahlungen der einzelnen

Steuerbezirke, dio unmittelbar nachher von Post a— 1 aufgczählt werden. Aus der Addition

dieser Posten ergibt sich aber eine Gesammtsummo von 2,61.5.431. Wir ersehen hieraus,

dass bei der obigen Summe ein arger Schreibfehler unterlaufen ist, denn dio Differenz

beträgt etwas aber eine Million. Aber auch die Post i (Sftwah und das Manzhaus daselbst)

gehört nicht an diese Stelle, und es ist zweifellos, dass ein Abschreiber der geographi-

schen Anordnung gemäss sie fehlerhaft hier einfUgte, während sie doch ebenso wie

Post 7 (AderbaigAn und Armenien) nicht in die Liste der Grundsteuerzahlungen auf-

zunehmen war. Piinen Beweis für die Richtigkeit des Gesagten gibt der Codex des

British Museum La, wo die Post S&wah zwischen Komm und IsfahAn eingereiht wurde,

allerdings auch an unrichtiger Stelle, aber ebenfalls mit der offenbaren Absicht die

geographische Reihenfolge herzustcllen. Unter obiger Annahme vermindert sich die

Summe von 2,61.5.431 um den Betrag der Post i d. i. 17.625 und es verbleibt also

2,597.806. Dies zeigt uns eine Differenz von etwas mehr als einer Million gegen die

zu Post 6 gegebene Ziffer von 1,570.625.* Es liegt nun nahe anzunehmen, dass im

Urte.vte ._i)l U)\ stand, woraus ein Abschreiber, wie dies oft vorkommt, >_»I' til' machte.

Die späteren schrieben es einfach nach.

Nach dieser Correctur stimmen die beiden Ziffergruppon bis auf eine Kleinigkeit

aberein.

Ich brauche nicht zu bemerken, dass bei der Gesammtsummo fOr Kapitol 1 natürlich

nur dio eine der beiden oben besprochenen Ziffergruppen gerechnet werden darf. Ich

hielt mich an dio Summe der Einzelposten.

Wir gehen nun zu Kapitel II Uber. Dasselbe gibt die Steuerzahlung der westlichen

Provinzen des Reichs und deren Gesammtsummo wird an der Spitze des Kapitels gegeben
mit Dynär 4,746.492, worauf dio Aufzählung der einzelnen Provinzen folgt.

* 8elbat Sn der Pet«rshar((er HetuUebrift die ZtflVr dieeelbe.

) so der hier fcfelkenen Bedtiotimg die««« Wortea die Stelle bei Ibn Uau^ei ed. d« Oeeje S. 145, Z. 14; hJefQr k^nte
ich Mrfa Ms>Cod. Crotb. ubimicho Bele^ateilcn AsSlhrcn.

^ Oder 1,290,526, d«PD tUa Zelrben fQr 70.000 {a der Djwfiny'Zehienarhrift wird sehr leiebt eenreehselt mit dem für

90,000, dM aieb eor tob dem rrsterea ooterscJieidet.
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Zwischen dieser Summe und jener Ziffer, die sich aus der Addition der einzelnen

Posten ergibt, zeigt sich eine nicht unbeträchtliche Differenz, denn die Addition gibt

nur 4,660.341 also um 86.161 Dynär zu wenig.

Es zeigt sich nun bei eingehender Prüfung, dass die Copisten in den einzelnen

Posten verschiedener Versehen sich schuldig gemacht haben. Das Aergste ist wohl das,

was bei Post 5 geschehen ist; dort steht in allen drei Handschriften die Ziffer 1,000.460

Dynär, als Summe der jährlichen Steuerzahlung des Distriktes von Hirns. Diese Ziffer

ist aber zweifellos falsch
,
denn derselbe Steuerbezirk zahlte nach den in Kodäinahs

Werk gesammelten Nachrichten, die allerdings nicht selbstständig sind, sondern auf Ibn

Chordädbeh zurUckgehen, nur 218.000 Dynär (an einer anderen Stelle der Handschrift

steht 1 18.000).

Pis ist nun ganz undenkbar, dass derselbe Bezirk in einer Zeit des zunehmenden
\rerfalle8 seine Steuerkraft so stsirk sollte entwickelt haben

,
dass er später den fünf-

fachen Betrag hätte entrichten künnen.'

Pis liegt also nahe an einen Schreibfehler zu denken, indem in unserem Texte

J1 Jl, das in der Dywäny-Zahlenschrift so viel ist wie «_ä!l i_äll d. i. 1 Million, geschrieben

ward, statt des richtigen 200.000 wie im Urtexte stand. Denn das Dywäny-Zeichen für

200.000 kann sehr leicht als Jl Jl gelesen werden.

Ich habe diese Berichtigung auch bei der Uebersetzung fostgehalten.

Pis ist aber noch ein schlagender Beweis für meine Emendalion anzufübren. Pis

zeigt sich nämlich, wenn wir die Steuerleistungen der syrischen Steuerbezirke (xk^l)

betrachten, dass sie alle die Steuer theils in baarem Gelde, theils in Naturalien ent-

richteten, deren Werth in unserer Stcucrliste in Geld ausgedrOckt ist. Bei allen ist nun

der Betrag, welcher in Naturalien bezahlt wird, beträchtlich höher als jener Theil, der

in baarem Golde gezahlt ward. Gerade bei dem Bezirke von Hirns wäre dieses constanto

Vcrhältniss in überraschender Weise umgekehrt. Nach meiner Ansicht ist demnach nur

eines zweifelhaft, ob nicht die Summe von 200.460 die ich nach Kodämah gebe, nicht noch

zu hoch gegriffen sei und ob nicht die bei demselben vorkommende Lesart 118.000 vorzu-

ziehen sei, wie auch aus der Uebereinstimmung mit Ibn Chordädbeh gefolgert werden muss.

Von Belang ist die Sache nicht, denn es handelt sich nur darum zu zeigen, wie

es kommt, dass die Addition der Einzelposten eine geringere Summe gibt als die, welche

an der Spitze de.« Kapitels angeführt wird. Die Erklärung hiefUr liegt nicht in meiner

üben besprochenen Herabminderung bei Post 5, sondern ln mehreren anderen Copisten-

fchlcrn; so sind bei Post 7, 8, 13 die Geldbeträge für die Naturallieferungen anzusotzen

vergessen worden; also einfache Versehen, deren gewiss noch einige vorgekommen sind,

die wir nicht mehr nachzuweisen im Stande sind.

Zieht man diese Bemerkungen in Betracht, so wird man sich leicht überzeugen,

dass die Differenz von 86.151 Dynär zwischen den beiden Hauptsummen sich ganz

natürlich erklärt.

Ich gehe nun zu Capitel III Uber.

Hier haben die Abschreiber am schlimmsten gowirthschaftet. Allerdings ist es auch

entsetzlich ermüdend abzuschreiben und wegen der vielen auf engem Baum zusammen-

gedrängten Ziffern lassen sich Versehen nur schwor vermeiden.

' Ibo ChoHAtlbch gibt die Stounr vuu UiiD« aaf 118,U00 Djnir an und nach »invr minder irnten Onnltn auf SW OOO DynAr.
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Zuerst ist an der Spitze des Kapitels die Uauptsumme, welche durch die Aufschrift

angekUndigt wird, einzutragen vergessen worden und fehlt in allen Handschriften. Die

Lücke ist daher sehr alt und fand sich vormuthlich schon in dem Werke, aus welchem

Wassäf seine Nachrichten ahschrieb. Leider fehlt uns demnach dieses werthvolle Mittel

zur Controle der Einzelpostcn
,
welches wir bei den vorhergehenden Kapiteln mit Vor-

theil zum Vergleiche heranziehen konnten.

Obwohl im Originaltext die Summen bei jeder Post ohne besondere Ordnung unter

einander geschrieben sind, so zeigt sich doch bei näherer PrUfung, dass von Post 2

angefangen die oberste Sumn)e immer den Gesammtbetrag bezeichnet und die darunter

stehenden die Einzelsummen ausdrOcken, welche von den verschiedenen Classen, in

welche die Ländereien eingetheilt waren, erhoben wurden. Aber gleich bei Post 2 ist

die Gesamratziffer in der Wiener-Handschrift durch Versehen ausgefallen, findet sich

hingegen in den beiden Londoner-Handschriften, sowie in dor Petersburger-Handschrift.

Die Theilsummen geben zusammengerechnet nicht genau die Hauptsumme und

sind also durch Fehler entstellt. Bei Post 3 geben die Theilboträge eine zu hohe

Gesammtzitfer. Bei Post 4 stimmt die Gosammtzitler mit den Theilbeträgen bis auf

eine Differenz von 10.000 Dynär und auch diese schwindet, wenn man statt 14.732

liest 24.732, eine Verbesserung, die durch die Dywäny-Zahlenschrift von selbst gegeben

ist, indem die Zeichen für lO.OOO und für 20.000 ausserordentlich leicht

mit einander verwechselt werden können.

Post 5 sind die Theilbeträge viel zu hoch. Post 6 stimmt die Hauptsumme annähernd

mit den Theilbeträgen. Doch kommt daselbst ausser der gewöhnlichen Eintheilung der

Ländereien in UfergrUnde (^), MarschgrUnde Gründe auf der Westseite oder

Ostseito des Flusses, noch eine fünfte Classe vor, deren Benennung aber so verschrieben

ist, dass der Name nicht mit Sicherheit gelesen werden kann.

Unter solchen Umständen musste ich bei diesem Kapitel darauf mich beschränken die

Geeammtziffern so zu nehmen, wie ich sie fand. Der Schreiber wird die an erster Stelle

erscheinende Ziffergruppe noch eher fehlerfrei abgeschrieben haben als die Theilbeträge.'

HinzugefUgt haben die Copisten gewiss nichts, eher weggclassen.

Mit Rücksicht auf solche mögliche Weglassungen dürfte sich in Wirklichkeit die

von mir gefundene Gesammtsumme der Einnahmen von 14,501.904 wahrscheinlich soweit

erhöhen, dass die von 'Ainy gegebene Ziffer von 14,829.188 Dynär nahezu erreicht würde.

Im ganzen und grossen betrachtet, können wir jedenfalls sagen, dass diese tausend-

jährige Urkunde, die durch so und so viele Generationen von Schreibern bis auf unsere

Zeiten überliefert ward, merkwürdig gut erhalten ist. Denn mit etwas Aufmerksamkeit

und Fleiss ist es nicht blos gelungen ihre ursprüngliche Form und Anordnung wieder

herzustcllen, sondern auch selbst Fehler zu erkennen und dieselben mit Sicherheit zu

verbessern.

Allerdings kommt es nach meiner Ansicht, wenn man den Werth unseres Textes

richtig ermessen will, nicht so sehr auf die Ziffern an, so belehrend solche statistische

Daten aus so früher Zeit auch sein mögen; der Werth liegt noch mehr in dom all-

gemeinen Bilde der wirthschaftlichen und politischen Lage des Reiches.

’ CU de Oot>je, GtuccAr <ii den antbbdu-ii Oee^reikbeo.

* Im Fetereburfer MAnaerript bst der 9cbr»iber die letzteren einfneb zuegrlaMen.
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Hierüber mögen hier in bündigster Form noch einige Bemerkungen folgen. Die

Frage der Goldwährung habe ich schon früher ausführlich besprochen und dabei gezeigt,

dass unter Moktadir die ganze StaaUrechnung in Dynärs geführt ward. Diese Thatsache

ist nach den dafür gegebenen Beweisen, besonders nach dem aus 'Ainy’s Geschichtswerk

gegebenen Notizen über die Slaatsausgaben unter Moktadir, nach den zahlreichen An-

gaben über Zahlungen in Gold, die in den Werken des Tabary und des Ibn al’atyr

für diese Epoche sich finden, vollkommen sicher gestellt.

Wir küiinen demnach auch durch zufällige Versehen nicht weiter irre gemacht werden

und, wenn wir bei Wassäf lesen,’ das Gesaramtbudget der Einnahmen unter Moktadir

habe sich belaufen auf: u*jj jdb ,Ji)l iie--*' i_»!' so

wissen wir, dass hier einfach in der Bedeutung: ,Geld‘ gebraucht ist oder von

einem Copisten hinzugefügt wurde.

Hingegen scheint Kapitel I A
,

Post 1 Bädurajä u. s. w. die Zahlung wirklich in

Dirham erfolgt zu sein.

Wir gehen nun daran den Zustand der Steuerbezirke des Sawild zur Zeit dos

.Moktadir zu vergleichen mit ihrer Lago hundert Jahre früher. Denn ein glücklicher

Zufall hat es gefügt, dass uns eine um hundert Jahre ältere Steuerliste erhalten ist,

indem die Nachrichten in Kodämah's Werk aus dem Jahre 204 II. stammen.*

Der Vergleich zeigt uns nicht blos eine grössere .Anzahl von Steuerbezirken, nämlich

44, während unsere Liste deren nur 22 hat, indem die Bezirke vergrössert und aus

mehreren kleineren ein grösserer gebildet ward, sondern man sieht auch ein auffallendes

ZurUckweichen der Steuerlcistungen.

Der Bezirk Bädurajä (mit Kalw.ädä und Nähr Byn) wird in unserer Liste Kapitel I A,

Post 1 mit einer jährlichen Zahlung von 166.2S3 Dirham aufgczäblt. Bei Kodämah liefern

diese Bezirke in Geld: Bädurajä 1,000.000 Dirham, Kalwädä und Nähr B)t» 330.(X)0

Dirham; dann 3500 Korr Weizen und 1000 Korr Gerste (Bädurajä) ferner 1600

Korr Weizen und 1.500 Korr Gerste (Kalwädä und Nähr Byn). Nach Kodämah haben

jo ein Korr Gerste und Weizen zusammen den Werth von 60 Dynär.’ Nehmen wir von

* Man findet daa Kacaimtla dieaer Htall« io meiner AbhandtanK über dai Budget der Eimaabmea miter ll&ran alraahjd

Tafel in (in den Abiiaudlaii|fea des VIL inlernatiuttAlett OrieDlallalen'Congre«»««}.

) Die eataobeidond* Btelle Uatet (Kap. VI): ^

wsJü o* feeehene Datum H3 (tldd H.) kaau nur das

Jahr beaeiebnen, in dem Koddioab sein Werk Terfaaste. Das früher be«proclt«oe WertlirerhäUaiM iwUcheo Dju&r uitd

Dirbam (1 : 15} itiit für diese Beit. Kod&mabs liinttielie TliRU^keit fUit in die Epoche Tor Moktadir, denn unter der Ke-

ItieniDg dieses Ftlrsteu wird er nicht geiäannt.

* Mau kaiui den Oeldwrrtfa des Korr Weisen oder Gerate noch uRfaer bestirammi. Kacfa Ibo f^an^ai (S. 141, 145, 14?) Ist

Im Darehsebnitte der WerÜi eines Korr fBr Gerste, W'eiaeu, Beis oder ander« CereaUeu gleieb 500 Dirbam. Aber diese

Angabe ist dr>ch an allgemein and der Wertii de« Dirham war an schwankend. Eine bewre WorthbasU gibt Iba Tagbry*

itardj (Anmües etc. edid. Jajriiboll) II, 8. 857, der tum Jalire 385 H. bericlUet, dass dasoals eine grosse HungerMiutb und

Tbouemog herrschte, wUirrnd welcher der Preis für ein Korr W’eiaen auf 180 DjmAr stieg, wbhrend ein Korr Oerete

DyTthr kostete. Das WerthTerbbltnUs war alte wie 4 : 3. Wenn also ein Korr Weisen und ein Korr Gerste susammea

den Wurtb Ton 60 Dyafir hatten, ao war nach obigem WertlirerbCltnisae ein Korr Weiten 34'8 D^n&r werth nnd ein Korr

Gerate 86'7, wobei wir noch um einen Bruebtbeü unter dem eignufUrbec Wertb aurückbleiben. Auch Ibn Atjr gibt uns

eine diesbealigliche Xaehriebt (VllI, 397}: bei einer gmaseo Thencrung in Mosnl im Jabre 350 H. kostete eia Korr Weiten

1800 Dirbam, ein Korr Gerste aber 600 Dirbam; es stellt sieb alt» das VerbSlInisa der Preis« wie 3 : 8, oder bei Annahme
des obigen Oi'sammtwertbes von 60 DfoAr kostete ein Korr Weisen 36 Djndr nnd ein Korr Gerste 84 Dj’nAr. Xacb einer

anderen Naehriebt bei Ibn At/r (VII, 167) stieg der Preis des Korr Welsen In Bagdad bei einer Hungersnotb anf 180 DyuAr.
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obiger Summe die 2500 Korr Gerste und fügen ebensoviel Korr Weizen hinzu
,

so

maeht dies Doppelkorr 2500 X ÖO also im Werth von 150.000 Dynür, wobei wir die

2600 Korr Weizen, die noch darüber geliefert wurden, ganz ausser Rechnung lassen.

Hiezu kommt noch die Summe von 88.666 Dynär als Geldwerth von 1,330.CKX( Dirham

(15 Dirham = 1 DynAr nach Kodämah). Es stellt sich also der Gesammtbetrag der

Steuerleistung auf 238.666 Dynär gegen 166.283 Dirham im Jahre 303 H.

llei der nächsten I’ost 2 stellt sich das Verhältniss günstiger. Das Erträgniss ist

nach unserer Urkunde 198.313 DynAr. Kodämah gibt für Anbär und Katrabbol (Sadd

fuhrt er nicht an) das Erträgniss an mit 11.800 Korr Weizen, 6400 Korr Gerste und

41X1.000 Dirham (für Anbär), dann 2000 Korr Weizen, 1000 Korr Gerste und 300.000

Dirham (für Katrabbol). Das macht, wenn wir nur 7400 Doppelkorr zu 60 Dynär rechnen,

444.000 Dynär, dann 700.000 Dirham ~ 46.000 Dynär, also im Ganzen 490.000 Dynär.

Bei dom Vergleiche mit den Ziffern, die Ibn Cbordädbeh gibt, stellt sich die Sache

etwas günstiger. Ich muss jedoch die Bemerkung machen, dass Kodämah's Ziffern für

Anbär und Katrabbol nicht vollkommen sicher sind, denn Ibn Chordädbeh, den der

erstgenannte benützte, gibt bedeutend niedrigere, Ziffern. Bei eingehender Prüfung kam
ich aber zu dem Schlüsse, dass Kodämah's Angaben in diesem Falle richtiger sein dürften.

Bei der folgenden Post 3 zeigt ein Vergleich mit Kodämah einen sehr grossen Ausfall

und Ibn Chordädbeh bestätigt diese Thatsaohe.

Dasselbe ist der Fall bei Post 4, 6 und 7, dann bei Post 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19 und 21.' Bei dieser letzten Post stellt sich die Steuerleistung nach Kodämah auf

mindestens 304.000 Dynär gegen 42.499 im Jahre 303 H.

Im Ganzen betrachtet, kann man sich des Eindruckes eines zweifellosen Verfalles

der Steuerkr,aft nicht entschlagen.

.\ber auch andere Veränderungen haben im Vergleiche mit den früheren Zuständen

stattgefunden, So scheint das Sirstem der Entrichtung der Steuern in natura, wenigstens

für die Provinz Sawäd aufgegeben worden zu sein; während bei Kodämah, sowie

bei Ibn Chordädbeh, genau für jeden Bezirk angegeben wird, wie viel er in Baarem,

wie viel in natura zahlt, führt unsere Liste die Steuerzahlungen nur in Geld an. Eine

Moin verehrter Freani!, Prnieeior Dr. A. Spreofer maeht aber gr^feii obige Bereehnnog dei PreUTerhlltaiiiMe iwieeben

Weiten und Gerete die Einwendong» da» ia Zeiten von Hungersnoth ein« iinregeltuiMige Verechiebitng der PreiM der

Lebeneroittei utattAndot und awar, da aueh Wohlhnbende aich mit geringerer Kahrnng begnügen, in dem Sinne, <lae« die

minder koelapieltgi Waare Im VerhSitnisae rtSrker »lelgi. Er bereelmet narb einer Bteil« dw KodAmaii den Preia wie

fol^: Zwei Korr, and zwar ein Korr Weiten und ein Korr Gent«, haben den Werth von AO DjnAr (1 DynAr a 16 DirhamV

Das BawAd zahlte nnu in uatnra: W’elten 117.AO0 Korr, Gerate Kurr; der Qeldwerth blefiir betrag 100^1,850

Dirham. Ich bemeriia hiun nnr, das« io meiner Abacfarift dea ICadAmah na«b ilerm Cb. Schofere Manneeript die Ziffer

fUr den W'eiteu 177.äOO ift; wAhrend di« obige Ziffer aneh von Slaoe lu seiner NoUx im Journal AalaUtioe (18d2) gegeben

wird und mit der Addition der EinxelpoiCen annSherud übercinatimnit. Mit dienen Angaben IKmI ca eich ieiehl berechnen,

dass der Preis des Rnrr Weixen 89'6 DynAr, der für ein Korr Genta aber 20'6 Dyalr betrog. Weisen war also fast doppelt

•e tbener wie Gerste. Diese Berechnung, anf welche PrufcHwr Dr. Sprenger mieb aoftaerksaju machte, bestimmt das

PrelsTerliJUtnis« so genan alt die« mit den gegebenen Daten mSglieh ist Es ist naeb meiner Ansicht tweifelU»«. dass die

Ziffer von 177.200 Korr für den Welxen bei KodAmah entaebiwien falsch ist nud die Addition hOchstena 118.200 Korr

Weiten ergibt, io welchem Falle eich das Korr Weisen auf 38.9 und Gerste auf 21.7 stellt. Das Merkwürdigste an der

8aehe ist aber, dass die oben gegebene Bemerkung Ur. Sprengers von der Preiaveraebiahnng bei Hungemtotb aieb io der

Thal besUiilgt. denn wie die B^brr geg»*bwiBn Ziffern nach Ihn Atyr beweisen, einkt bei Hniigersnrith der Preis des W^eiaens

und steigt jener der Gerate. Die grosse Masse kanB tiAmlieh die mindere Waare, nnd btednreh wird ihr Preis hinanf*

getrielien.

* Dia nicht angnfiihrten Poeten konnten cur Vergleichung niebl beraogrxogen werden, indem in Folge der adrainistrsUivm

Veremigang mit andern Stenerbesirkeo deh der Umfang aeit der Zell, wo Ibn CbordAdbeh und KodAmah sebrieben, wesent-

Ueb geändert batte.

«•
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Thatsaclie scheint aus der Liste der Steuerzahlungen der Provinz Sawäd mit Sicherheit

hervorzugehen; es ist dies der V'erfall der Landwirthschaft. während gleichzeitig die

Grossen des Staates, die Mitglieder der herrschenden Familien sich ausgedehnte Lati-

fundien begründeten.

Zu den einzelnen Posten des Kapitels 1, A ist noch folgendes zur Erläuterung des

Textes nachzutragen.

Post 25 ist die Losart nicht ganz sicher; auch wäre zulässig; es scheint

dass es sich um das von verschiedenen Kanälen zu Bewässerungszwecken abgeleitete

Wasser und die dafür zu leistenden Zahlungen handelt. Bei Post 26 habe ich das Wort
JjUi mit Wassermauth ziemlich frei übersetzt, eigentlich wäre nur Weggeld oder Mauth

zu sagen; aber Ilyt war ein wichtiger Binnenhafen, wo die Waarcn, die von Korden

(Mesopotamien) oder Westen (Syrien) kamen, vorüber mussten und wohl zum Theil auch

umgeladen wurden.

Post 30. Ein schwieriges Wort ist oljUijl (in allen Manuscripten ohne Punkte) das

ich anfangs Cj'jIrIjI lesen wollte, aber das Wort ist in dieser Form und in diesem Sinne

nicht gebräuchlich: ich ziehe daher vop zu lesen oliliö' das einen ganz passenden Sinn

gibt und auch durch eine Stelle im Cod. Goth. fol. 62* Zeile 9 bestätigt wird.

Wir kommen nun zur Besprechung des zweiten Theiles, nämlich Kapitel I, B.

Mit Ahwäz beginnt die Aufzählung der anderen Provinzen.

Die Steucreinhebung von Ahwäz war an mehrere Unternehmer verpachtet, die im

Jahre 303 H. die Summe von 1,260.922 Dynär ablieferten, was, wenn man den Dyn&r

zu 15 Dirham rechnet, 18,913.830 Dirham gibt.

Kodämah verzeichnet an einer Stelle 23 Millionen als Steuerzahlung von Ahwäz,

an einer anderen Stelle aber gibt er hiefür 18 Millionen an.'

Post B 2 behandelt die Provinz Färis. Nach Kodämah ist der Steuersatz 24 Millionen

Dirham; und wenn wir den Dynär zu 15 Dirham rechnen, trug sie im Jahre 303 H.

24.517.800 Dirham. Es ist überraschend, dass der Steuerertrag so hoch geblieben ist,

denn es wird ausdrücklich gesagt, dass der Generalissimus Munis .der Siegreiche' Steuer-

nachlässe bewilligte und ausserdem jene Districte nicht in Betracht kommen, die sich

im Besitze der Ashäb-alaträf, d. i. der verschiedenen halb unabhängigen Häuptlinge

befanden.

Die nächstfolgende Post B 3 gibt uns hierüber weitere Andeutungen, indem wir

daraus ersehen, dass diese Häuptlinge doch an den Staatsschatz oder an den Chalifen

ab und zu etwas zahlten
,

aber leider erfahren wir nicht wie viel
,
da nur eine Ge-

sainmtziffer angegeben wird, in der auch die Schitfstaxen der Hafenstadt Synlf inbe-

grilTen sind.

Aehnliche Verhältnisse herrschten in der Provinz Kermän, wo ebenfalls verschiedene

Emyre grös-sere Herrschaften besassen und ausserdem Munis von den Magazinage-

gebühren und Wechslertaxen Nachlässe bewilligt hatte. Auch diese Provinz, die ebenso

I Ibn Atjr VllI, b«rieb(ct, dsM swel Picbt«r, w«lcbe aar die beides Steoerbeelrke too 8u« uod Onn<Ui«&bar io Peefat

betteo, — AhwAs cihll« fiin( loleber Hetirbi* *— dareb twei J»bre rniter vereebiedenea AasHdebteB ketaen Pacht aabUen

und auf dieie Art niebt weniger aU 4 >fiilioi(ea Dynir ln die Taach« ateckten. Dlee« Nachrieht acbeiut mir atark Qber-

trlekeo. Narb riiwr anderen 8t«Ue (Vllf, 84fl) di* aicb aaf das Jabr 385 bcsiebt, war der jShrUch« PacbUchüUng für gaos

AbwA* unr SAO.OOU D^oAr. Etwas spAier, unler den Bi\jideD, Soiku wir AbwAs xosammeo mit Bafrah mit der 8unuu*

von 18 Million«« rHrhatn verpachtet (Ibn A$jr Vlil, 85d tum «lalir« 884). Nach Ibn l'bord&di»eh *oU AhwAa früher

Su Millieuen Dirham geiabU haben.
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wie Färis direct verwaltet ward und nicht verpachtet war, gab ein, zu dem sonstigen

allgemeinen Verfall vorhultnissmässig günstiges Einkommen.

Nach Kodämali zahlte Kormftn 6 Millionen; nach unserer Urkunde aber 364.380

Dynär, also 5,465.700 Dirham.'

Aus Post B 5 ersehen wir, dass der jährliche Tribut von 'Omän, der von KodAmab

noch auf 300.000 DynAr angesetzt wird, seitdem auf 80.000 gesunken ist.

Von Post 6 angefangen finden wir regelmässig die doppelte Anführung der Steuer,

nämlich a) von den allgemeinen Gründen (charäg) — dann aber b) von den Herrschaften,

den Herrengütem, dem Orossgrund besitze

So verschieden war die Steuerbemessung der allgemeinen Gründe und der Horren-

güter, dass für beide besondere, streng geschiedene Steueradministrationen bestanden.”

Die Begünstigung der letzteren bestand darin, dass sie einfach den Zehent (y-Ac)

zahlten, w'ährend die ersteren den schweren Charäg, die volle Grundsteuer entrichten

mussten.* Für die erstgenannte Ulasse ging man aber in der Begünstigung so weit, dass

man in einzelnen Fällen sogar den Zehent noch herabminderte. Hingegen ward der

Charäg durch willkürliche Zuschläge noch hinaufgetrioben.*

Die Ungerechtigkeit war so gross, dass schliesslich der Versuch gemacht ward die

Herrengüter stärker zu besteuern,* aber der Versuch misslang, denn der Einfluss der

grossen Grundbesitzer war so bedeutend, dass der Minister sich ihr Wohlwollen dadurch

erkaufen musste, dass er die Erhöhung wieder zurOcknahm.

Bei Post B 6, k lernen wir eine besondere Art von Grundbesitz kennen, der mit dem
Namen to'mah bezeichnet wird und oft an Beamte oder Militärs verliehen ward. Wir

können hiezu eine genaue Definition nach Kodämah geben; er drückt eich so aus:

'J.'o’mah bezeichnet ein Gut, das zum lebenslänglichen Fruchtgonuss überlassen wird,

das also nach dom Tode des Nutzniessers wieder (vom Staate) zurUckgenommen wird,

während im Gegensätze hiezu das als iktä' verliehene Grundstück auf die Erben

Obergeht.*

Was die ,festen Herrschaften' betrifift, so wage ich keine Erklärung und

dies schon aus dem Grunde, weil diese Lesart nicht genügend sichergestellt ist.

Ich wende mich nun zu Kapitel II.

Vor allem muss man sich über die Bedeutung des Ausdruckes: jaj klar

werden. Es ist damit gemeint, dass von der angegebenen Summe schon die sämmtlichen

> IW Cltor4ftdb«h d ltiüioQ»D DirWm sU die im Jahr« 812 der Prorina KermAo TorgeaclirteWn« ttUtaer.

’ IW A%jr VIII, 71, 12«

* Da.t» di« H«rrcQrÜl«r den £eli«nt taltlteo, erhellt aae Iba ChordAdbeh; Journal Aalatiqae. Janvi«r>Fdrri«r ttMb. B. SA, Z. S.

Aber wie damaU, so besteht dieaes MUercrliKltniss im Oriente uoeb fort, lu Aegypten wenigsleas aableu die Im Besitae

der FeUahs befiodikhea Orämle des CharAg; w-Ibrend di« Iferrcngüter (sbiflik oder ib'Adyjch) nnr den l&«h»nt sn tragen

haben. Dies sind die sogenansten 'Oshary^Orfindo Oegntisatze su den gemciaen OrBnden

~ Nach Moifaddany, B. 133, war das gance Gebiet tou Batrah and Kufab von Alters her nar rerpdlchtet den

Zeiirnt su aahlen. Bpiier erst fand die«e Begiinstignng auch anf andere LKsdereien Anwendung Vgl. Oaltargearblrbte I, 437.

* HierSber gibt Profeaeor Karabarek in seiner AWattdlaiig Aber da« erste orkondlich« Auftreten dar TQrken (iu den Uit*

tbeilungeo ans den Papyras Krtbertog Kaiaer, II, B3) sehr werthroll« Notiies.

» Ibn Atyr VIII. fil.

* KodAmab. Kap. VI (gegen Ende).
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Kinbebungskoston, dann auch die Verwaltungsauslagcn des betrcifondon Districtes ab-

gezogen sind. Die angegebene Summe stellt also den Reinertrag dar.

Kapitel II, Post 1 (Aegypten). Man lindet daselbst die Bemerkung, dass die den

beiden JlädarA'y auferlegte Geldstrafe (mosäJarah) nicht in der Ziffer der allgemeinen

Rinnahmen inbegriffen sei. Der Chalife hatte sie mit amtlichen Befugnissen nach

Aegypten entsendet,' diese hatten sie gewiss benützt, um sich Geld zu machen, worauf

ihnen eine Geldstrafe auferlegt worden war, die aber nicht in die allgemeine Staats-

casse floss, sondern in die Privatcasse des Chalifen.

Diese MädanVy gehören einer angesehenen Beamtenfamilio in Bagilad an,’ von welcher

zwei Brüder auch in der Chronik des Ibn Atyr genannt werden, nämlich Hosain und

Mohammed. Der erste war durch einige Zeit Steuereinnehmer von Aegypten und Syrien

und zwar bekleidete er diese Stelle noch im .fahre 310 II. Im darauffolgenden Jahr

aber schon ward er nach Bagdad zurUckberufen, wo der Chalife Hand auf ihn und

seinen Bruder legte, und bei<len eine Geldstrafe von 1,7(X).(XK) Dynär vorschrieb.’

Bei der nun folgenden Aufzählung der Steuerbezirke Syriens findet man immer
zwei Summen angegeben, deren erster das Wort JU ,Geld‘ vorangeht; die zweite Ziffer

hingegen bezeichnet den Werth der als Steuerzahlung abgolieferton Bodenorzeugnisso,

also die Steuerzahlung in natura.

Es ist hiebei hervorzuheben, dass die Baargeldzahlungen durchwegs stark hinter

dem Werth der Naturallieferungen Zurückbleiben.

Die Steuerzahlungen der syrischen Grenzdistricte' stellen sich in unserer Liste

durchwegs höher als bei Kod&mah. Ich kann dies nur so erklären, dass der Werth der

Naturallieferungen in Folge einer allgemeinen Preissteigerung beträchtlich höher in

Rechnung gestellt ward, ohne dass das Quantum bedeutend grösser war als früher.“

Die nun folgenden Steuerbezirke; Shimshät (Arsamosata), Ilisn Mansur, Somaisät

(Samosata), Malatijah (.Meliteno) gehören zu den sogenannten racsopotamischen Grenz-

districten

Der Steuerertrag dieser Bezirke scheint gegen früher stark gesunken zu sein. Für

Amid, Arzan und Majjäfärikyn zeigt dies der Vergleich mit den Ziffern bei Kodäraah

(Amid 2 Millionen Dirham, Arzan und Majjäfärikyn 4,200.000 Dirham). Für Dijär Modar

gibt derselbe G Millionen, für Dijär Raby'ah 9,035.000 und für das Euphratgebiet

2,700.000 Dirham; nur für Mosul stellt sich eine Zunaltme heraus (Kodämah hat 6,300.000

Dirham), die aber wahrscheinlich auf dem höheren Werthe der Naturallieferungcn beruht

und somit nicht als Zeichen der Zunahme der Stouerkraft und des grösseren Wohlstandes

gelten kann.

Wir kommen nun zu dem letzten Theil des Steuerverzeichnisses zu Kapitel 111.

> Taburr III, S. 3SSI (snm Jahn SOI).

< V|[l. H«1 Avr vm, lOi • IbU. lOU, KM. Jnhury 111, 3S91. Vgl. Ibn Atyr Vll, SOI.

* Diel« OreoaiUitTiele, <U« oiebt mit dem Gebiete der Oroi)cf«ntuni(«n Terwecheeit werden dSrfen, nach

^odAmeh, Kap. VI folgende Orte: Tiur««i«, Adanah, M«ff>tab, 'AlaiuaH>aJi, KanjiaUaUauiU , Ht'mmyjab, BaJAe. NlkapoU«.

Unter der Beseichnnng: 'awAfim int daa Gebiet der lutcbifetianniea BtXdu «n Teratehen: Manbi^ (Hieni|Kilia), Aleppo, An*

tioebia. — KodAmab L L rgL Ibn Cbord&dbeb, 8. 70.

* Dieae Vemrathnng finde ich aeitdem beaUttigt dareb «Ine Notia im Cod. Goth. foi. 136^, wo der Oc«amntw«>rth tob Je

einem Korr Weiten und etnem Korr Gerate auf 00 DjmAr aageaetsl wird, atatt 60, wie KodAmab angibt.
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Dasselbe gibt das Steuerertrftgniss der Mostahdatah-Grtlnde, der Domänen und der zu

frommen Stiftungen gewidmeten Ländereien, aowie noch zwei als Nachtrag hinzugcfogte

Posten.

Zuerst werden die Mostahdatah-Ländereien, dann die Chässah-tiüter angeführt, dann

die Ländereien im Gebiete von Hyt, hierauf die Abbasiden-GUter und die für die

Moscheen gewidmeten Grundstücke, sowie zum Schluss die Kuphratländereien, die gleich-

falls zu den Domänen gehören.

Dass diese Ländereien sehr ausgedehnt waren, beweist die Höhe des Steuererträgnisses,

dass sie aber auch einer günstigeren Besteuerung sich erfreuten, als die allgemeinen

Gründe, scheint schon daraus zu folgen, dass sie in einem besonderen Verzeichnisse zu-

sammengestellt sind. Zugleich aber \imfassten sie die fruchtbarsten, ergiebigsten Districte,

sie waren durchaus vortrefflich bewässert, denn sie lagen alle am Strome.

Dass dies der Fall war, entnehmen wir aus der bei jeder Classe (mit Ausnahme
von Post 1) gegebenen Bintheilung in a) Uferländereien b) .Marschgründe j'y>l. Hiezu

kommt noch eine dritte und vierte Classe, welche solche Ländereien zum Gegenstände

hat, die (ohne der ersten oder zweiten Classe anzugehören), etwas entfernter vom Strome

lagen und zwar c) östlich und il) westlich.

lieber die zwei letzten Posten des Kapitels ist nur zu sagen, dass sie als Nachtrag

hier angehängt erscheinen, aber hier findet sich die Stelle, wo das Jahr 303 II. aus-

drücklich genannt wird und dies ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, da hiemit die

sichere Zeitbestimmung unserer Urkunde gegeben ist. Die Schlussrechnungen für die

Cassengebahrung dieses Jahres konnten nicht gut vor Endo 304 oder 305 II. in der

Hauptstadt vollständig vorliegen und dass dieses Budget im Jahre 806 H. ausgearbeitet

ward, ist schon gesagt worden und zwar geschah dies auf Anordnung des damaligen

VYezyr-Stellvertreters, der die ganze Verwaltung leitete, des bedeutendsten Staatsmannes

jener Zeit des Verfalles, des ’Aly Ibn 'Vsä, und mit ihm wollen wir uns, bevor wir

zum Schlüsse eilen, noch etwas näher bekannt zu machen suchen.

III. ’Aly Ibn 'Tsä als Staatsmann.

Als der Thron durch den Tod des Moktafy erledigt war und es sich um die Wahl
seines Nachfolgers handelte, war es die erste Sorge der höchsten Staatsbeamten einen

geeigneten Nachfolger ohne Verzug aus dem herrschenden Hause der Abbasiden auf-

zus teilen.

Schon während der Krankheit Moktafy's, als sein nahes Ende zu erw-arten war,

tauschten sie hierüber ihre Ansichten aus.

Das allgemeine Wahlrecht des gesammten mohammedanischen Volkes, wie es in

der frühesten Zeit des islamischen Staates als Grundsatz aufgestcllt war, hatte längst

als in der Praxis unanwendbare Theorie der Macht der Verhältnisse weichen müssen.

In Wirklichkeit ward der neue Herrscher einfach durch die höchsten Würdenträger des

Staates aus den Mitgliedern der herrschenden Familie vorgeschlagen und durch die

Huldigung der Truppen und der Bevölkerung der Hauptstadt anerkannt. Die Provinzen

stimmten in der Regel bei.
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Die« geschah auch diesmal. Nebst dem ersten Minister 'AbbÄs Ihn alhasan’ lag

die ganze Regierungsgewalt in den Händen von vier Männern, und diese waren Mohammed
Ibn Häwod Ibn algarrfth, .Mo^mmed Ibn 'Abdun,’ 'Aly Ihn Mohammed Ibn altorät

vind endlich 'Aly Ibn 'Ysä.

Mit diesen berietb sich der Wezyr, indem er jeden einzeln um seine Ansicht Uber

die Chalifenwahl befrug. Der erstgenannte sprach sich entschieden für den Prinzen

Ibn almo' tazz aus, der zweite wird nicht genannt, der dritte für den Prinzen Ga' far,

der vierte aber, 'Aly Ibn 'Ysä. äusserto sich nur ganz allgemein und betonte, dass bei

der Wahl des neuen Cbalifen dessen Gottesfurcht und religiöse sowohl als politische

Gediegenheit allein entscheidend sein müsse.’ Den Ausschlag gab die Beredsamkeit des

Ibn alforät, der für den Prinzen Ga' far das Wort ftlhrte, welcher in Folge seines jugend-

lichen Alters den Ministern freie Hand lassen würde, während Ihn almo' tazz, der seit

dreissig Jahren vernachlässigt worden sei, sehr gefährlich werden könnte.*

Diese vier Männer, welche, wie wir sehen, in der wichtigsten Angelegenheit des

Staates, der Thronfolge, ihre Stimme abziigeben hatten, standen an der Spitze der vier

grossen Staatskanzleien, von denen die Verwaltung des ganzen Reiches ausging; sie waren

also Staatssecretäre im modernen Sinn, und der Wezyr, welcher den persönlichen Verkehr

mit dem Staatsoberhaupte zu pflegen und die oberste Aufsicht zu fuhren hatte, war eigent-

lich nach europäischer Auffassung nichts anderes als was wir Ministerpräsident nennen.

Was nun die vier oben namhaft gemachten Staatssecretäre anboiangt, so können

wir von den zwei an erster und letzter Stelle genannten sagen, dass sie beide schon

lange vorher die höchsten Stellen im Staate bekleideten, denn schon im Jahre 286 H.,

unter Mo'tadid’s Regierung, war Mohammed Ibn Däwod Ibn algarräh zum Vorstand

der Staatskanzlei für die östlichen Provinzen und sein Neö'e'Aly Ibn 'Ysä zum Vorstände

der Staatskanzlei der westlichen Provinzen ernannt worden;’ jedes dieser zwei Aemter
hatte die Verwaltung der einen Hälfte des Reiches zu besorgen. In dieser Eigenschaft

vermuthlich finden wir sie nun wieder, üeber den zweitgenannteu unter den vier Staats-

secretären, Mohammed Ibn 'Abdun fehlen uns nähere Daten. Wir wissen nur, dass er

schon unter Moktafy zu den ersten Staatsbeamten gehörte. Er war geboren im Jahre

236 H.; demnach der älteste unter den vieren. Sein Ehrgeiz trieb ihn dazu später

gegen den Wezyr Ibn alforät zu arbeiten, indem er den ersten Anspruch auf das Wezyrat

zu haben glaubte. Er fand zuletzt den Tod durch Munis.“ Der dritte, Ibn alforät, gehörte

ebenfalls einer alten Beamtenfamilic an, deren Name schon unter den früheren Regierungen

genannt wird.'

In der Wahlfrage drangen die Anhänger des dreizehnjährigen Prinzen Ga' far durch,

den übrigens auch Moktafy vor seinem Tode als Nachfolger bezeichnet hatte. Er ward

gewählt (Dulki'dah 295 H.) und nahm den Namen Moktadir an. Den Wezyr bestätigte

er sofort in seiner Stellung und desgleichen, wie es scheint, die anderen hohen Staats-

beamten.

* £r war frShrr SarJvtXr ua4 VprlnäitatumuiD dra Wasjr» KiUim Ibn 'ObaidalLah uot«r d»m Chalifau Moktafv ijftwatfD.

Cod. Ooth. M.
> So tchrcibt Cod, Ooth. darehwogs.

* Nach Ibu Atjr; Tab-ary gibt di«a« Eüu«theit«ii nicht. Cod. Uolh. w«it TnliathinURcr, tal. foi. 92V
* Cod. Ooth, fol. 84*. » Ibn A|jt VII. 349. • Cod. Q»\h. fol. 18V 838*.

^ Cod. Ooth. fol. 338^ baUnt « tob ihm: Ibo ktyr VII. 999.
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Doch 8uhon im nächsten Jahre ward er durch eine V’erschwörung fUr abgesetzt

erklärt und statt ihm Ihn almo' tazz auf den Thron erhoben. Von den höchsten Staats-

beamten blieben nur Ibn alforät, dann Munis, der Eunuche, und die nächste Umgebung
Moktadirs treu. Hingegen nahm Mohammed Ibn Däwod Ibn algarräh die Ernennung
zum Wezyr des neuen Herrschers an und des ersteren Neffe *Aly Ibn'Ysh, von seinem

Oheim fortgerisson, Übernahm die Leitung der sämmtlichen Staatskanzleien im Dienste

des Empörers.

Aber am nächsten Tage erfolgte ein Umschwung; ein plötzlicher Schrecken ergriff

die Anhänger des neuen Chalifen; jeder witterte Verrath, und Moktadir trat ohne ernsten

Widerstand die Regierung wieder an. Der Prätendent ward ergriffen und getödtet, so

auch der Wezyr Mohammed Ibn Däwod Ibn algarräh.* Sein Neffe 'Aly Ibn 'Ysä ward
verbannt und zwar nach Wäsit, von wo er später die Erlaubniss sich erbat seinen

Aufenthalt in Mekka nehmen zu dürfen.*

Moktadir ernannte zu seinem ersten Minister, an die Stolle des früheren, der während
der Unruhen getödtet worden war,* den früheren Staatssecretär Ibn alforät, der eine

Politik der Versöhnung im besten Sinne verfolgte; er bestimmte den Chalifen mehrere

der bei dem Aufstande bethoiligten höheren Officiere und Staatsbeamten zu begnadigen,

Ja sogar zum Theil wieder anzustellen. Die Namenslisto der Verschwörer und ihrer

Gesinnungsgenossen, welche er in die Hand bekommen hatte, vertilgte er.

Um sich in seiner Stellung zu befestigen, musste er aber starke Zugeständnisse

machen und das kostete sehr viel Gold; so setzte er den Mitgliedern der herrschenden

Familie der Abbasiden, deren Zahl, wie schon früher bemerkt wurde, über 30.000 war,

Jahresgehalte aus, ebenso den Nachkommen des Propheten; er musste die Truppen-

bcfehlshabcr durch Soldzulagen befriedigen und auf diese Art leerte sich der Staats-

schatz schneller als man dachte. Die Finanznoth zwang den Minister bald mit den

Trupponführorn, die in der einen oder andern Provinz sich festgesetzt hatten, gütliche

Vereinbarungen zu treffen, indem er ihnen die Bestätigung des Chalifen für die in ihrem

Besitze befindlichen Landstriche gegen Abstattung eines Jahrestributes erwirkte.* Hin-

gegen unterwarf er die Provinz Färis mit Waffengewalt.“

Die persönlichen Beziehungen des Wezyrs zum Chalifen waren ziemlich ungezwungen;

er verkehrte frei mit ihm und erschien bei solchen Anlässen sogar mit umgegOrtotem

Schwerte. In der ersten Zeit scheint Ibn alforät einen sehr starken Einfluss auf den

jungen Herrscher ausgeübt zu haben. Bei öffentlichen Audienzen sass der fürstliche

Knabe auf dem Thron und ihm zur Seite stand der Wezyr, der auch für ihn die An-

sprachen an die Versammlung und an die Truppen hielt.

Nach Beendigung einer solchen officiollen Feierlichkeit Hess die Mutter des Chalifen

Ibn alforät in ein Nebengemach kommen, dort erschien auch der jugendliche Gebieter,

dem der Wezyr Hand und Stirn küsste, dann aber auf seinen Schooss nahm, ganz vrie

ein Vater seinen Sohn.

^ Im Cot). Ooth. fiadet lieh (fol. 64*) di« aatbentUefa« Abaebrift der o<€ricli«n KundnuichunK do« Wetyn mi di« Suubelter

über di« UnterdrQehang de« Auf«Uud«a. T«xü>«iU^e IT.

t Ibti Atyr Vni. IS.

> 5aclj Tabarj w«rd er von den Vereehworenen weil er im ktsten Aa^enbUeke MolstiuUr voa der Vwechwbruo^

betiaebricbtlfte. T«b«ry ill, 8. 2283-

* Ibn Atyr Vlil. 43. » Cod. Ooth. fol. 343.

7

Digitized by Google



50 A. T. Kkeheh.

Damals hatte Ihn alforät auch freie Hand Ober den Schatz zu verfügen, wie er wollte.*

Aber bald machte sich der Einfluss der Weiber geltend; die Ilarerasintcndantin

gewann immer stärkeren Einfluss; sie brachte die schriftlichen Erlässe des Chalifen

oder seiner Mutter aus dem Harem und stellte sie dem Wezyr zu.’

Unter solchen Umständen ward seine Stellung immer schwieriger. Trotzdem be-

hauptete er sich auf seinem Posten bis zum Jahre 299 II., wo er plötzlich verhaftet

und sein Vermögen oingezogen ward.

An seine Stelle trat ein gewisser ChäWny, der durch gemeine Schliche die Stellung

seines Vorgängers untergraben hatte, aber bald durch seine Unfähigkeit sich unmöglich

machte, so wie er durch seine selbst für jene Zeit unerhörte Bestechlichkeit die ganze

Regierungsmaschinerio in Unordnung brachte.* Schliesslich war der Chalife genöthigt

den abgesetzten Ibn alforät, den er im Palasto in Verwahrung hielt, aber sonst gut

behandeln liess. herbeizuziehen, um die laufenden Staatsgeschäfte durch ihn erledigen

zu lassen.* Er wollte ihn sogar wieder in seine frühere Stolle einsetzen, aber der Ober-

befehlshaber des Heeres, der mächtige Munis, den Ibn alforät früher gegen dessen

Wunsch von Färis zurückberufon hatte,* wusste dies zu verhindern und er brachte den

Chalifen sogar dazu, dass er den in Mekka in der Verbannung lebenden 'Alylbn'Ysä
zurUckkommen liess und zum Wezyr ernannte (300 II.).* Der ihm zugowiesone (iehalt

war 5000 Dynär monatlich.’

Es ist dies das erste Mal, wo es sich zeigt, welche feste Freundschaft zwischen

diesen zwei bedeutenden Männern bestand, ein Verhältniss, das für die ganze Regierung

Moktadirs von einschneidender Bedeutung war, für den Chalifen selbst aber vorhäng-

nissvoll, denn als er diese zwei treuen Dienern sich entfremdet hatte, war auch sein

Sturz unvermeidlich.

Jedenfalls liefert die Berufung des 'Aly Ibn'Ysä den Beweis des grossen Einflusses

den Munis besass, sowie auch der grossen Milde oder Schwäche des Chalifen, denn

Aly Ibn 'Ysä war ja in Folge seiner Parteinahme für den Prätendenten Ibn almo'tazz

als Ilochverräther in die Verbannung gesendet worden. Das alles war nun vergossen

und verziehen.

Der neue Minister aber säumte nicht seine ganze Kraft einzusetzen, um die in

gänzliche Unordnung gerathenen Geschäfte wieder in Ordnung zu bringen, zugleich

aber musste er bedacht sein, sich in seiner Stellung möglichst zu befestigen.

Fur’s erste suchte er die einflussreichen Kreise günstig für sich zu stimmen, indem

er einen den IlerrengUtem (^1—») früher auferlegten Grundsteuerzuschlag aufhob.

Hiedurch gewann er die zahlreiche Classe der grösseren Grundbesitzer für sich,

darunter sehr viele Mitglieder des herrschenden Hauses der Abbasiden.“ Auch hob er

viele Verbrauchs- und Verzehrungssteuern in Mekka und Färis auf, ein Zu-

geständniss an die mächtige Classe der Theologen und Juristen, welche alle solchen

indirecten Steuern als ungesetzlich betrachteten;* er lie.ss gleichfalls, um diesen gefällig

< CoS. Gott. M. S4^ st. > Ibn Mjr VIII, «7.

* Ueber Chik&tiy'fl Intrigne {^(TOU Ibn aifor&t »lefa« T<*itb«ila^e III. * Ibn A{jr VIII, * U e. 49, 44.

* Ibn Alyr VIII, 51 fribt hJ«fUr dan Jnhr SM; Ibn TKjflirjrbjärily nlMr 301; Ibu *Y«A kam ia der Tbat eret im Jnhr«

801 ia lbi|{dad an. AbaI*M&i^Anii ete. Aniuilefl ed. JujrnboU. II, 190.

* Cod. Goth. (o\. » Ibn Atyr VIII. 51.

* Ueber die Aufhebon(r der KatTblrugsateuer elebe ToTtbotU^a IV.
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zu sein oder in Folge seiner eigenen religiösen Ueberzeugungen die Moscheen aus-

bessern und mit dem Nüthigen versehen, warf den Bediensteten an den Moscheen

Gehalte aus und sorgte auch ftlr die Instandsetzung und Subventionirung der Spitäler.

Aber zugleich sah er sich genothigt die Erhöhung des Soldes der Truppen, die sein

leichtsinniger Vorgänger bewilligt hatte, zu streichen. Denn er hatte gleich bei seinem

Amtsantritte die Einnahmen und Ausgaben dos Staates feststellcn lassen, und cs hatte

sich hiebei gezeigt, dass die Ausgaben die Einnahmen überstiegen.'

Im selben Jahre noch ward sein Freund Munis mit neuen Ehren bedacht, indem

er zum Präfecten der beiden heiligen Städte Mekka und Medyna und zugleich der

Grenzbezirke ernannt ward. 'Aly Ibn 'Ysh hatte zweifellos die Hand im Spiele. Um
sich in der Gunst des Hofes zu befestigen, veranlassto er im folgenden Jahre die

nennung eines vierjährigen Sohnes des Chalifen zum Präfecten von Aegypten und den

westlichen Provinzen, wobei jedoch zugleich die Stellvertretung in Aegypten an Munis

übertragen ward. Dieser war also der eigentliche Statthalter.* Ein anderer Sohn des

Chalifen ward gleichzeitig zum Präfecten von llajj (mit Demawend) und Kazwyn (mit

Zengän und Abher) ernannt.

Im Jahre 302 H. erhielt 'Aly Ibn 'Ysä den Befehl mit 2000 Reitern nach Tarsus

sich zu begeben, um dem dortigen Grenzcommandanteu eine Verstärkung zu dom üblichen

Sommerfeldzug gegen die Griechen zuzuführen, aber durch unvorhergesehene Verspätungen

ward ein Winterfeldzug daraus, der nicht unrühmlich endete.’

Den Provinzialstatthaltorn gegenüber trat er mit Festigkeit auf, und Munis unterstützte

ihn gern und nachdrücklich.' Aber auch Nachgiebigkeit wusste er zu üben, wenn die

Verhältnisse es erheischten: so gab er den Karmaten den Handelsverkehr frei um sich

von ihnen wenigstens für einige Zeit Ruhe zu verschaffen.’ Er wechsolto mit dom
Karmatenführer nicht blos Briefe, sondern sandte ihm sogar Geschenke.“

Er wollte durch Milde sie gewinnen.’

Durch eine so kluge Politik gelang es ihm nicht nur sie zu beruhigen und von

Eröffnung der Feindseligkeiten abzuhalten, sondern sogar die Auslieferung von drei-

tausend Kriegsgefangenen von ihnen zu ferwirken."

Aber dennoch fand kurz vor Endo des Jahres 304 II. ein neuer Ministerwechsel

statt. Der frühere Wezyr, Ibn alforät, den der Chalife im Palaste in Gewahrsam hielt

und oft in Rogierungsangelegenheiten zu Rathe zog, wusste immer mehr dessen Gunst

wieder zu gewinnen und 'Aly Ibn 'Ysä, weit entfernt sich seines Postens zu wehren,

erbat sich selbst die Enthebung, die der Chalife vorerst verweigerte.’

* Iba Atyr VllI, 61. leb Umc hier die ei&«ebllgig« 8t«Ue aas dom Cud. Ooth. foigrea (fol. S06^):

VJ cJ* ^ »3.* o'*} 31

^ r.MU i»U

A.»—

*

'» iUaiül

Mau ai«ht, daaa ’Al; Ibo 'Tak mij[rrtf«hle oder dem V'erfcelir ichädtirii« Steueru b«*

aeltift», aUu oiue dtuebaua veraUodigp FinaoapoliUk triob. U«ber die Takiiiilab-Bteuer folgt später aUBfUlirUcborea. Utber

d«n Ort Salf: babr Tgi. ^ rocem.

> Ibn Aljr Vm, 67. » IbW. 64. < Ibid. 69, 70, 78.

* AbalmahÄsln Ibn Tagribardii Antutlea «d. JityoboU ll, 197. * Cod. Ootb. Ibl. 60\
« Cod. Golb. fol. 810*: Jäjb Äalkil U Jli.

* Cod. Ooth. fol. 810». • Ibo At/r VIII. 78.
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Die Chalifenmutter sprach ihm sogar schriftlich ihre Missbilligung aus, und 'Aly

Ihn 'YsÄ antwortete sofort hierauf mit einer Rechtfertigungsschrift, die in ihrer ebenso

ehrerbietigen als festen Sprache so klar die Schwierigkeiten seiner Stellung schildert,

dass kein moderner Staatsmann sich derselben zu schUmen brauchte.'

Wir lernen aus dieser Urkunde verschiedene Thatsachen kennen, die bisher unbekannt

waren. Die Truppen batten Solderhöhungen verlangt, die Auslagen des Staates hatten

stark zugenommen, durch aussebordentliche Hitze war die Ernte des Jahres 304 H.

geschädigt worden. Der Minister hatte, um allen Anforderungen genügen zu können, sich

Geld aus der Privatcasso des Herrschers auslcihon müssen, das er nur zum Thoile

znrückerstatten konnte, jedoch voUständig zurückzuzahlen sich verpflichtete; aber in seiner

Rechtfertigung hebt er hervor, wie unter den früheren Herrschern die Inanspruchnahme

der allorhöchsten Privatcasse in weit höherem Maasse erfolgt sei, trotzdem seien unter

seiner Administration die Steuerträger geschont worden und die in Verfall ge-

rathenen Districte neu aufgeblüht; die Achtung vor der Behörde sei wieder hergestellt

worden, nachdem vor seinem Amtsantritte das Volk gegen die Rogierungsmänner sich

zusammcnrottetc und gelegentlich sie mit Steinen bewarf
;
was den Sold der Truppen

anbelangt, so seien sie regelmässig ausbozahlt worden und nur neue Solderhöhung sei

es, was sie durch ihre Tumulte zu erzwingen beabsichtigten; übrigens seien früher die

Truppen nie regelmässig und ohne Rückstände ausbezahlt worden. Was schliesslich den

Vorwurf wegen seines Demissionsgesuches anbelange, so sei er bereit bis zum äussersten

seine Dienste seinem Herrn und Gebieter zu widmen, wobei er immer mit jenem Frei-

muth sich aussprechen werde, den sein Gewissen und sein Pflichtgefühl gegenüber seinem

Fürsten und der Prinzessin-Mutter ihm auferlegen.

Dies ist ungefähr der Godankcngang dos merkwürdigen Schriftstückes.

Er blieb also vorläufig in seiner Stellung.

Unterdessen nahte das Opferfest (Bairam) und es war üblich, dass an diesem Tage
Geschenke an den Harem des Chalifen, an die Dienerschaft, die Palastgardcn u. s, w.

vertheilt wurden. Die Haremsintendantin (0mm Musä) kam vermuthlich aus diesem

Anlass zum Wezyr, der aber gerade Mittagsrühc hielt, so dass der Diener sie abwies.

Obwohl er, sobald er davon erfuhr, sich beeilte, seine Entschuldigung zu machen, gelang

es ihm nicht das leidenschaftliche Weib zu versöhnen; sie arbeitete gegen ihn und kurz

nachher erfolgte seine Absetzung.’ Gleichzeitig mit ihm wurden alle seine Vertrauten

und seine Angestellten verhaftet. Es stellte jeder Minister sein Beamtenpersonal selber

an und dies fiel auch immer mit ihm. Ein solcher Wechsel der Person eines Wezyrs

machte also stets viele Hunderte seiner Beamten brotlos.’

Dasselbe Loos thoilten auch der frtlhere Wezyr Chäkäny und seine Leute.*

Auch gegen die von 'Aly Ibn 'Ysä angestellten Steuerbeamten und sogar gegen

Private ward mit grosser Strenge vorgegangen, und ihnen unter dem Namen von ,Mosä-

darah' grosso Geldsummen abgenommon.

> Dju Origiluü fiälgt ala V.

* Cod. Gotb. foL 306.

’ Der WesjT halt» den GeliftU von monattich 6000 Djoitr (50.000—60.000 F'nism), aber er hatte (Urana nein eai)«M Reaflaien*

{jeraoBal an becahlen. B<» viel heito^n anch Ibn alfnrftt und Cod. Gotb. fol.

* >'acb Ibn Taffhrjbardjn Auuale* II, 300, behandelte der Cbalife den 'Aljr Ihn 'Y*4 mit Milde and hielt ibn im Palaiut in

ehronvoUem Gewahraam doreh Id Monate, bi« snr Ernennunf de« Hämid Ihn 'Abb&c. Cod. Gotb. fol. 247.
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Denn viel Geld brauchte der neue Minister, der dem Chalifon gegenüber sich ver-

pflichtet hatte ihm täglich eine Summe von 1500 Dynilr zur Verfügung zu stellen,' und
zwar für die l’rivatauslagen ä.j_U) des Chalifen, seiner Mutter und
der Prinzen (.1

Dank der noch von seinem Vorgänger getroffenen Maassregeln flössen die Steuern

regelmässig ein, so dass Ibn alforät mit den onlontlichen Einnahmen und den Geldern,

welche er den Steuerboamten seines Vorgängers abnahm, Mittel genug hatte nicht blos

den Krieg gegen den aufständischen Statthalter von Armenien und Aderbaigän fort-

zuführen, sondern auch der Gunst des Heeres sich zu versichern, indem er den Officieren

und Truppen eine beträchtliche Summe zuwendete, als Ersatz für die Abzüge, die sein

Vorgänger im Amte gemacht hatte.

Es liegt hierüber eine merkwürdige Urkunde vor, nämlich ein Schreiben des Ibn
alforät an den Feldherm Munis, womit er ihm dies mittheilt und offenbar den Versuch

macht, die Gunst dieses mächtigen Mannes, de.ssen Freundschaft für 'Aly Ihn 'Ysä

bekannt war, zu gewinnen.*

Der Ministcrwochsel in der Hauptstadt hatte üble Nachwirkung in den Provinzen.

Einige Statthalter benutzten diese Gelegenheit, um ihr Gebiet zu vorgrössern. Der ehr-

geizige Jusof Ibn Abylsäg, der Statthalter von Armenien, war zwar nach längeren

Kämpfen durch den überstcommandirenden Munis geschlagen und gefangen genommen
worden, aber in anderen Provinzen ging es schlechter.

Die besten Geschäfte machte hiebei der Kämmerer Nasr, der für gutes Geld den

F’ürsprecher bei dem Chalifen machte und ihn zu bestimmen wusste, unbotmässige Statt-

halter, die ihn gut bezahlten, in dem Besitze ihrer Länder gegen Zusichening eines

jährlichen Tributes zu bestätigen.*

Aber bald kam auch für Ibn alforät der Tag der Abrechnung; er gerieth in Geld-

verlegenheiten, konnte den Sold der Truppen nicht zahlen, ward abgesetzt und wie

üblich verhaftet, sowie auch sein Sohn Mohassin und alle seine Anhänger und Ange-
stellten (306 H.).‘

Viel hatten zu dieser Wendung die Ränke des Häraid Ibn 'Abbäs, des General-

pächters von Wäsit beigetragen, der aus guten Gründen — um der Rechnungslegung

auBZuweichen — selbst Wozyr werden wollte. Dank der Fürsprache dos bestechlichen

Kämmerers Nasr und der geldgierigen Mutter des Chalifen erreichte er auch sein Ziel,

aber wie schon früher berichtet wurde, zeigte er sich seinem Amte so wenig gewachsen,

dass bald '.•Vly' Ibn 'Ysä als sein Stellvertreter die oberste Leitung der Staatsgeschäfte

übernehmen musste (306 II).'

Bis zum .Jahre 311 11. arbeitete dieser nun mit aller Hingebung.

Seine Maassregeln zur Herbeiführung geordneter Zustände und zur Beseitigung des

Deficita haben wir schon früher besprochen. Aber er machte sich so viele F'einde hiedurch,

dass der wankelmüthige Herrscher ihn schliesslich fallen liess und Ibn alforät wieder

zum Wezyr ernannte (311 TL). Nun begann eine wahre Schreckensherrschaft. Hämid

Ibn Afft VIII, 78. > Cod. Ooth. fol. Sä».

* Dm b«»c^o6 Schreiben an Munis in den Textbetiagen Nr. VI.

* Ibn Atyr VIIT. 77. • l. 1, 8«.

* Vgl. Hamsah IfMiAny. S. 8US, wo das PachtgesebSft des Himid Ibn *Abb&« als sin Mo^ta^ab «Vertrag beaeichont wird.

Ks war aUo ein Geachift mit fixer jNbrlicher Pacbtsutoaic.
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Ibn 'AbbÄs ward dom Sohn des Ibn alfurät ausgeliefert, der dem Chalifen gegenüber

sich anheischig gemacht hatte, 500.000 Dynftr aus ihm herauszupressen.

Mit ’Aly Ibn 'Ysh ward ein fürmliches Verhör veranstaltet und als Hauptankläger

trat der neue Wezyr Ibn alforÄt auf. Es sind uns hierüber Aufzeichnungen erhalten, die

wie 08 scheint von Mitgliedern der Untersuchungscommissiou lierrühren.' Er ward der

Unterschlagung der oflbntlichen Gelder, dos Einverständnisses mit den Karmaton be-

schuldigt und diese letztere Anklage schien zu seiner Verurtheilung zu führen, denn es

lagen die Goncepto der Briefe vor, die er an sie geschrieben hatte, worin er jeden zu

scharfen Ausdruck seines Secretärs, der den Brief aufgesetzt hatte, eigenhändig gestrichen

und abgemildcrt hatte. Aber ein unabhängiges Mitglied der Versammlung erhob mit

Nachdruck seine Stimme für ' Aly Ibn ' Ysä und machte geltend, dass dieser durch seine

Klugheit dreitausend in der Kriegsgefangenschaft schmachtenden Mitbürgern das Leben

gerettet habe.’

Am schwierigsten gestaltete sich die Verhandlung über die von ihm zu zahlende

Mosädarah. Aufgelbrdert sein Vermögen zu bekennen, erklärte er nur 3000 Dynär in

Baarem zu besitzen.

Schliesslich nalim er die Summe von 300.000 Dj'när an, davon er einen Theil ira

Laufe von dreissig Tagen zu zahlen sich verpflichtete, den Rest aber erst später. Ibn

alforät fügte noch die Bedingung bei, dass er auch für rückständige Steuern aufzukommon

habe. Schliesslich ward auch dieser Punkt erledigt und zwar in der folgenden sehr

charakteristischen Fassung: wenn die StouerrUokstände nicht 20.000 Uynär überstiegen,

so seien sie mit der Zahlung der obigen Summe getilgt, im entgegengesetzten Falle

hafte aber 'Aly Ibn 'Ysä dafür.

Mohassin, der Sohn des Ibn alforät machte noch den Versuch '.\Iy Ibn ’Ysä durch

gröbliche Misshandlungen zur Zahlung einer grösseren Summe zu veranlassen. Doch der

Versuch missglückte, denn die Mutter des Chalifen und die Haremsinteudantin Raidän

goriothen, als sie davon hörten, in grosse Aufregung. Und der Wezyr beeilte sich nun

die Uobereilung seines Sohnes gut zu machen und brieflich den Chalifen zu bitten,

'Aly Ibn 'Ysh freigeben zu dürfen; natürlich nach Sicherstellung für die von ihm zu

bezahlende Geldstrafe.

So geschah es auch; es wurden successive seine Häuser und Immobilien in Bagdad,

dann seine Güter in den verschiedenen Provinzen freigegeben, dann erwirkte er einen

allgemeinen Sicherheitsbrief für seine Kinder und Angehörigen und zuletzt noch eine

schriftliche Erklärung, dass man von ihm und den Seinigen nichts mehr zu fordern

habe — er wollte sich, wie er sagte, hiedurch gegen eine neue Mosädarah sicherstellen.

Bis zur Bezahlung der 300.000 Dynär blieb er in Gewahrsam in dem Hause des

Palastbcamten Shafy'” und, als alles geregelt war, entfernte man ihn nach .Mekka. Um
ihm bei der Bezahlung, der Mo»Vlarah beizustehen, stellten mehrere seiner Beamten ihm

Geldmittel zur Verfügung; nur von einem nahm er 1000 Dynär an, die beiden Söhne

des Ibn alforät, Mohassin und Fadl sandten ihm je 1000 Dynär und so noch einige

andere, sogar sein Gegner Ibn alforät steuerte 2000 Dynär bei, die er auch annahm.*

I Cod. Oolh. fol. SU? ir. > Cod. Oalb. foL SlUt
3 D«meU>e w«r ein E^anrh« im Dienet« der Chetifenmatter nnd bekieidetr ipiler tl«e Vtuireueuaaait eiaei Oeuerel-Poit-

meietere, eine Stelie, die su|(it!icfa dem enteprirht, whj mui Chef der HtAAMpoliaei nennt.

« Cod. Ootb. fol. S19^
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Kaum war er aber fort in Mekka, so wurde die Sequoetration Ober seine Güter

wieder verhängt.'

Viel schlechter als 'Aly Ibn 'Ysil kam der (ieiieralpilchter von Wäsit und spatere

M'ozyr Ilftmid Ibn 'Abbfts weg. Mohassin hatte sich dem Chalifen gegenüber verpflichtet

.500.000 DynAr aus ihm herauszupressen und er wanl ihm auch ausgeliefert. Aber ihm
war cs vor allem um seine Rache zu thun, denn llümid hatte, während er VVezyr war,

den Mohassin arg misshandeln lassen.* Das zahlte ihm dieser nun zurück, marterte ihn,

um Geld von ihm zu erpressen und Hess ihn schliesslich vergiften.

ln dor Hauptstadt selbst wurden Höflinge oder Beamte, die als reich bekannt

waren, schonungslos ausgeplUndort.*

Munis, dor treue Freund des 'Aly Ibn 'Ysil, konnte diesem Treiben nicht Einhalt

thun, denn es war dem Wezyr gelungen einen Befehl des Chalifen zu erwirken
,
laut

welchem Munis sofort sich nach Syrien zu begeben hatte. Kr ging nach Rakkah, ge-

wissermassen auch in Ungnade. Selbst der durch Bestechung reich gewordene Kämmerer
Nasr war in Gefahr gebrandschatzt zu werden, wenn nicht die Mutter dos Chalifen ihn

in Schutz genommen hätte.'

Fast gleichzeitig mit diesen Ereignissen, welche in der Hauptstadt Unsicherheit

und Besorgniss in allen Kreisen verbreiteten, erneuerten die Karmaten ihre Angriffe,

von denen sie nur durch 'Aly Ibn 'Ysä’s kluge Politik abgehallen worden waren. Der

Sturz dieses Ministers und die Ernennung des Ibn alforät waren für sie das Signal zur

Eröffnung der Feindseligkeiten. Sie besetzten sofort Basrah und plünderten die Stadt

aus. Jedoch ohne weiter vorzudringen.*

Ein von dem so schnöde behandelten .Munis siegreich durchgefuhrter Feldzug gegen

die Byzantiner ward aber bald durch neue Angriffe der Karmaten verdunkelt (312 H.),

welche die auf der Rückkehr von .Mokka begriffene Karawane der Pilger von Bagdad
überfielen, plünderten und die Pilger theils tödteten oder in der Wüste verschmachten

licssen, theils gefangen nahmen.* Auch ein Oheim der Mutter des Chalifen befand sich

unter den Gefangenen.’

In Bagdad entstand, als die Unglücksbotschaft bekannt ward, eine grosso Aufregung;

die allgemeine Entrüstung kehrte sich schliesslich gegen den Wezyr Ibn alforät; man
beschuldigte ihn des Verrathes, er habe Munis, den stets siegreichen Foldherrn, mit

Absicht aus der Hauptstadt entfernt, er sei im Stillen einverstanden mit den Karmaten.

Besonders heftig mit den Beschuldigungen gegen ihn war der Kämmerer Nasr, dor dem
Chalifen rieth Munis sofort zurUckzuberufen. Dies geschah auch.'

Cod. Ooth. fnl. ZM. > Csd. 0«tS. M. 175.

* Hm Atyr VIII. 104. Hantuh IsfiihAnT, 8. MS. E« eloe twAooder» Kaoslei Ittr 61« and CoDfiscatinoen,

dcmi Voraiend d^r Sohn des Wesyr«, w«r. Ka Ijit ans dtn Abschrift eines nintliebcn Varxeirbnisses der Oeld-

stnifea nnd Vnrmdfeosen&fiseatioiMiD erhalten, dl« damaU rerfllgt worden. Es werden 44 Personen anlfosKhlt and bei

Jedem beifefUKt wie Tiel er tu talilen hatte, und auch bemerkt, wer aasserdem noch timgebrarht ward. Oio Geldstrafen

erre!eb«a soummen dl« Ziffer von 8,040.000 I>jnar. Di« GeldtkctrC^ beweffeu lieh iwisebco S&OO DlHuun (alediipite

Ziffer) und 2,300.000 Dtroar (kSchste Ziffer), weleber höchste Betrag von Hätnid Ibn 'Abb&s. dem Oeneral-P&chter van

WAsif, eiagetneben ward, h«l d««««n Natnen auch dt« bcdentangseolle Notlat ,am|rebraeht* sieh flndcU Cod. Ootb.

foL löl— 163.

« Ihn AtjT VIII, 104. Cod. OoUi. fol. 34*.

* Hajnash IspaliAuettais, 8. )10S. De Oo«je: Memoire tar let Carmaths«, Leide, 1886, |>. 70.

* Ibn Atyr VIII, 107.

^ Abul-MaJj&stn Ihn TagHbardii Aauales «d. JayDboll, II, 2-^4. Ccd. Ootb. fol. 36*. • Ihn Atyr VIIT, 108.
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Hicmit war der Sturz des Wozyrs besiegelt. Moliassin, sein Sohn, der die Macht-

stellung Beines Vaters zu maassloson üeldorpressungen ausgebeutet hatte, liess alle zu

Geldstrafen Verurtheilten, die er in Gewahrsam hielt, tödten, damit sie nicht als Ankläger

gegen ihn aul'treten könnten. Denn er hatte nur den kleineren Theil der von ihnen

erpressten Gelder an den Chalifen abgeliefert
,

den grö.sseren Rest aber für sich

behalten.'

Der Wczyr aber ward verhaftet und gleichzeitig mit ihm seine Angehörigen, Freunde

und Beamten.

Sein Nachfolger im Amte, der Sohn des früher genannten Chftkftny, verpflichtete

sich von Ibn alforät und seinen Angehörigen die Summe von 2 Millionen Dynftr ein-

zutreiben, und das mag w’ohl für seine Ernennung entscheidend gewesen sein, denn der

Chalifo brauchte immer mehr Geld.'

Munis vergass nicht sofort sich seiner Feinde zu entledigen; der gefallene Wczyr
und sein Sohn wurden hingeriehtet. Zugleich aber trat er für seinen Freund 'Aly Ibn

'Ysä ein und verwendete sich dafür, dass er von San' 11 nach Mekka zurückkehren dürfe;'

dies geschah auch, ja er wurde sogar beauftragt von Mekka aus die Steuerärater Syriens

und Aegyptens zu controliren, und zugleich ward ihm ein Gehalt von 2000 Dynär
monatlich angewiesen.' Doch kaum mehr als ein Jahr hielt sich der neue Wezyr (313 II.).

Ein gemeiner Angeber, Cha.syby mit Namen, der früher Privatsecretär der Mutter des

Chalifen gewesen, hatte sieh durch grosse Gelderj>ressungen, die er für Rechnung des

Chalifen durchzufUbren verstand, so in die Gunst zu setzen gewusst, dass er zum
Wezyr ernannt ward (313 H.). 'Aly Ibn 'YsA ward in seinem Amte als Oberinspector

für Syrien und Aegypten bestätigt und bereiste nun von Zeit zu Zeit diese Provinzen.'

Und nun glaubte Munis ihn wieder mit den ihm gebührenden Ehren nach Bagdad

zurUckrufen zu können
,
denn der Wezyr Chasyby zeigte sich als ein ganz unbrauch-

barer Schlemmer, so dass Munis seine Absetzung und die Berufung des 'Aly Ibn 'Ysä

beantragte.'

Seine Ernennung erfolgte auch wirklich und anfangs 315 H. traf er in der Haupt-

stadt ein, wo der Chalife ihn mit grossen Ehrenbezeugungen aufnahm und ausserdem

ihm Geschenke im Worth von 20.000 Dynär verlieh.’ Er trat sofort in die Geschäfte

ein und stellte bald wieder die Ordnung her. Es kam ihm hiebei sehr zu statten, dass

sein Vorgänger alle Verzeichnisse der zu Geldstrafen Verurtheilten, die Bürgschafts-

erklärungen jener, die für sie gutstanden, die Pachturkunden (ölihf') mit den Beträgen,

die hiemit festgestellt waren, sei es von Sawäd, Ahwäz, Färis oder den westlichen

Ländern einfach hatte liegen lassen. 'Aly prüfte alle diese Schriftstücke, liess die aus-

ständigen Summen sofort eintreiben und bald begannen die Gelder einzufliessen. Nun
zahlte er die Gehalte und Dotationen aus, doch mit starken Abzügen, strich auch aus

den Mannschaftsrollen der Truppen alle Dienstuntauglichen
,
dann die Soldatenkinder,

deren Namen ihre Väter in die Verzeichnisse hatten ointrageu lassen; dann strich er

die Gehalte vieler Ilofbedienstetcn; alle Regiorungsadministrationen überwachte er Tag

und Nacht und stellte auch in den Provinzen fUhigu Beamte au.*

I Ibo Äljr Vlll, lu». J IbW. nu. > Ihid. III. • Cod. Oulb. fol. äSl r>.

^ Ibn Aljr Vlll, 110. l’eber Mine liui>ect«oiur«ifle luch Aafjpton liegt »in Beriebt vur, den loh »1« TextbeiUge VU folgen Ue««.

* Ibid. 12Ü. ^ Al>ultiie^)A«iu Ibu TAgrrib«rtüi Auiuüv« II, S5U. üod. Goth. fol. SUSr*

» Ibh Alrr Vlll. 120. Cotl. QoÜi. fol. 221 ff.
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Leider fand bald ein ernstca ZorwOrfniss zwischen dem Cbalifeu und llunis statt,'

das zwar schnell ausgeglichen ward, aber duch den Keim des Misstrauens zurtlckliess.

Dies machte auch die Stellung dos Wezyrs, als Freundes des Munis, immer schwieriger.

Auch die ftussem Verhiiltnisse gestalteten sich ungünstig.

. Die Karmaten drangen bis in die Nilhe der Hauptstadt vor.*

Bei Hof ging das alte Rilnkespiel weiter und es scheint der Kämmerer Nasr auch

diesmal gegen 'Aly Ibn'Ysä thätig gewesen zu sein.* Eine Meuterei der Truppen wegen

SoldrUckständen ward zwar durch Munis’ Vermittlung gedämpft,* aber die Byzantiner

brachen in das (irenzgobiet ein und verheerten es;* das alles verstimmte den Wezyr in

solchem Moasse, dass er sich seine Entlassung erbat (316 H}.*

Die Gründe für diesen bei einem orientalischen Minister seltenen Entschluss gibt

uns der Geschichtschreiber, dom wir diese Darstellung entnehmen (Ibn al’atyr), wie

folgt: ,’Aly Ibn 'Ysä sah wie die Staatseinnahmen sanken und die verschiedenen Steuer-

bezirke in Verfall gerathen waren in Folge der schlechten Verwaltung des Chäkäny
und des Chasyby; wie anderseits die Ausgaben stiegen, denn Moktadir bewilligte den

Gond-Truppen, als sie von Anbär zurUckkehrton, eine Soldorhbhung von 240.000 Dynär

jährlich.’ Ausserdem kannte er die stets zunehmenden Auslagen für die Dienerschaft

(des Palastes) und das Hofgesinde, sowie für die Haremsdamon, besonders aber für die

.Mutter dos Cbalifon. Das alles erfüllte ihn mit grosser Besorgniss.* Zugleich bemerkte

er, dass der Kämmerer Nasr gegen ihn Ränke spann, denn Nasr arbeitete in allem und

jedem gegen Munis tind seine Freunde.'

Deshalb bat der Wezyr, auf Grund seines vorgeschrittenen Alters, um gnädige Ent-

hebung von seinem Amte.

Der Chalifo lehnte zwar anfangs die Bitte ah, indem sich Munis dagegen aussprach,

aber Nasr, der sich durch Geld auch diesmal zu Gunsten eines ehrgeizigen Strebers

ködern liess, wusste bald den Chalifen umzustimmen, so dass er den Üandidaten Nasr's,

Ibn Moklah zum Wezyr ernennt. ' Aly Ibn 'Ysä und sein Bruder 'Abdalrahmän wurden,

wie dies üblich war, verhaftet, jedoch mit aller Rücksicht und ohne dass ihre Familien

und Angohürigen behelligt wurden.’

Der Kämmerer Nasr suchte zwar den Chalifen aufzustacheln, indem er 'Aly Ihn

Ysä des Einverständnisses mit den Karmaten beschuldigte, und der neue Minister Ibn

Moklah unterstützte ihn hierin. Doch, obgleich der Chalife nahe daran war diesen Ein-

flüssen zu erliegen und 'Aly Ibn 'Ysä einer entehrenden Strafe zu unterziehen, gelang

es der .Mutter des Chalifen, die sich des alten, verdienstvollen Staatsmannes annahm,

diese Gefahr abzuwendeu. Er rechtfertigte sich vollkommen, so dass der Verdacht des

Chalifen beseitigt ward und er nichts weiter zu besorgen hatte.”

^ Ibn A|jr Vtll» liS. ’ IbitL 127. Vfl. tio Ooej«: M^ui. «ur le« C«nD«liiea 8. HH ff.

a Ibia. 128. C«L (loth. foL 225r«. • Ibo Atyr Till. 181. Ijlumxah Uf«bAn7 8. m » Hamub. 8. 208.

a Nach Ibu TagbrylMird/ (Anoaloa edid. JajnbolL. H. 232) wat e« <Lu Vurdrmgco der Kannatcn, w«leb«i ««ifica ButnebluM

Tom Amt* snrOckiatretttn
,

beacblermiifte. Im Cod. Qoth. aber lit hiaron niebt die aoadem wird die dDansiell«

ZcrrfUttu4r herrorgofaoboiw

a Cod Ooth. lol. 225 r*.

* Wie fn>«s die 8iianKieli« Nothlago war. mit der er au kKiapf«» halt«, erhellt am )>e»tea aus ein«ia amtUcheu Krlass aus

j«n«r Z«it, den *Aly Iba *YsA au eineo 6t«u»r^nn«hmer riehtat. TextbeUaf« Nr. VIII.

* Ibn Atjrr VIII. 184. 135. Cod. Qotb. fol. 226* mit Tieleii Einaelhinten loh 355^.

w Cod. Ooth. fbl. 226*.
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Sein Nachfolger im Amte begann «eine Aratsthätigkeit damit, das« er gegen Be-

stechung einen für den Staatsschatz mUglichst ungünstigen Pachtvertrag abscbloss. Ein

(üeschenk von 20.000 Dynär hatte alle seine Bedenken behoben.'

Am Hofe aber dauerte das Künkespiel fort. Zugleich verschärfte sich die Ent-

fremdung zwischen Moktadir und Munis,* während nach aussen das Reich emphndlicbe

Verluste erlitt, indem eine Provinz nach der anderen an Mard&wyg, den Sultan von Gylän,

verloren ging.’

Schliesslich kam es zu einer Militärbewegung gegen den Cbalifcn (SIT U.), an der

Munis ziemlich stark betheiligt erscheint.* Wenigstens Hess er dem Cbalifen die Be-

schwerden der Truppen, die er vorzubringen hatte, schriftlich übergeben. Der wesent-

liche Inhalt war, wie folgt: ,Die Truppen seien erbittert wegen der Geldverschwendung

zu Gunsten der Hofbedicnstoten
,

der Haremsdamen und der an sie verschenkten

Landgüter, dann wegen Plinmischung derselben in die Rogierungsgeschäfto; das Heer

fordere deshalb deren Plntfernung aus dem Palaste und die Plinziehung ihres Besitz-

thums an Geldern und Liegenschaften; dann die Entfernung des Harun Ibn Gbaryb
aus dem Palaste.'

Der Letztgenannte war ein entschiedener Gegner des Munis.“

Der Cbalife versprach alles mügliche, aber die Bewegung war nicht mehr aufzu-

halten, er ward zur Alxlankung gezwungen und sein Halbbruder Kähir zum Chalifon

ausgerufen.*

Munis setzte sofort den 'Aly Ibn'Ysä in Freiheit und ernannte die obersten Würden-

träger. Ibn Moklah ward als Wezyr bestätigt.’

Allein unter den Truppen kam eine Gegenbowegung zum Durchbruch; Moktadir,

den Munis in seinem Hause in Sicherheit gebracht hatte, ward wieder eingesetzt, ja cs

scheint, das.« l.etzterer diese Wiedereinsetzung begünstigte.“

Gegen aussen ward das Reich immer widerstandsunfthiger und im Innern ging die

Zersetzung weiter. Der Üebermuth der Truppen, die den Cbalifen wieder eingesetzt

hatten, ward so gross, dass er die erste günstige Gelegenheit ergreifen musste, sie durch

einander aufzurciben. Das Fussvolk licss er durch die Reiter vertilgen und der Rest,

welcher dem Gemetzel entging, musste Bagdad verlassen.“

In demselben Jahre ward der Wezyr Ibn Moklah abgesetzt (318 H.), dem der

Cbalife wegen dessen Parteinahme für Munis nicht mehr traute.

lieber die Person des Nachfolgers gab es zwischen dem Cbalifen und Munis starke

Reibungen; schliesslich einigte man sich und es ward eine ganz unbedeutende Persönlich-

keit gewählt (Solairaftn Ibn alhasan), dem 'Aly Ibn 'Ysä bcigesellt ward, ohne dessen

Zustimmung er nichts verfügen sollte.'“ Hingegen hatte 'Aly Ibn 'YsA allein alle

Appellangelegcnhoiten Die Provinz Saw&d aber Hess der Chalife durch einen

eigenen V’orstehcr verwalten."

Hicmit schienen die Zerwürfnisse zwischen Munis und seinem Herrn für einige

Zeit beseitigt, wozu gewiss '.Vly Ibn 'Ysä viel beitrug.

Um Atrr vitl, l.«.V ISS. > Ibiil. ISS. > Ibid. lU.

* H»mxAh l^fnhAuy 9. 209, wo die J«br«"ititht 319 tn T#>rlt^M«rn Ut ln 817.

* Ibn Atyr Vllt, 147. * V|rl. IHmMh I;f«KAny eil. OnUwatdt A. S09. * Ibn Afyr VIII, 149.

* Iba Alyr V||t, I62. 188. • Ibid. 160. Hamub, 9. 310. Iba Atyr VIII, 180.

Ibid. 166.
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Soldatenmeutereien kamen zwar wiederholt vor (318, 319 H.),‘ aber cg gelang immer
die Truppen zu befriedigen; wozu Munis seinen Eintiuss geltend machte. Dafür erhielt

er manche ehrende Auszeichnung; er ward zum Stellvertreter eines zum Statthalter von

Syrien und Aegypten ernannten Sohnes des Moktadir ernannt.

Erst im Jahre 319 H. kam es zu einem ernsten .Misgverstilndnisse zwischen Munis

und seinem Herrn, indem dieser den Wezyr Solaiman Ibn alhasan, der Munis genehm
war, absetzte und einen Gegner des letzteren (Hosain Ibn alkAsim) ernennen wollte.

Es ward schliesslich eine Einigung erzielt, doch der neue Wezyr (KalwadAny) hielt sich

nicht lange, denn es stellte sich ein Deficit von 700.000 Dynär heraus, welche Summe
der Cbalifo aus seinem Privateinkommen decken sollte, was er durchaus nicht zugab.’

Moktadir wählte nun denselben, dessen Ernennung früher von .Munis auf das ent-

schiedenste bekämpft worden war (Uosain Ibn alktlsim). Der neue Wezyr stellte sich

sofort feindlich gegen Munis, indem er dessen Freund 'Aly Ibn 'Ysä absetzto und sogar

aus Bagdad entfernte.’

Hiemit begann der Kampf gegen Munis. Man rüstete beiderseits; der Chalife und

sein Wezyr zogen Truppen aus den Provinzen herbei; Munis aber begab sich nach

Mogul und sammelte dort seine Streitkräfte, während man in Bagdad sein Erbgut

und seine anderen Ländereien, sowie die seiner Anhänger in Beschlag nahm. Aber
bald zog .Munis heran

,
ohne ernstlichen Widerstand zu finden; denn die Truppen dos

Ohalifen zeigten wenig Kampflust.

Als es nun vor der Hauptstadt, wo inzwischen ein weiterer .MinisterWechsel statt-

gefunden batte, zur entscheidenden Schlacht kommen sollte, welcher der Chalife von

einer Anhöhe aus beiwohnte, um durch seine Gegenwart den Muth der Seinigon zu

beleben, rissen seine Truppen aus, und der Chalife selbst, der zu spät die Gefahr

erkannte, fiel auf der Flucht in die Hände einer Abtheilung feindlicher Soldner, die

ihn nioderhieben.*

'Aly Ibn'Ysä aber, der so viele Schicksalswechsel erlebt hatte, zieht sich nun von

den Geschäften fast gänzlich zurück, und beschränkte sich nur auf die Verwaltung

einiger Bezirke des Sawäd. Als nach Kähirs Schreckensherrschaft, mit dem Regierungs-

antritte des Rädy eine Wendung zura besseren einzutroton schien, stellte er, mit seinem

Bruder ' Abdalrahmän
,
dem neuen Herrscher zwar bereitwilligst seinen Rath zur Ver-

fügung, aber dem Wunsche dos Chalifon, das Wezyrat zu übernehmen, widerstand er,

indem er sich mit seinem hohen Alter entschuldigte.’

Bei dieser Weigerung verharrte er, als später der Chalife nochmals ihn auffordertc

und auch die Tnippenanfuhrer seine Ernennung verlangten. Aber sein Bruder Hess sich

bereit finden, konnte jedoch bei der gänzlichen Zerfahrenheit des Staatswesens keinen

Erfolg erzielen und bat schon nach drei Monaten um seine Enthebung. Der Chalife

liess ihn nun, wie dies bei dem Sturze eines .Ministers immer geschah, verhaften, legte

ihm eine Geldstrafe von 70.000 Dynär auf und seinem Bruder, dem alten 'Aly Ibn 'Ysh,

eine solche von 100.000 Dynär."

I Uuasiib, S. 913C
> Ibn Atft Vin, 170. > Ibkl. 171. « Ibid. 179. * Ibid. 311.

• Ibn Atyr, fl. 9S5. Ibu Tnghrybnrdy II, 378 : 70.000 DynAr für j«d«n d«r beWen Nncb d«n Cod. Ooth. fol- 2S7\ filr

'Aly Ibn *Y<iA 1 Million Dlrbam, fOr ««Invn Brad«r 3000 DyoAr.

8»

Digitized by Google



60 A. V. Kubher.

Aber das Ansehen, das er genoss, der Ruf seiner erprobten Geschäftskenntniss

waren so gross, dass der nächste Chalife Mottaky ihm die Entscheidung aller Appell-

angelcgcnheiten Übertrug (im Jahre 329 H.). Auch woUte er ihm und

seinem Bruder 'Abdalrahmän das Wozyrat anvertrauen und eie leisteten diesem Rufe

auch Folge, jedoch nur interimistisch bis zur Ernennung des neuen W'ezyrs, für die

Dauer von neun Tagen. Während dieser Zeit besorgte 'Aly Ibn 'Ysä den persönlichen

Dienst bei dem Chalifen und sein Bruder leitete die Verwaltung (JlfVl

ln dem Kampfe der nun um die höchste Gewalt ringenden Parteiführer fühlte

der alte Staatsmann gewiss keine Lust, nochmals seiner Zurückgezogenheit zu entsagen.

Trotzdem erscheint noch einmal sein Käme, und noch einmal entscheidet er durch

seine Stimme eine Streitfrage im Sinne des Rechtes und der Menschlichkeit.

Es kam nämlich (im Jahre 331 H.) eine griechische Gesandtschaft, die den Auftrag

hatte ,
die Herausgabe einer christlichen Reliquie zu erwirken

,
nämlich des Schweiss-

tuches des Erlösers, worauf der Abdruck seiner Gesichtszüge sichtbar sein sollte. Diese

Reliifuie ward in der Kirche von Edessa aufbevrahrt. Der Hof von Byzanz erbot sich

eine grosse Zahl mohammedanischer Kriegsgefangener auszuliefern, wenn diese Reliquie

ihm überlassen würde.

Der Chalife berief eine Versammlung von gelehrten Theologen und Juristen, und

legte denselben die Frage vor, ob dem Ansuchen Folge zu leisten sei oder nicht Da
gab cs nun Stimmen, die da meinten, die Herausgabe sei eine Schwäche. Aber 'Aly

Ibn 'Ysk sagte: ,Dic Befreiung der gefangenen Muslimen aus der Haft, dom Elende und

der Verzweiflung ist wichtiger als die Aufbewahrung dieses Schwcisstuchcs.*

Und hiemit war der Fall entschieden; denn der Chalife stimmte ihm bei und die

mohammedanischen Kriegsgefangenen erhielten ihre Freiheit*

Nun aber gelangt auch 'Aly Ibn 'Y'sA's öffentliches Wirken zum Abschlüsse und

nur noch eine Nachricht linden wir über ihn und sie lautet: ,1m Jahre 334 H. starb

'Aly Ibn 'Ysä, der Wezyr, im Alter von neunzig Jahren.“

Seinem Charakter, seiner Frömmigkeit wird reiches Lob gespendet, jedoch von

seinen Privatverhältnissen erfahren wir nicht viel. Nur Eines wissen wir: er muss sehr

reich gewesen sein, denn zweimal wurden ihm Geldbusson auferlegt; einmal im Betrage

von 300.000 Dynftr, das zweite Mal von 100.000 Dymftr, und von der ersten Summe
wird ausdrücklich erwähnt, dass er sie auch bezahlte.'

Es mögen diese Summen für jene Zeit, wo in der Hauptstadt ganz ausserordentliche

RcichthOmer angesammelt waren, nicht ganz so gross gewesen sein, wie sie uns scheinen,

aber trotzdem ist die Summe von mehr als fünf Millionen Franken (so viel machen
ungefähr 400.000 Dynär) so bedeutend, dass die Frage sich aufdrängt: wie hatte der

ehrenwerthe 'Aly Ibn 'Ysk all das Geld erworben?

> C<ut. Oatb. r»l. SSf. Ihn AUr VIII, SSU.

1 Ibn Atrr VIII, .109. > IbiS. SSI). CmI. Ootb. ful. SSf.
* im W«rk<> ,ArihAr fv ebabar mati *ah«r' Anilcit m&n fol^nd« Notlt (0>d. Vindnb. I, fol. ISO): Abolbasau *Aly

Ihii <Yflb au* Kagdad gebürtijr. bekleidet«* laehrmal» da« WetyraU uuter Mukladir und ^USr; er «rar ein gelehrter Keuocr

der Tradition, froinm, wnblthStJg, horhaogMohan
, dMcea Autorität in der TraditioncdberUcfemtig hochgobalten «rurde. —

Kr nimmt unter den Wesjrcn eine «benao bedeutende Stelle ein, wie Omar II. unter deu Chalifen. Der KAjj A^ined Iba

Kärail enSbiUi! ,I«b hörte *Aly Ihn <Y«A «ageo, er habe ein Vennhgen von 700.000 Dynir gemacht, von dem er fir wohU

tiüitlge und religiüie Zwecke dW.OOO auegegehen habe.* — V*gi. Abulma^iein Ibn TagHbardii Annales ed. T. G. J, Juyii-

holl II, JUS. SIS.
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Die Antwort hierauf fällt nicht ganz befriedigend aus. Die Moral jener Zeit war

etwas lax, das Pflichtgefühl gegenüber dem Staate war, wie dies unter despotischen

Regierungen gewöhnlich der Fall ist, kaum vorhanden.

’Aly Ibn 'Ysä mag ein frommer Muselmann und ein vortrefflicher Diener seines

Herrn gewesen und dennoch sehr weit hinter dem Vorbilde eines pflichtgotreuen, ehren-

haften Staatsdioners, wie unsere Zeit es sich vorstellt, zurückgeblieben sein. Er wird

daher alle V'ortheilo seiner hohen Stellung ausgonlltzt, alle die Sporteln eines M'ezyrs

angenommen haben, ohne deshalb nach den damaligen Begriffen eine unerlaubte Handlung

zu begehen.

Und die directen, wie die indirecten Einkünfte eines Wezyrs des Beherrschers

der Gläubigen waren zweifellos ganz ausserordentlich gross.

Ohne bestimmte Ziffern anzugeben
,

belehrt uns ein Geschichtschreiber über die

Quellen des schnellen Reichwerdens der Minister jener Zeit:' ,Der %Yezyr stellte einen

vertrauten Agenten auf, der die rückständigen Gcfaaltsanwoisungcn der Staatsbetliensteten

zum halben Preise aufkaufte (und natürlich voll eincassirte).“ Nebstdem gab es eine

Menge Einkünfte von den Stoueramtsvorstehem, den Pächtern der Steuereinhebung oder

der Regierungsländereien, den kleinen Gutsbesitzern; auch die Erledigung der Appell-

angelogenheiten trug viel Geld ein und solcher Dinge noch mehr.

Im Oriente hat man stets diese Wege sich NebenoinkOnfte zu verschaffen gut zu

benützen verstanden.

Denn — so spricht der Geschichtschreiber, dom wir dies entlehnen — ,die Wezyre

und hohen Beamten erledigen die Angelegenheiten der Bevölkerung und tragen die

Last der Geschäfte nur wegen des (pecuniären) Vortheils, den sie daraus ziehen; und

es ist keineswegs die Religion, die sie bestimmt, die Zustände des Volkes zu prüfen;

sondern das liegt ihnen ganz fern. Werden sie nun verhindert diese Sporteln zu be-

ziehen, so lassen sie die Leute sich untereinander streiten; das Volk findet dann Niemand,

der ihm beisteht, oder dessen Angelegenheiten erledigt'.’

Dies ist die unverfälschte orientalische Anschauung, und es entspricht derselben

vollkommen, wenn der stets geldbedürftige Moktadir, als er auf diese ergiebige Quelle

durch Zwischenträger aufmerksam gemacht wurden war, dieselbe sofort für sich aus-

zubeulen sich beeilte, so wenig dies auch mit der Würde des Htaatsoberbauptes ver-

träglich oder dem Ansehen dc.sselben förderlich war,*

Um nicht mit einem so düsteren Bilde zu schliessen, will ich nur beifügen, dass

Aly Ibn 'Ysä auch in dieser Hinsicht jedenfalls besser war als die Mehrzahl seiner

Zeitgenossen. Das geht aus seinem ganzen Verhalten hervor; denn wiederholt erbat er

sich die Enthebung vom Amte und wiederholt lehnte er später das Wezyrat ab.

Pir war also auch in diesem wie in allem anderen eine ehrenworthe Ausnahme in

einer Pipoche grosser und allgemeiner Pintartung. Pis wird hervorgehoben, dass er in

Geldsachen sehr enthaltsam war (JlB^yslüe) und sich durch P'römmigkeit und religiösen

Sinn auszeichnele.* I>er Bestechung war er nicht zugänglich, und es wird ein P'all be-

richtet. wo er die Summe von 10.000 Dynftr, mit der ein .Steuereinnehmer ihn zu gewinnen

Ihn Mjt VIII. ISS.

* 0a»k rlnAMlbe G4*«rbBft w«r anter Sa'yd pAiiHka and lBBi«n*PMcltA in im bMten Onofr.

3 Ibn Al^r VIII. 16fi. 167. * Ibid. • Cm). Qntli. f<d. 62-.
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sucht, nicht blos zurückwoist, sondern gegen denselben mit Strenge vorgeht und ihn

zwingt die rUckstilndigen Steuergelder auszufulgen.' Er hatte ein stark entwickeltes

staatliches Pfliohtgeltlhl und gerieth, wo er eine betrügerische Uebervortheilung des

Staates erkannte, in grosse Aufregung. Aber die üblichen mit der Stellung eines Wezyrs

verbundenen Geschenke der Statthalter und Anderer bei festlichen Gelegenheiten nahm
er ohne Bedenken an.’ Hinsichtlich der an den Staat zu entrichtenden Steuergelder von

seinem grossen Güterbesitze wirtl ihm aber der Vorwurf gemacht, und wie es scheint mit

liecht, dass er hierin ziemlich saumselig gewesen sei. Hie Grossgrundbesitzer jener

Zeit scheinen alle nicht gerne Steuer gezahlt zu haben. In dem Verhör, das Ibn alforät

bei seinem zweiten Wezyrat mit 'Aly Ibn 'YsÄ. und HAmid Ibn 'Abbäs veranstaltete,

sagt er ihm unumwunden ins Gesicht: ,Dieser Hann (Abu Zanbur MAdaräy) und sein

Bruder (Mohammed Ibn 'Aly) besitzen in Aegypten und Syrien Güter in der Ausdehnung

von hundert Parasangen ira Gevierte und du hast während deines Wezyrats auch nicht

einen Dirham Steuer (JU1 c-s, von ihnen cingehoben. — Wer aber solche üffentliche

Gelder den Leuten nachsieht, von dem kann man annehmen, dass er dabei seinen Vor-

theil hatte!“ —
Die Antwort hierauf ist aber 'Aly Ibn 'Ysä schuldig geblieben.

Hingegen sind alle Nachrichten darin übereinstimmend, dass er ein vortrefflicher

Administrator war, der in Steuerangelegenhoiten viel Gerechtigkeitssinn zeigte und die

Stoucragenten in den einzelnen Bezirken streng überwachte. Beschwerden wegen un-

richtiger Vermessung der Gründe oder wegen zu hoher ungesetzlicher Besteuerung

untersuchte er mit grosser Gewis-senhaftigkeit. Das merkwürdigste Beispiel hiefür ist

die Abschaffung der Nachtragsteuer (takmilah), die in der Provinz Färis eingehoben

ward (Textbeilage IV).

In dieser Provinz, die Ibn alforät in seinem ersten Wezyrat den Saffäriden entrissen

und dem Chalifen wieder unterworfen hatte, ward eine Nachtragasteuer eingehoben,

deren Ursprung folgender war: Als die Saffäriden diese Provinz in Besitz nahmen,

wunderten viele Grundbesitzer aus; die hieraus sich ergebende Verminderung der Grund-

steuer suchte man nun dadurch hereinzubringon, dass man die Steuersumme der Aus-

gewanderten auf die Zurückgebliebenen vertheilte und unter dem Titel .Nachtragssteuer'

von ihnen bezahlen liess.

Kurz nachdem 'Aly Ibn 'Ysä sein erstes Wezyrat angetreten hatte, begab sich

eine Deputation nach der Hauptstadt um gegen diese Nachtragsstouer Einsprache zu

erheben und deren Aufhebung zu verlangen. Der Wezyr ordnete eine Untersuchung an,

und entschied schliesslich für Aufhebung der Steuer, die er als ungesetzlich erkannte.

Um jedoch den hiedurch erwachsenden Ausfall von ungefähr einer Million Dirham zu

ersetzen, ordnete er gleichzeitig die Einführung der Steuer von den Obstgärten an, der

sich die Einwohner dieser Provinz bisher zu entziehen gewusst hatten, indem sie sich

auf eine Verordnung des Chalifen .Mahdy beriefen. Die Durchführung beider dieser

Entscheidungen erfolgte mittelst zweier Proclamationen des Chalifen, und der hiemit

beauftragte Beamte entledigte sich seiner Aufgabe so geschickt, dass die Obststouer

fast so viel eintrug, als durch die Aufhebung der Nachtragsstcucr dem .Staatsschätze

Uod. Aiiüi. fol. sst>.

3 V((l, den B*r{rht ah*r teino Infpoetion«r«i*o nach Act^/pten in den TfiztheiiiiC«n Kr. VII.

) Cod. Qoth. fol.
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entging. Misshandlungen der Landloutc Hess 'Aly Ihn 'Yuk nicht zu. Als ein Steuer-

einnehmer sich die Ermächtigung erbat ausser der Personalhalt, die sich wirkungslos

erweise, mit körperlichen Züchtigungen gegen die halsstarrigen Bauern seines Districtes

Vorgehen zu dlJrfen, lautete seine Entscheidung: ,Die Grundsteuer ist eine Schuld, die

nur mittelst der Pcrsonalhaft eingotriebon werden darf; diese Grenze überschreite

keinesfalls!* *

ln Folge der unter seiner Administration herrschenden Rechtssicherheit soll auch

die dem Landbau sich widmende Bevölkerungsclasso bedeutend zugenommen haben,

sowie auch die Culturen sich vermehrten und schliesslich der Steuortrag sich erhöhte.

Sein Ruf als gerechter, billig denkender Mann und als tüchtiger Administrator war

daher ausserordentlich allgemein. Ein ehrgeiziger Streber, der sich von dem stets geld-

bedürftigen Chalifen das Wezyrat gegen Angebot einer grossen Summe kaufen will,

fügt in seinem Schreiben bei, er verlange für sich nur das Wezyrat, die Oberleitung

Bämmtlicher Aemter möge dem 'Aly Ibn 'Ysk übertragen werden, dann würden die

Geschäfte in Ordnung sein und die Steuerbezirko richtig verwaltet werden.*

Als Finanzmann machte er sich dadurch bemerklich, dass er, wie es scheint, der

erste war, der Geld zu Zinsen aufnahm, um den momentanen Geldbedarf des Staates zu

decken. Er borgte Gold von den jüdischen Geldwechslern Jusof Ihn Finbäs und Harun

Ibn 'Amrftn und deren Nachfolgern, indem er ihnen zur Deckung nicht fällige aus den

Provinzen eingetroffeno Zahlungsanweisungen gab, und als Zins für die Summe von

10.000 Dynär von jedem DynAr monatlich 1'/» Dänak vergütete. Das machte monatlich

2500 Dirham.”

Jedoch selbst als er sich von den Geschäften fast ganz zurückgezogen hatte, unter

dem t.’halifen Kähir, macht er mit Erfolg seine Fürsprache geltend, um die Bewohner

von Kufah, die sich an ihn um Hilfe gewendet hatten, gegen ungerechte Besteuerung

zu schützen.”

In seiner Erscheinung war 'Aly Ibn’YsA äuaserst einfach und unterschied sich in

Tracht und Haltung kaum von seinen Mitbürgern aus dem .Mittelstände.” Auch auf seinen

Amtsreisen trat er mit fast gesuchter Anspruchslosigkeit auf; so hielt er seinen Einzug

in Kairo auf einem Esel reitend in der gewöhnlichen Beamtenkieidung.”

> TvxtlwiUf« IX iBebr«re

•«taer ErliM« ia HteocraAclieo.

3 CoA. GnOi. fol.

> Cod. Oolh. fol. fi9«: ^ AJ ^ JUJ' 3*^ Crf

(».Ujt jUij äjt.—» f JS jUjj js jitj jUj) V_ül ijAt J** fj

jAt ii« I i. fVi erJ CiJ.-V .J“''*'* erf Vota- r".J' '-k* J>i Bsr Zi«»-

füllt war »Ito SU Pruccut jilirlirfa. Im Tt>xi« stellt ä&DU Djo&r moutlHch, aber die Rechiniii^ <liut« weua num für

den Djn&r d«D l•gsfoQ Wertb von 10 Dirlmm nimmt, der nmnatlichr 7Ja* 25U0 Dirham betrag. Dieaer FinliAt oder PiahA*

war xnifleirh Bejneruefscataier > - fdr die Prorins AbwAx. DmI. Ootb. fol. IAO.

* Cod. Oolh. fol. AJÜU ^aUUI ^ ^9-JÜäJ Jjkl 0^9

\y^ f l
(Manutcript (Slannecript (Maniiteript »^,>1^1

ilAJy Ui
* Cod. Golb. fol. SSA^ • Ibid. fol. 2A9V
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Tn seinen alten Tagen hatte er sieh gewohnt in der Anrede einen vertraulichen

Ausdruck zu gebrauchen, was er selbst im Verkehr mit dem Chaliion nicht lassen

konnte. Der Ghalife Kädy nahm das übel auf und meinte, als man den alten Herrn

bei ihm entschuldigen wollte: so spreche man nicht mit einem Chalifen.'

Seine VermögensVerhältnisse waren nach den besten Nachrichten sehr glänzend.

Nach der Mittbeilung eines seiner Söhne war die jährliche Einnahme vom Ertrage seiner

Landgüter allein, und zwar nach Abzug der Kosten, 30.000 Dynär und das zur Zeit,

wo er ausser Dienst war. Nach anderen Berichten war sein Jahreseinkommen über

80.000 Dynär; von dieser Summe gab er über 40.000 Dynär für wuhlthätige und fromme

Zwecke aus. Sein Gegner Ihn alforät hingegen soll von seinen Gütern jährlich 1 Million

Dynär bezogen haben, und selbst nach der Sequestration derselben, als die Behörden

sie verwalteten, war der Ertrag immer noch ungefähr 800.000 Dynär.’

Wie man sieht, ist das Bild des Mannes, den wir zu schildern unternommen haben,

nicht frei von Schatten. Aber im Ganzen und Grossen zeigt es doch seltene und edle

Züge, die man um so höher schätzen muss, wenn man bedenkt, in welcher Zeit er lebte

und mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte.

Cod. Ootb. fvl. SSS*. Der Ctuüiä- sa«t: Jtr ^ äi U.
< Ibia. fol. SSU.
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Textbeilage I. Cod. Goth., fol. 7—16.

Das fol^ndo SchrifUtdck »otxt sich ans zwei ürknoden zasammon: die erste ist dio Abschrift eines Stouer-

pochtrertrages ans den ersten Jahren dos Clialifen luil welchem Ahmed Ibn Mol^ammed alt&y (vgl.

Tabary 111, S. 2127, 2039, de üoeje: HÜHDoire sur Im Carmathes, I^idc, ld8t>, p. 27) sich rerptlichtet gegen Ueber<

nähme der 8teuereinhcbung in dem gniasten Tbeilo des Sawud, dio 8ummo von 2J)20.00>.) Dynär in Haten ron

monatlich 210.000 Dynär oder täglich 7000 Dynar abznliefem.

Dieses Document ist ron einem Beamten de« Schatzamtes in der ersten Zeit de« Mo^tadir aas den Acten

abgeschrieben worden und bat derselbe, gleichfalls aas den Acten, eine ausführliche Darstelinng der Auslagen beigefügt,

die täglich ans der Bäte von 7000 Dynär zu bostreiten waren; zugleich liat er die Veränderangea bezeichnet, die im

Lanfc der Zeiten cingotreten waren.

Hiedurch wiH das Bild der innom Oiganisation des Htaates und dca Hofes, das wir nach dem Budget de« Mly
Ibn ’Yiä und den Notizen aus der Chronik des 'Ainy gegeben haben, in der erwünschtesten Weise vervoUstäudigt.

^ ^ «uU-d ^ Xi,£

>X>^ JLsJI JLa

JLtxl a-^ aJU! jJÜb |•bf ,jj iX«^t J^l

7^5

^6 kjL« JbJI ^ a*JLf icyJi O
^U^,> wiJI «JL^ 1*^ '-Ä-M ij^ ixwJ

jlU sJÜI «JULi L« iui ^y^ ^ C-^
J>^uQ.ä:i

^ x5y^ (j-' **-'*^y-'* cK

oLa*Jt ^^LidAA.M dX.b

j»gM«Xy A olyuM i,y^y

aJUl ^y^S\
y

'• y^ ^^^y 7*^^

* f^yULl yJCtM^ c7^ I»
A *is

y ^
yA&jc b^LAj^

^

fol. 8

ly*iÜyC (X«y k*^M ^LhJt py^ C)7^^ ^ 1^? &XaJ iXAc BL*Xc ILM*ij
^

tkXA

wiLxcu« A ^y^y^
j
* j ****y c7^3 ^yJaXiJi ^ ^y^^y ^

y*^yi dUiä ,Jut

•'• ybj(7 kjbXb Ä 7^^ |^*^y ^l^y^y koULl

li
-dl Juij ILtfliil *AjJU ^yiyJUy äU I JL^-^y y^LJl y.^kl£ ^U^'l

^^yJLäj Xi Jly^Jty ,>lpüü lyj^Xj LsyJ ^jyx«>»ä. [*UI ^Tjly^l

tyaLwli LsyJ pJiXäJI ^ |^yS^ Ojl^y BtX* ^Lajj jl
,jyy

#'^by ^

^y^^ J^y [*b^ ‘"»klaf s.JUajc A ^by^l l>Aju A

I Mnnnscript * Manascript ohne Pnakte. > d. i. M«>wslT«l|i.
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Lc^ J1 I*>4^
kX*L] <x^jJt«Jf |*U UiJ ^(<3 ^ 3^1

7^ (^3 e357"^3 Vi?37'^3
*‘***'̂ »Li-LÄj jl^L>

Jv.Ja^3il ola <3 1%-^
(fol. 8^) iwv3^k^JLj iX*JWjf

• i

»ixii ^ ^U .'. ^Uj4> >^n ^^aII ^ oUI fc^o JLc L^^Xc oJ^XmiU

I^t-^ J
^^öUUw^t ^|»iXil'1 üLcI^i^

^
<0 B M ^ jkljL^I 1^7*^ JlX.*Lj faV <ä« B > M

» LbJLä !^l jt ^ J

iXÄ£ I

j-yyj j ^ 1*

»

s. ^^8 (^i>Jl ^ ^ 0 ^

73
^

.-. iüiAjL-^M jt JLi^

^.^LlJI^
^7

^^ 7
^^ ^ pj g»> ij^T^

«JJlj tXÄ^jL^jt

^^5 ^LyJf S3^ Jj ^37^*3 ijJL^f ks#Liü^^^ i^'Lrf S 0**^3 cJT^'S

Qout^ fc * Ä m^ t JkÄfcXj ^7^1 myjAyX} klJ UjS 0^8 3 C^^

^^äama^I ^ Ia > *^^^73 *^**^ ** *AJI (Xai^^ iuiXiLt

iXiLjJt |*kXÄUJ^ ^ (.VAiMit «UoAJt ^ TfcXA^I
I ^ siX^

7«Jo^ JuUb «XaJJlJI Jl t ^ Oüuoj^ «Ux |»4>Iä IjBiX^Ui |«4j1ji^(^ «Un^^U *jmy

^U J^*7^ L^ 1^7**^ \j-^ (toi, 9 *) jJL'l

j*-^ ^^^7 wumo,*^ «^74« 1^
^iL'>M<<t

j
2u«A> ^^7«

^^£«Ji
'

i< **j 1^7^

^8 iftl.7ii*j( ü/c'^Km Je JL«,»*t fjb JÜ3 C3^3 ^
*-^f

^^juM Jju i*J iL*3bc J &4^t l*ix fciiXff ^7^ j' il-,7» ,^3—^ ^ LiXiäx

iUÄ,tf
^7^ |?cXx£ I « Äjj 4^1

jJULj jXiÖAJUiJt Saji ojiit3 OkjlxM JueÜCi (t3b 3kjiXJ

^Lc^kftJt
i^j-* ^ 7^^ 3 ^*4^3 t ^**L^:t* \j^ Juyx

«3yvLC pjü «fjLo iljlJLc JoL» KI4JJ ^ i^l «3 ,^7^ ,^'ljCII Jl«^ t3f^ KJt^T» |V^-^ i«ÄL<e JXt

tjjc Jk5^
i.;^L«31<jl,M isjilt^ sJÜt iXxxc icjlo^eSkM 0017:^1 Jl>I yl> älaJÜL« &JLM

«_ÄÄ,dJt oJJjJ k>7il iXj ^7»J^ $1X^7^ ^ jU>c ^7^ Uj JoLä.M ftJb-» ^1 7^ ^7^

*^iXj ^1 ^*b,»<7jL»Jt 1«-*^^ TCüMkC |fL*-M>^ ^7^ I^Ldjit^ |fLiu^l 7*^*^

|.ljl iLtiXiit ySi^c L-5^50^ 0^*^^73 7^^S c3^^7^ \3^y^ ^3^7^'

^La^x«v3U ^iTiLt JUxt ^^t^LL» ^^(Xll ÜLAJaJI lV-m-c 7^^3 ^7^ c^^7"^3 1^7^^

I ('hadam iat der Name fdr die DIenertcbaft in den ionerra UXümen de« Paloetei, die Eanucbeo; die Diener der Saaseren

Rdame werden teit dem Kataen: b^batn besHebnet; oeübj ist der Name der Q)>erettnBcb«B.

) Der Wex^r d«t Mo'taijid. * £• ist dies der Frei^Usaene der Uo’tadid. einer seiner besten Trnp|j«nanfabrrr.
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Jkt *wy***-;> *<yLy^l^*) iuäfyi

(*4*4 Jä^5 |V4^m.L_Oj f,^lUy (*4»-^^ C^• i

^ ****»»‘** '

* 0>y cK J« sjy^

ÄJLJ^I L<^ ,jN*j^^ J^ »jliXJJ ytj L^Xiy^ij (*4jtj*> 1^^ JaiU-fj ^UJf pljl ^ 1*4^

l»^sjLJgj
y (* j j

^^lJ^LÄJt^ kili^yi ^ I

j
^.uLjt^ raX3 ^^AaAJ

y

<uL*f «— «üfys ,^jja JLt ^ ^-ä-<^

.*. ^Uj<> Rjt« *«Ä.M L«^
I*^ JL^ I^mJI ^«^0 ^ i ;*-S!'>

eJ^ÜJI Jl^'U*-'! ^ ÄcL^'l^ wL^üJb
|*4i^ 0 *>;’

ij^ljujCt^ RAiJlJLjOt^ ^ftAÄAXjy^^l
^

äl.^ k^i\
g

(fol, 10 *) jkMijU.*t
^

^L4äJI J^I ^Liü.M^ ju^y» J^.»iXJt^ *y*> SLc'^^kje
y

luS^y^ («4«<JLj|9Mkit

^

JLc &JU» ^ U^ ij^H^ 0^^ l«44t<XJXM.T^ üLct^ ^-äa^;

.*. ^U**^ ^yi i}S' ia***Äj ^Uj^ ^yJUy^y
^ |< ^ | Iff

^ pJjU Le jij>iXji.l yuMLfi ^Ju Jl H i u'—7^' o’);'

* ^j**l

^

^1 Lo _ -i-'^ Le^
j

XjLe
1^4^ pWS

• *• ^U^«> C^Xf^ ^Lfc^j «—«Jl
(»
gS e fe J^4j

«l^ii—M
y

A^i^LiLl
^

R4iXäi! ^yJfMyMry^\ LlLiO yM^ ^ " ‘ —

-

kXÄMtJI
^

RRaJ^JI
y

^ ^^yJtJy*£^\
y y

^^^AAJU t^^A.M
^

^ Lj\A iM
y ^ J

(S^^
iy»LlA-'( Jf JJÜJ ib^'t f^y^ j

^Ij^ iy^y jüL« 1«.^ (foL 10 *') Jkf ^LoJ iüUXJUij wäJl Alib «JL»^ ^jjo Lc^ ^“4^ 74*^

*lijLi^t^ Ääj4X»j i^y^\ f^y^ HJyjyJ\

^ iiukj 'jji^'j ^iy^ ^ f» i c^*5 j
^yla-'l »jLäpIj

^yyMt^y ÄjL^ ^y^jii ^L>t^ XÄJlX^JI ^I^Lj kil^yt^ B i* * *‘* ».fl
y

iw »

^

raaaamuh^I a li ft 1^Lö«^ ^ ^Laj«^ ^ä.M ajü*m &1 ti*» Le^

[»***’
,
%4 ** ^ t «>f^jLM^

|»4^^ L*x

f»4^c Üe^LoU ^'Uojj
1

^4.' iueU^I cV *y

M

- * A;>'A=fcb
1^ vT*"'

.\ ^Lbt> juUaJLj Ä ;Lbo s^.'l ÄjLw üA»>

* la aplirrer .^ehrifl binzugeftlgt'

* i_n,*r>if den Gvhalt aaf ein« >>«eood«re Cnean anweben. Fehlt in den WSrterhOeliera.

* Manueeript jLxbJÜ * Spiter eininal schrieben.

* V<in> pereUrheo y^Xrb Wuaer* oder Handalir. t Manuerript ohne Pnnkte.
' Hiemit beseichnet mao die <(ffentliehen Arbeiten. * MA00*cri}4 ohne Punkto: UofUn^nieawSefaler.

<»•
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kJL*» 1*3^^ «JäLiJI^ iL^Ülf <^Uüü

ft
ft * *1 ^

äUtfljLlI ^Jü^i> SfttfüLt düj KJ^' K,iL»xXj
j ^ ^

• > «

s£<JLj^ t^LÄJt^ ^ f.
"~ < '‘^

j
k<JL?^

.^xlaM
j

^^LäLl^ ä^-ftML^t (fol. 11*) ^UuL>^ ü^LiJfj iLtfüLt iwöjlib^

^
^LftkA.M

J j p^ ^ "r^r''

^ ^^JÄ}\
^<Si>Ulü^ l ^ ^S mjlÄij

j
4>^lh I Jl^

^jJoyoÄj ^jjt \SA^ L« Js^ Jüj yy^^y ^Upt>l^»Mjl^ ^IjUiJt^ jj>a^\^

(.^ ^4-i“'* ii
'-äJI iUX5 iLL*^ ^ ^ySy^\ ^^^ü-UJI JUL^ O*-^'

'cyLiuJl 3

.*. ü^Lp

yÄ.I.> ^UaJI^ ^lyllj yoJi}\ w^W o');'

E^LäJI «y^LJa-öiH ,j^ JljLiJt J^e Ul^yU iJ^J ^T^T^y

kjuy aU ^ kJL»^

r^' ij^ p^'* -A^l ^5 ^7^^* ^UlUJt; ij;UJjL*( kjöulf

^ tygj^cvAftj |*oU^(
y

»‘LiBbXitJf

^ ^57^*5 iüi^l pt-^tJ (V^.* ii^ju* ^ «jV^ n^AJ*^ l*J'7Jij *lUI ^Lüb jj-jJiljuJI ^L_*Jjl!I

tX^VnJI pIajT [ ypU-M s^y L« Le^ äyeÜÄjt

^LeX' U^ ,j^UftftAifc 1^74^ pbl Jxä (Jo |*J 7^^ Ä P"^J5 1*^'* cJty^l jJJb

iXJbo b iÜ
^

iIwX l^»ft»*i ^^^^b>]>•^ ^^.AaÄaw OoiJ ^^bi^ Ü
^
*kg ^^bi^ Ü ft— »iW

^-;üb*> iuL^ jJ ^j-'^bb \J(i u?^3 )*^ <3*^*5 atUb

^ftt^^yi t^^JLi L»Xi iwbt 7^^ <1^^ ^
l^bjk^ ^-ftXc Xm« 7^^^^ (Jb yy^y

•*• t^bü «3 ^^.aJiLm*
^

KJiA*»
j
kjb (Jb ^7* S*> «**8 ^bc ^^tX^Jb

k^ftUft^t ÄxbJt ^fyu ^ iX^ft ftuft^M b^i

j
^^rtyJ)^ ^^»byi^ XÄ^bw^t

j
^^^wa1oL^(^ Xtba-M

iöly».
(^j) i^;^3 \j^y}^^^y tj^^yy^^y

(fol. 12*) i^yÄA >lXtf jtÄjUfij iül^ ö^y ebb ^«jft«Jl kjt^ ^LL^'Ij
u|3^^

S^b 77J »4^)1 3 ^bb»> '-AJ! XjJLj iX^ ^
iüb

f*7^
^büO olM raXj jtl»> ^7>c jJÜt (*7^^ 0^73^*^

* MAUttMrript |^pX ’ M«nn<icript Al^^ ftV. > Muiaieript lji^> * Vfl. W»U: OMcb. d«r Chal. II., 617.

* W&brend d»r Zeit vom T«xl des MukUifj bis Mol|Udir der BerumaDdua; sieb ealsog. * kUDUscript nm Rande hintugefdft.

Digitized by Google
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jfthXiLt *^5 Ü^ljül ^*lr> w^ l

j «ijlOyiJIj JÜU^

oljiXJI JüJorfcl^

JUlJ 7^ L*j üLbI^V^ ^^kjül »^j

äXJLj iXrfäÄJLtJI ^1^5 J
'«iJ^L*4.^ iU4wL4.ÄJt ^ ^jaIa.M yflÄj JuJxot^ cAijjjü l

^
ijLAJ^t

^ Aju» L— rA«> »üLi ^ U JS' ^ «y^LJa-o^#l 5 jjc 3 Lb ^yu

*JÄxj 4X4^1 *^*Ab ^^LtoiL« JJCM^ ^

sjüd ^ ^h*,M 1^ JbXfJuvl^ *J^ k.£L<dl^l ^Xj^ÄJ lU^ ^Uol
^ i

i^MiLMiJI l i ^ j
I ^

~^y i^ ^^l^h^Jl
^

ilaAj^ iü^Lb-0 ^;^^i*ia^^1

j ^ A M ^ ^-Ar ^yiJI kA4» ^
^Lüh> jüLt

.^liiB 1^1 u syykit »IjäI
jj ^3 5

o^ j Lä

• *• ^L<Ok3 ^yÄX.1

y
iü*M 1*^' &A»> ^

IjUä^ ^yJ i jUjj is>lj« (jM*».j ^1 lLia jjji Uy 74-i j ^*aixh»M j-y

^4^ j j * » c>*^J Lpy*

(^Ll»«> EjL« Ei»^ y^ Leyi

^LoJ 15^3 (*y^ AM A ^^5^^ (5^^ kl4> yjjß

t^LuO ^*«>«»^ j
EjL« iLl».> ij^ r*"'^ U^^3 *^l^t ij>y

^^Lj*> E«> ;>
f*3^*

yj-AJl ^

yj^ |4-*«M j
«5L«J( yA^ I.M i^^AAt 3 cJ^ ü^3 y?^3 « L-Jil

;^'> ^5^’* v:7^ r^* ^7*^' ^7^ UT*^;^ *“^
(*t

4-^ r*^*3 v5^^> ;);)

aJU^
*

. « — »
Ej^y» 3 ^y^ALi ^ y^ EcI.4» 0^77^

t^ljiJt3 ^yJyAc
^

&JA^ (*7^ 7^X?*^ EX».*» ^7^ yaiil 3 yJU"^

(4
ä1oJ( yj^y ^4>IIäMj ^jjpLLaMj y^yj^LOlj ^LäpI

yjji |>^»i* yj^y iX^L^f
^

i^Ly^H ^.»LasPt^ ^^y^LfuwJl
^

wL^pt^ ^

i

EaO y^ ^y* C?3^^3 E**>»^ y€^ Ä ^3^3 737*^^ vi77*^"*^^3

I^Uj4> ,^yÜL^ L^'^l OoJk^J ^3^*3 yjJt Ix^JÜt ^y y ^
A M ^

> Maauseript obc« Punkte.
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üAiiw ^ülJI
j j

oMjuÄjt^ ^t^lÄisJf ^

^
f^iuL)«^ ^iwix krfätt

^ j
»Vl ^

^b«> ÜJuy i^t« L^;cx(X^ j s:;jÜoljLiJÜ üUL«Jt^ JajUil

iJLM ^LÜI Le »to^ (fol. 13^) HJy^ ^ g
^ >M Ü^La Jk5^ 3 ÄijL^t

cjL»U'^>Jf ÄiLa^l ^wioj 3 sJj^ÄÄj sjkju jJÜf iuULj JwÖÄjlJI

^Lhjt> ü««««V 1»^ t.V^ 1^

EjUj' ^ ^Lijt> ».jUt &JL».‘> «LmJ^ \S}^^

^Lük^ i^MU^ t^lj^i>

[-^
^-lai

^j
»Liijil

j
»iJU i3faV ä

'

^».*f
j

tXJj

^Lüo ^y*iLj
y

LL^t^ ^.Aj* rämw ^ jfc

Ä (^.>^ rJI»> rjI^I^ J^tyt Jyx jJJl ^LJI jJj

#

j5^)

fcJl»'> iLdL» |»I

.

mJ I iUj0l»j üjuL^I cV i* ' M.

|

j l ^ «LiaiLf^
^

t^Lü^ »w f
^
^ «M ^1 ^ ^lÄJt^ iül >y*M

iiJii
l<^

»^yi iJJI M^j ^LJI ijK O ,j-^Ll«JI ^ |wilj» jjjj 'S;'^

£^y RJ^UcLj ^L^^ «iw J^ ^ iX^t^ iJtXJ ULmhA-
y

^ ^Lüt> iUx
1«^ &Jüt iJÜLj iX^JCJLtJl (foI. 14*) ^-.flü'jl

y ^ j*

)

Xi^^JuJI xJülju^

^y^ J^ ^ ^Lü^ '^'1 XJU» iuu^f 8^.^^Lj
j

fc^JtXc >C>öi(^ ^4^

o»^.? j
I^Lo^

^LäJ^ ^Le ^-- I
^ &X.M >X *i^

^*.VjLmii >iUt)> LLoh> ^^yjJiXä
^

ü^aLmL« ^Lo«> ^Le ^»nä»^ «.äJI r1^.'>

JLLm. JS^ ^ cL^Lä ^ d>*^y ^yiy 1*^ RaJLt JUR*-^ ,jl

^^jljijJi
ij k:^^}***^'* v'^S ^LiCM (jl)^

ijyJüi} ^ 1,^^ H ij
^ lüXii».

y

»ÜcLA^t oLi^ iX^lX-Mj

V;^j -'* JV v:3^ "3/j< *-^ r***;;* 03*^^ r-*^'-‘ u*>^3 i*4i*r^'3

• ^ ^ « »

ÜJC^J ä^L* ^ ijLe ;Ll^i> wäjl iüu^l üA*.-» jt^jl^iX?

^Ai y^y y^ ^1 jJt^ Vy^ cH "-^y ^
^^ÜLH ^

^L*jtX
^

^km>x rXw
y 3 ~'~ Ä ^Lo t ^ rjL«^ ^fol> 14 )

«

* Manoe^hpt
^
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Ä \S)^

*
5^L*jLflj j*) *.ÄA.«a.M ^ ^ÜLwJI

• t m

»äJU^ äjJj JtJ' ^ <S!^ äA» 8*

^Lük> aL*
j

^Lui.> iiJl kj^ r^r* r**-“5 1 S£^ 1yfl cyUjÜ

*' i

i ^ ^hXfLAJI ^LiLmi^I»a.*II «Ajüü

iü^^-i5^1j iu««>^t^ pLuifl M l%^^A£
# ^

.*. (^Läjo k».»^ ^ ^*>.. »IV
j

&jLo

l
(J-« ^ l*yä S^ JüuüJI ^JJ4Xi

V ^U ^•*'^'**- »-L*l iX*.^ ftXi# ÜJt^

Jl ix^, i ^U'l i^U Jjüjj\y &Jul* (foL 15‘) ^ ^fjJI .LJ^^Ij *>1^1 ^ 4Jo.f

ju^^ yj^ aI^ (^^3 Ax*i(
\ji^

}

1

% g ^ »Ä
^.iäÄ.f l

y
k^l^M

yjij yiXj
y

kiUbU |».H h I i * kju4’) [*3^ 3 iluJCc im

kj^XfcJI
'‘is^ C-^ »j 2^5 X^LiLl 1JUI4J ^

Sj^M JL« I4Ä4 *I^Iäj>> y*) (^^3 3^^ y^ 7^7^ iucL^

^LüJ iüLtJU.. ^^^L:i&Jt ü**^3 k*ÄAXM*ÄM JL^'LM-ff

ü It^-mM kJ^ cHt^3 yOtJI |»4Xä. v^LmI kjL« ijrM.^

y
•'• ^^3 y

A * * < ' y-^‘^ J^ A**»i>.f k±U3 t^XüO

\J‘*^y^
yiy^\ l^iS jVAH^ • •* |^LäJ«3 y^JyMmX-

y

ÄjL^
j

^LÄJt3 ^wBJI ^*m>*.» ?fc
^

ÜJL^^tu
y

^Uljü y^ imM '-^7'^^' kJtfüLl JLt ^ä0M (foL 15^) 3 iJLmft J l*t>ULf

.* tJuLM^ • \=jLJL«Jlj
^

%;;jL&Äj^ kÄjL^M ^

Textbeilage 11. Cod. Goth., foL 63\

Rundschreiben des Wecyrs Ibn alfor&t au die Statthalter über die UntcrdräckuDg des Aufstandes des Prinzen

Ihn almo'tozx. Im Anhang hiezu die Emonnung des Abol'abbas Ibn Bistum zum Stenereinnehmer roa Aegy^pten, an

die Stelle des Rosain Ibn A|imed almädariy.

»>J^J *s»l ÖJ ajUt JLlel JOLe oJüt |^ ^Uom ^ ^1 ^1

' Am Rand« hiosagefUgt. * d. I. die festliche Boleuchtang der Moecheeo un Mooate Ramad&n. * Hanascript

* Am Bande bmaiigefiigt. * Die VeHSugeroiig des Vert>iDduQgs»trk:)iCB wird In solchen officielloo Schreiben streng heohaehtet

und deutet den Wunsch tnriglicbst langer I^^itensdauer an.
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jJUlj 5^L» L^ä« ^ uli^f ^L«w ^

^UJUÜt i.^UXM ^jjb iLfU^ j»Alhc Jl^ ül UeyC^Nj l^ÄAi «L>l J<£

^ü> L^
^

jüJ^Äx
^ ^ fcXj? &AJt ^LyiJt L^f I

j

«Xa£ **»ai kX4^ o^f ^ I^UmJ lUa^ cXÄ£ BiX^I ^JU^t ^

lUfUe jUa^^
!» ^». -fc jli lUAJtXÄ>j ^"!üu.M «JJI

^yXj
^

^*y^Sc\^ BÄaaM >^yÄMU ^
Jj ^ I^JÜChi

^1fa> iX-*Aj^ BjUb'Li ^JlaaA^JI Jb'lij bJLJU ^iX^^t

|,^^LäJ äj^l ijLi^Hj k^LaJI »LJjbMj |.4Xll id.'l vJjjj '-^•^1
i;;-«

äii* vi*

(fol. 64) icJjJ ^ ^>...3 j
s^bj sjJJiljU *4JI i>ac i^I I^ju^I}

jLiiü».j »JLM |.li>l ^1 ^jUXc j^<r
l*-4^^

*1^5 iüJVLä JjIj >X»^ •;)*?>

BiXiw ^ ^LlU^Lj AÄaaJÜ
^ ^ — 1!*~ ^3*^9

iXa^
j ^jj *X*^ iL«cl^Äj juLM ^X.^ ÜaU» w*AJafl

ijoUyi J^) (••^Liil ij.»Xjyy<o ^ c^^J O^)^'

aA.M BiXjl f
j
i
j

i
~fc

j
ljLm.^

(.
5^^ O^^A#M

^

« • * *
^l4>t ^La^X^I kÄAÄil i.£aäXaw

^
S^LÜI <;;^4Xa^ wy^ bT^ [»fart ^

• • * « • > ^

bJuLc^ jU^L» ba)CI»< ^iX-> JU^yCj^ B^ Jüy<ä». ^^jJLe^U BiX^Li «JJI

L^ ^xw^xfl IaJIä
y ^ ^L*v jlCLc iüoL^ A <J^ Ji-kAct^

<UeUe
^jÄi^iw iJL'l lül^tj iu.>bb ^^-£U ajL»&b ^)f*J^* v5;*>^ vl* uuJ^)

OkAC id-M jiXe wJJe ^ J^l lu ‘uIJlj Lt J^l ^j\S^ .'. EjL^

i ^<1 vij'* li^-^ Js! *4 yJö^l (fol. 64*') »JLtI U» ^ »ijl

^OMel JlAl o.»jli 'jyiJ lib^l iUb‘^'* [••^^ lUL^yi iüVjJI

iUJwiAJ^ |»^*Jlx iU^'l «X^JkjÄj Ul^ ^a»M ^yi^y ^'L«J

^XaS^Lm^ ^^yj l-ÄÄ^ JlX-M C)^£|
^

•'• *m^y tkXJ tX»:^
t j 1|^ *4 k_tL^JI hX^>'t

' ^
lu^t^t yyS^\

y

^ if ';

^

3 y^^ kjcXfXA*»^!
^

ÄxLiiJt ^L*Aft.M
y

^iXjJLXü ^Xb^ .*1 i*|ttl a
^
^

I
» 1 *

BiXfC ^ — * * *i_^t*^^ ^JLa^^Läx ^ j
läXXioJLitf^ jJLa^Lä5^ Ai^xt

* E» ist <l«r WetTr *AbhiU lim ni^uuui gfi'mciut, mit detsrn Kmnonlong d»r Aufalanä l>»tpiDn.

t Im XI«AQ*eript fehlt die Negetien.

B Menuseript ohne Punkte«

* Ks ist die« der KteoereiuBebmer von Aeg^titeu AKa Zsnbar «l|^os*in lim Al^med ftlmAHsriy (vgl. AbalmH);^n II, 149;

die lj««Brt: mArid&uy Ut &lseli). Er wird kierait von seinem Posten enthoben end erbllt den Aaflr«|r seintm Naeiifolgor die

QesdtRfte su Qberfeheo.
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y
tiLÄ]*LA5^ l ^ijlt ^*>1 tiiiicl K !> > A T

1 j

Jj5M «LiliM |ü^ 'iy^y

• *• J
j
Omw &X«W

Textbellage III. Cod. Goth., fol. 190" ff.

^Lo ^Läa.M ^LIsaL^I JlAJI yj^ pLiMiO ^1

^ULil ^JU^ fcXjyJ J<4^ yJ^ Uj^Xä. IjJU ^ ^Lu ^1

oI^jÜI ^1 (,>0.^1 jÜJÜ ^JUiLjt jL^bXc^ 1^-^ (fol. 191*) |*G^I CJ JU

^ Jüt c;a4^^ JüJ^k> J ^Iju ,3jLit^ jU^Xj ^ JL^l |JäAÄM,T
“;';r"

oJli^ Li^iL^ St^l o^Jh> 3 ^5^l*,v.*.l ^ c^jS^ 3

^(^ L.j^^ Sj^^M (^Lä.^ 1 Ui.Lj y^t *^*.* tjl I A f
j ^

JLaj Äj^L.* ÄcL*^l

Ijj» 1^ )jL«t j^'U-'t |V^I^I ijj ^5*=^ ^5^1 li* o-öXi
C'^

iuUi Jmx^ jJUf <X^ |*l.^0 ül^^Lx ^^ÄjL^Li Li^oÄ. I^lib

JU .UJj^l
r?*“JJ Uj^ 3 jy^LiiL' ^ji*-’*j J->^*

^^t;jij |.jJ.ij iüuyi, ^Li-l*J)j i^tyLM 07^ 1*^7**^ (J^3

SLim «X^ ti J
‘-jtxjCJI

j
JLjLm^M >.jLäp(j

- ^ ” • » «

^ j^-moAC aJoÄ.w.G ^‘aX^ JL« 4iUj EiLj ^yJL^ ^ ^.ÄJj ^f^JU BkXx I^t

Jlc (fol. 191^) ^ ^UU ^'U.H JU ;^:s»t b.IXaXwT, ^ILuM ^ 4XaU 5;I^j

lL»i.«l 7^7^*^ 7^^!? aäZ.^ ^JJt ^i>^jJI ’klöjUu*

xjüfi k>(^ Lc JLA.ia,£Ü sJlLü liyiUrf *LAJÜöuc <^UIOI «>^^1 xj^y

'^y^y *ÄX»eJl
j

IfcX^J ^7^ J^T"*^ *wiiifc Jui * ^^UfüLl JLS iXiJNJ ^

{•t Jf jüüf^ ok.ü5^ Jl^f ^ XJi^l J öuÜJ
r^

JJLJI ^j.£ iXjL^' Äi.^U äj^Uju'I

^jJf JüLf ..y^L^ ^‘^-1 <Xi t^Ai JüLc^y.gj'*l

tX^'l x^Uoj ^^JLeLäU.« ^Ll'I^ Xä^I^ Jux üi^kilt ^ Jx
f^'y£.y

jJJU ^^ÄJJuJI aJUj

'^ii pJ t^lb u^li <:i^yÄ Iu^Ua gjua • Jü^JuM ^1 JüLu ^»«Le s.^LiU^ A.'j Jx JuJjJt ^jü«

JliJiJti^ Lx ju^ J^AÄj i^Jjl Jlu ^tjJu uxyUU Jkxj^ LlliXx

* Mftcuflcript

* MADn*cHpt t^Jds^ Wi« imt «ndurfMi 8tell«a erhellt^ »t hier «.JdasL« «» dJiXl and *"

’ Msnnrcript • Manatrript «.JuLoS).

to
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iUuijLf &AJLbji ik£y^y^\ ^^1 Jh^Lj^» |^ oJU^ iLoX.M
J

^ lMq^^ 1,1^ L*J6fcXju Jf»! J^ jüL*J^^ ^JÜJu SJkAMtJt^

ihJ|^£ (Xamo^JI
^

*aA.M (fol* 19^ J BcXa^hJ! pOL^ Ljt*i«JM iJULj ^Qüiü^JI ^1

iü^5^ Lä iLSP ^ ilULj i^Jj ilL** y^\ ^ ^i3JI Jü*LjtM iti^lJÜI lü^L*jiJt yt^

^Läi lulr ^JuJI ^ ^tX> JüLl L-Jy« Ril^ ^Ij
^

^

StXeLiMj ^y»^LA ^^yx ilX^LjC) |*J iJ JUMhÄj ^ ijäjJkXjtttj»

*• ^IjLII **LÄj^itl 1»^ ^ yÖAÄi ft^yif

Textbeilage IV. Cod. Goth., fol. 242 ff.

VcrbancUuug: über dio AufhobuDg der Xacbtragsstcaor und Einführung der Ob8<«teuer in der Prorini Fnris, mit

*wei Verordnungen der Chalifen vom Jnhre i>*)3 H.

O ^UojLJI jLiJt (X^ Uf JU ^ yt

IjM^Li otJJjo J^«5^ J»X (jAÜ EJULJL4JI »ytJ
fy*

• »

jj**Ä.* L*Jj ^)^)y ^iXx ^ i^GLäLl jlÜI iX^ tX.»^ jJJö (7^ »,^*x

4X4^1
1^ iXi-tf J^ fJSxi iy^ö^l yiÄÄ yjJ ,jN*ÄyM *X*x »jXj*^

tXüJu yj^yj (J>>4xJI ,^la^

y

sJitX tXXJLij ^tX*

j

yUL» 4X«X ^ä! i^
SiXjLni 'jbA^I \^y>Oy (fol. 242*) luXg ^L4.^1

,^1 „yfciX» ^^yc j».^f Iää^I
j

S^^XiX*-*! kX*XiJI [»^tih * ) ^1^1^ JUJt

iüJUxe^ iJ) «XyüJI^ 1JL4X J^ jJLftJO ^y iJJI fcXfX ^ ^L*JüJI pJuUJI yjt

Ltfwil
^

yilu

y

L ^ ÜLc^kJäit B i iXfcH wcl ^ ^ h* M j
JL^t t.*>> (X^x

^^.AiamiJ tWrf (XXjJI (Xax

^

iXfX

(XaX BA» CvH i^ju* B nliS «X^^ ^JLlj* ^I ^L*jtÜI iS^y LiXi luXx kXÄit^ u*")^ <«i^ ^1 ^ *.xf

^JJB XJUjCJt JL« ^ ^^y ^\y O^y

bX»XxM y^yXyX^ wLj^l ^^jj> L«^ JL>*J(
(5-**^ \J^ ij«LiJI

[a k.-Äjty0 y® Ji-j*} ^ oT^x^y 1*^*)*^" ^ 7^

H^fcXikl^ RÄhim .iXmi ^ j»iJo
y

rX»C*M BtX^J R^Gk \£y^

> Hi^mit «iod di« Snffariden g»arint. > Mncuscn{»t jßy^-
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^ j
uIj^ bjlc cXj

|f l^h> (fol. 243*) ^ jj
S^Ä*

^yS ^ \j^ \Sy^- u“^'^ j*g*c ioJu-t '^i>44Jt ^j(

^LiJu'^ Ulj^Lx
^^<3 I^Ü>^ A f iu«ii^Aj>

1
»^ ^ ^y A i*«3^ ^1

L« &JL»Xjiij ^y^yio

y

'iiA^'s ^«>LjCM ^

SfcXtf i^y sJjlM ^•lOt^ Lj^LktkJ yyAii'
^

LJLuw^Äj Ij^xO^Äi LäaJLx &JLft

AjIäc^ l.B*^
j

tüO^ÄJ^ LaJmhJ^ ^yy^^ 1.^^ ?> y
L«wjt^ |»4*^**^ ^y^) Ejj

Jx jt JjoJI A E^x iXJLJI^ ^
3 i>1^l JCxil^ t^lxCM *»1^ aäll

j
sLxiJt »JÜU ^JkAa»M i^t ^±AJi3 ^«*«i>r

1
*^ fcjjj l^A b i

*»
*;')r"

J^kiüwtM^t u^v ^ J>.Qjfc
y

oJlm
(5^ LJI^I L^^yLf LJiijl jj* cA^L«I > 4X0 JLu

Jli^ A^*g t^)y *^**^^* ^^ iX*5 ^ ^ * i» > 1^* A tn > iS^ y

tiAJj A »L^-EäJI (fol. 243**) ^1 ^yy |»^aJIx |»iihJI y\y.»^iiJ\y
1
^*i V ^y^^ ^ xX^XjJU

A ^•A..«a»J Üo
^
.A t,^LiX.M JLl^ &A.»^üJ t l^iüLi

I

45
'**"^^ 4iH iJLj^ ^1

^^)y
h a*» c;«J(^

1

^

pjyi ^*>A*»»A! iXi pLa^* ,jjüx^M ^1 ^jLi JU l^*U ^s^y

jLxi iXäJ JAi*^ ixAr ^^xIäJI ^^yy f»AÄi äJL^JoüM

iLöAjl^ ^ Jx ,^431^
Bl$y!L ä3yi Jj&l juJUo« ^ ^jf.j(X^t yCj 1^1 Jxä5^ k,AÄJt »jje A yi)y^^

^1 iLLiJuJI JoIjümLj wUjCM w>^ «J3Üu»fj
1
»^ A ^'Aj ^OjJLJI

1^7^ Ax

131 »\y'yyi\ ^*^y ^^3 Sl^O xJ Xj^ «ÖV JL^I A -|_^|~ * S^xLJ jA\ yyix^

BiXu s.^:S^y isy^^ y^)y^^ l j£'.y»*t EJLmJLno jU^ltif Slji>
1

«.^ ^1 XbaX^I

xj1^i> ^A.iiä»Lj yx) JuXx ^3 *^y ^^Aj ^tXCÄ»J1 b
1^

LtJli &iCv3^j^ ^j*w.Ar ,^x IJo^

^Lo |.J I<Xjj Jjl jjKj iUjÜS' ^Jjt £jju Jjl Jl tum (.Jcll uijL> ^ÜJ Ijlj

xJJI tXX yf>^y}\ lÜJt |«.M*J ^fx XA*5^ Ax UjSSSj (foL 244*) oülX> BJxJ P^^yyyXJ

,^yxiXy^\ yfX^ ^U ^»^Lm lüUt Oux ^UjuLM y^\ dUlj ^JuUjI pLe^t yklky

1x 1 |»J.M>^ xaXc xXAI ^y^yy *X » sff ^^x ^hoj ^1 iuL!Lm^^ yj^ ^1 xl 1 ^ xXJI «mAi^M tX»'^

^cV ^ A
1j

IxxA^ Ax 1^^3 Lib^^31^ 1^3 L^Ju^l^ 1^JJ> Jl^x^l J^tdil ^Ai «Xju

^y^y^ ^^Aim»M yyx^ Blx^jw*! L*^ y^\ xjUI Jx^ jj>

^

Ljiilo ^gyXxJJy LjuAj AjuAj

' D«r Cbalife Mabdjr * Manaa«ript

10*
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ju^ jdüL» Lc^ luhag^ SiXÄft wi.^ L« ^J>^ Ju^^ Lc

I^-L#jlLm.Tj )y^ oö^ öJy

jubt i5^ fkjüäajt j ^j\ »*hMj

iLijifl *w
j

»^ J ilLiH si::aJuÜu o^Xiiät^ h.̂ J l?^Ljf^ j>^JL<i«iw
j

|^LjIj
^ g

M^Li
1

%

\S^y
fcX^I 1*31 fcX^I «iUbX5'^* <ih

J

<>iX£i ^Iä5CM «JUl (fol. 244'')
^3^ iUiÜb

jjb^^ Ltfjuet JU0 ^^'1 ^ S^Ju^t L« »jX^il^l L« ^«iäil 4X>)

^ l>-jj^*c y,l JsC ^ly^W Lfljfl '^^'Ue C.' |*-i^'^ (5*-> i o-;l-» )y^ SXjji

*

1 ,7^^ ^^Li ^^^*>^jüL*JI ^7^ ^ j,^*c fc^^LöJiil

iu.'^k> jüL^ 'S';? i»Ab*.'l |*J>^M ju ^-»jumI L* j*^/**^ c7* «ämmI L«

Lai^ iüi^XjL't bJüb iU^yt n-XiX^a^ jüy^ ^ jL^p,riä« ^jjt ailAX^ jü^jl4

L^L> JUajl^ LjjJt^U »Jt«L:il ^ «>U^ f^^Juc
1 ^;*« aJLM J^a» iX^ l^y

\,ilna > L^* xJÜi a:^l^ Le J-^ ÜjlXM iüjl JLaf^ ^ aJt ^^C..»M ^ <2Ui^

^ »

<mLI<^ ^ «iXÄa Lw
J

JÜi^LL£^ i}*A4^y jCüLa^^ Jl

^^*»**a ^.yAA5^ aLM
j

»iL^Xx ja^Lj M̂
^

aXM *Lm ai^aMiJ^^ aä?^jL>

aÄ^ ^ yi^ ^amiAX **' <äAj käiM c7^
^ ä >n * 't

/T^ 1^ ^^7^^ 7
^^*^ Jya |S^t> (fol. 245'*) wöjf (^Lj üiA^jCJt iXic Jjb^

2Ux Le aj
^33^

5kjii \*Xjj ^ ^UajJt aäa aiaitf Ii^^mJo \yXyXjy a^ aJÜtl
^J^

l«^^yi ,j.4»yi auül |v**o .*. aA^vj L^ ^ ^>-ac ^ V^9 iiJLXÄJt JL«

^Li 'iXaXc p^Lmi fcX»af X
7
^^ aJüLj jtXxä^M ^Le^l ^.äa» aXM XfX

aLM ^^i«0 it}y^y^ SkX-c cX»V aJL-dj^ ^jo ^1 aJt ^ aLH ^^L^M lV

B^ya'l Jt^t iXa^ ajüae aj^ Juk^^ aSL^aj aj^M jJUl ^li Juu Lei aXLr

Le 5t LjJkcL^I j»h}aXc
1

*7^9 L^ajLi^ ä«j^* wA^jli LeL«J' ^-aJÜ^ LcLko Letyi ^^bXJJ

Jh»aj oiJjJj ^L^^ k>^LJ1 .>LuuM ^5L«aj IjuLc I, g*a ^^IjCag

L^' ^ iX JS L^äuij L^JJet^^ L^Z-it^Ä aÄliLb^ ai**.j aX^^ a^Xi

L^ia Jiy^ aL't ^ aüyw Jj aJJIj L^-oJuUj

(fol* 245^) aj^X5^ s^wU ^N^\JI ^1^^ JcLät*.^ ^ I^Hji^l iXi l^Xiftt 7^^ ^^^9 ^**^^* *
'

^

aX^lÄ.^ ajLöj kXj-L^
1

«-^ ä^eLLtJI oJLaJl^ ü^iä» Jl j»
gg^fv^ uoLd^L ytLi k^Jüi

1 Koran XI, lüi. * MautiiCTi]»t
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Lc jui aJLff ^ ju ,Jt

iiS^twL> Aam JLüÜmmI ^ ^ . Tt
4 C^

j
yjjt ^ *'^^*-***'^j

w>^^
aX.M

^
jüLM »L>& Cx^^äa

•*• iüL»J^üi
^
öwUi ^LjjLw

Textbcllagc V. Cod. Ooth., fol. 203* ff.

Kinfftbo dos Wcxyrs *A1t Ibn 'Yn& an die Matter dos Chalifen cnr Kechtfcrtigung soiner Vonraltang und soinos

IkmiissioaBaasuclicns.

B^jL«JLik*wt ^ ^ItXxJfc 0^Ä£ fcXAsLt

.•..4^1 .A V
j y ^ ^ j\ ^ ^ ^fol. 203

^
^aJLj

y
&AA^Jt -_rl*l r-

^yJÜa^ ij***i^ JwtU äjL^iAJü* jLLu«

^ <-u^ ^iXp u ^yJu ^ Lc yjjt ^Jod ^1^ 1»^ mJ ^jyXi» ^ L»J

C)^?
ÄaAx't iüyujL) Bj^ BaX£^ IJü^ bä£ uijLi »JÜU dUj 3 »LAjüLu.^!

.*. L^jcico üjJLJI iuii^ A v;^
• • W —

l ^ i>' *>i
y

li ^ iiii'_>^k5^^ Ls&<XuL>^ Ljb^ 5Juu«JI „Hi) ilUI jLJot xXM

sjul^^ ÄAAÄgll auLMi'l^ A^tyAy L^l lüL*.^! ^ l g*JLp BxA3

iX^Ldl^ ^.»^\y yjjX^ly yji aJ Bi>Ljü bJÜI JÜat Ujk^ A UbJU£

* -• - - *

^^7^ L^IeL^f^ jU^Lju l0yy^ pljl I^äÄLucI Jü^t^ i i^lÄ

bJLM 7^^ BJU^H 0>iXa£^ BA»J ^^y^y yy^^y *^dM BaA^JlmvI^ jJUI
p d ^

^ <g ) y
iyiMajl *(lXc^( |%t*ic f B»jLLc OÖI^ kJ^wOJI LaLj -••'-*

t ’ Lc tH/^y^y ViXx-wodl

fl y^} jJLM y 8*-^^ si>.&IjCj OJü (fol. 204
) äUflKJI

dLfJ^
y ** .* ^ ^7^7 y^iy^ « tiXP^f yytX^ 3 o»^*al

y
jla^^J) ' j 3 * A* ff

y

tj^^y ^L»LiLt jJLM (X^ yj^ iXt^ aüüül L* yJiA Uu&j «Jf iüO.>^ ^jJt Juu üJ^üll JUt cm
^ M B

s^IjLm.1 3 sJLfL (X^xR.Jf \s^y ^7
^^ '^) '•^ <J7^ (X*Ip Ltt^ bJLo

y\dx!\ \^^y ÄÄijJt BiXff uitjL«dt jLoÜ^I JL^M ouu y^ Rjljkxl ÄJuLc

pUf 1^ cvLajUJt üJLj ^ Ä.1 »^ Juu 8l>> ilcÜLI JU-ff cmm yjjc u OjA Lc y^ JwyLiLft 3

^J>J>yJey B-blr JiXj Jf^^l cvbLxM.^^ BJ c^Aj yj^ ^7^ bJJU Jc^ÄA^JI

* MaiiuscHpt * Der Verfacaer (»«udtxt« aUo die Origiaelaafseiehuangen das Wcs^rrs.
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&Lc k^iIr.i k^LaJI t^ ** t (Xä4 ftaiALiLt tJL^I

^5iÄ pAk Ji" i^A r 8.1gjc*>fi &^yij ^5*^^ ^
oölj* Jou L^^JLi käy^y^\ l.|*i

j 7^^ ÖU« 8«L—ib &JLM JLiel

i^^üi>»JI cyLiLa^x^ü^l Lxl^ kA:^o ^ if^lAÄ^I tXix ^ ^ \s*y^y
»LiM^yi -_‘*^

LfijLo \_MMA-t
j

lüL^^M^ ^L*>m^jÜI^ Ea^L^I^ ^(.»ilt
M

^aa^M ^
8

^ ^ -y i

^

p iX^t Jy^ y
^L>o£« Läu yjjt csaS

^ ^ x3t Jyü ^1 ^OJu oLLio^I bJl0

^ &»^liLl ^Lwyül >^4X5
j ^)) ^<5** ^äL> ^y ^lÄgUnt

i^*U0
j

iULjLft wLu 5 juo jjue aXj
J
u

p ^ 1 **.^ bJu^ B^.^^L>
7^^ Ea^jVm*^ *

7^^

»«>Lyi t
^

»>« 4 y M L*3t^ cjULäÄa^^T ^ p^ \J^ 1

^
7̂
^7^^ 1

*^8^ üjUo c^jL^oU

(Xult
c>^ >S^

)

IALo pJU pgA^IIJ yi
y

^.gA^tyi ^^Ld£ IjjB^

UiXl^ ciJj» ^j\ ojy Uj (j^ ^ y*L> .^j-Ä p4^ ^
^5^»-

Ix Ul. S^ Jljlj kS^T* (•* ^saJcI^j fclytl ^1 Le •äU^ 3 äJÜI S^I ^^^jyue^f

<iJJi> v;>js^Xi LaJ ^5^^^ oUyi 'V.A«*» y!y Lo-j wulähiI yLi ^cLuamI ^ aJÜI ü&jfl EjLLmJU

i^y 5
»JJI bcXj^

7
^* LijU«. ExiXä.

^j J^Li J5^ ^A-aJl ^^-*^03 ^fj

t ift«n i l l ^ ^lV^> Ut^ Z<^ ^ L»j Ijf ij.üJt y^^. U^ 7^^ blVÄ... H jJÜI ^I
,^5^;

Ä^ bl Le ^ ^\i ^Ij iX*«| i^iXJI y^ iULiy» L«l^ .iUj ÄjLe^l E^*>bj

ijÄAw Le^ sjLt^Xfl^ ft^iXe «laA.; Le boL^a^I ^LmJ^I JJi^

y^i biX^ y^ vlJljj l—^b 3 ^‘tX*aJl y^^^ ^^1

Ujb^^I Ji1m.Ij bJLM Ue^l EiXl^JI
i3->^ b»LJu jUÜI JU0 I ,j.^^l

Sj^lXS^ KÄ»J 1 t ^ jtXjl 1^^^ b^j ^^boJt
j

p^»M 1 1 <j
0 >.0

y
LsB^AaX^ Ü&^,AjLtf LÜob^ y&lib

.-. ä^/y 80^5

Toxtbellage VI. Cod. Goth., fol. «2‘.

Hchrctben dcsWozyr» Ibn alforat an» dctn iabro.H<H H. an don Oberxtoommandirenden Muni» über die Ver-

waltung de« *Aly Ibn 'Yni.

B^rf JtX) Jl^iM 8 (Xj Jsä \Sy^i JUx^l ^ B^^ aJLII »J^l ^ Ö^ä ^bl

l^üt a^jüaA»! LaJ p^aaIUo^ ^*7^^ aJbx \:^y^ L*J^ aJjLiS^ jläcLl« ^^yjo a^3^ Le Jjo^^ aÄeb&l^

lU ^Jy^yyÄJ 1^1^ iZ» yly^ L* ^'1 ^-AJI kAIaX ^^LcL« B^lfl^ pAfac S^fcXi Jb->

^bjk> i^dJI luLe ^^1 7^^ c^LidobuJI^ 4>^AjlII ^ «::,)bLLjyil
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^Lui> uiJI
i

v-^t uiJt JJaÄ* v_äJI &jL*jLJLj y&j l*Lla.w«j fcX*»l

jJUl £jC»Jlm s»L.jb RjUf JUof Jüj* (fol. 63)

ImjLM iüLf u»«.-W |k^l^y^ kÄAljM«k«j| o^Lio ^ <uum^ iu^l^J SjjUJt kJikjJj

^yw*Af ^ 8i>U»t^ rJUI SiXJt

cJ^***^ j»
^‘liilA^Cwl &i>4j> r1i»

ü|)j i c^^ ^JC*Mxil ^Mjji L*J
^

JLx5M vä*ln

rJLM^ L^l^ix^l JkJU ^SaÄm>^JU»I^ L^I^Ä. ^y,äMJ sdUb
^

iJLe^ jumJÜ ^ jüLy^l jui^^ ü^IärJI luXc ^^iJe JÜj ^ siJt tj^l ViJ^y5 öJy l^i^M

Jkc JLmI sJJI^ iJljutf 3 iJlRit J«X Kjl^Ltf LnJ^'

.'. Ju^M j«JL»^ rJÜI
j J^t jül rÄ4 UJ ^^ii*^yäy

Textbcllage VII. Cod. üoth., fol. 228*.

Inspectionsreiso de« *Alf Ibn ’Ysn im Jahro 313 11. nach Aegypton und Hcehtfertigung de« Ktcuoroinncbmcrs

Mtulumy wegen ITnterm'hleifen. Der Statthalter von Aegypten C^D war damaU Abu Ahmad olhasan alkarchr (fol. 321‘)

Qod Polixcipriifcct (ÄiyOl der türkische Mameluk Tek)*!«, der di<»oa roaten zum vierten Male bekleidete

und auf ihn ist die Anspiclmig zu beziehen, die sich im Berichte findet, wo Mndaräy zur Rechtfertigung seiner groMcn

Auflagen den CmMand anführt, dass er mit jenem Gowaltmonschon, der sein unmittelbarer Xoebbar sei und dessen

Eunucho F&ik stets achtzig Kchüssetn für Oüsto bereit halte, in gutem Kin%*emehmen loben mbuo. Hinsichtlich der

oben gegebenen Jahroszahl, vgl. Ibn Taghiybardy: A anales ed. dnynboU II, 326.

ydö yj\ JLl fcV>V ^ iXtJf y^\ (fol. 228*)

BJCc ^ 1X4^1 ^ cyJJ* JLi

ijl J^jkj wo« ^L»L^ tX^ &JUI Ju^ ^'1 ^1 s^j, i

^jm^AÄ.M ^ ij> Id e
^

aJ R*.^
^

Ra^

v:^^5 vW JJfcO ^ ^ Lr“^5

^Aa..wI I R^O^ I ^ Lju^^ i-Af^a
j

^ Litf a^i id*

^

^ t -'
’j

(X3i^ XrIavJI ij-LlM ^.^Lra Jli r.wJL^ ^

4.AJI ^^JUÜa 1^ 1 - fl RÄC inAjd S^aaR RaAr RÄÄÄ.M <Ci?^OÜÜ J

JUü R^^kJ' RAatf
^

RÄA ^ V^l ^aJI^ yj^ ksAw

^ ^1 üÄ^Äi Jkx UU RÄx ^^äa*^ ^ R.*yit Lc J^l

1 Msnasenpt tblsOl-
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iX^t l^jc ^1 ^ ^ V j
I

^i.lfiX—»

H ^1 nXJt
j

^£U3

^ -‘g- ^ 1^1 IxjL^ fcXijl JJ{ LüJjf ^t ,JI U«LiJf

• » ^ * •
*

OLb L4AJ S^JÄa^I qii^w I^ JLiol^ ftJ i^JL> StXXC
j

*^***- ^ lÜO^AMiJ

O^XbI 'iXjyij jüL^JUirt ^iLiyLc *yj^ |bJ rJ I—* iifc4> JLfti

duJLc L« cjj.ßCA Uj ^1 L^^JLj ^ L« (fol* 229‘) u»lxil

3 wi.M uJJ JLÄi 1^ iJ oJU> |4^ iüL^j dU v^^jLüüiLi lui

JL<di| »Uaxt JL*» ^^uLjC*^ vsA^iU

^JLäU oJj y^ Jli ti yj( [*i»> <aJj ^ Jlj

OaXj ^^x5 JLS
p

«iXiLAitff ^.yfcX^j

^^ääX«j ilL^^ laÜw^* y^ y
^yÄ^m il) juot^L^ ^L^jLf IA^>

p*iV».ii lUiX^^ Bi>^^f^ iJ L^AJLCit ^yy*^ ^ fcXJt bajUI^ ÜxUaJl

tj^y^y jl^üLi^ sjJLwJt^ KjuJLiLli 'oJU kJx t3o ^ L* i^Xp JU> L«

cii^Xj ÄJ ^ IfcXP tJLj kaiLuv (}S'
yj

p^jt>Lpl )y^ [* ^ A'***’^ y p g

Jl^ yyX .^3yj I3lj JLpJI j^iLäjylÄ J|A»V Le J^' 8^l*> J^tXj Jjß j».gÄ^ *Xä!^M iX^AÜ

<^yJLfi ^ (fol, 221)*’) ••^yyy^^ oixt oöt^ sJÜI ^«X^t oöt ttXP^ jL^iXX**^ Le lü^k>La>r

(43«^ Ü4Xe A i5;^’} !(XS^^ (iX^
^

^SS'y 1*X5^ li J-4Ä.I pJf ^-Aiäj «J

'i}yfJi) ^^XxyL) Jül pJLu) JUv5^ l4>l4XXcl fjjc <:jyS^ Le oJUi ySL^ »JLM^ bl JLai

käamJI a yjit^ fciL*Q^ y^

y

pLwil^
^

' »iIx La^
y^ clL«JI ^_e*^ ItXP^ smb rXX^

• „-'«***»f * ^ ,•-
JLä,» 4Xi üt fJLxt^l l^^iöf JLe IjjC vz^Xäm y5^^l Le iJ JLü IhX^^j L^^i^ L^jl« ojOI

^lX^ b oJLu ^XjJI 4>LbU y^LiojLJU t5^ ci^L». ^bfpl

bb ItX® ^S J Jbu ^Jyb' ^^^1 ^LijjJf L-il^l k^LLlM pp ^bji*> '-iJI olM Ou^' J5^ 3

lA *^bl <iX}^ ^Xaj bLljl*-»4( Le^ y^UaX*«JI p^^ üL^^I cJ^ »3^

.'. LüL^el ^yX^

TexlboIlaj2:o VIII. Co<l. Gotb., fol, 24l\

Kc«crip< an oioen Stencroinnchmcr weg«n boecbIcani$rt«r Ein^cndnn;; der Stcnorgoldor
;
nn« dem Jahre 316 H.

^1 Iiid Ulx5' y^t*A4.l cV»*^ (jJ tX+Ä-l fcUl fcXfcB ^1 pLiP ^ J<^ cj*Xä^

rX:^ ^.MnL.i»Jg iX^ÄX||} y^y *^•1 K^ Jlj! ^J^

• MÄne*«’rJpt t>j(^
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jlujLIlJI LoLA tjuuu ^ Jbix jdUl <iJLe^ JJi '> bJJCVJ

^(XÄ£ 1^ 'ilxix 1^
Ij ^^JüLä£

^Bjlifl JL^( i^yO s*Il»jy
j
^»UaammI ^ffcV!>i>»f Lx ^»rt *>1 La

jX*«a3 (fol. 242*) JL*Jt SiS-i ^
JL«J&^1^ JLiÄ^t syj&tjul mUlj iJLj'iX^^ oXjC^ifc y^yo ^ jU^»3> '*^7^

«^1 ^U «JUaf^ V y
^Lw \J^ '^7*9

•* j^JL«»JI
y

c^S"|LmijA &AjLsJt my»i y^y^ ^JLyLg S^i^Lj ^O^JuM
^

i«^^<XA0 C^LaLmmmH^ S«^hX4^

TexUiellage IX, Cod. Goth., fol. 239‘ E

Zwtii EntHchcidongon über Kecarso in Stoußrangclcgenheitcn.

^ySs ,*4j^Lfcf ^ ‘-Ä^ ^ Jjb! ^
siLtJx 3 iJJt JüJ£Vj LjL^ ^Lj& JweljL.M jjjJUr Jl»^

oiJUw ^ ^j^x^AtaJI V s^Lcj ^ lüx
^54^5 JjuJt ^ «j jJJI yeS Uj iJU(

JL^iL<MX (foL 240*) siU t>X^M0y
1 »*^ J

Sä^yi^y OlA^y^M
y

JUyÄjJ I iS^

iy^y juL^i^ aXM dL>^5't S^ nA^f
^

J^XnJi
j

jücJLjf^ l^JL^JI ^LlC>t ^

Syä»^ ÖhXj^ ^y^'i l

y
^yJLiwr ^ lU \yX^y^ L_»A ^^A^XiäJuA ULf^y ^Ujo ^^yf^y\y}\

y

* Iä£)I

3 pl-ÄA^f v3^ 7!*fcXj*-H y
i^y^Ä-c ^^x |»4iftl^5l JüLyUJ^

**7^ 7*?^ p

<

ä ** ^^7^^

Jl Ix ,jÄ«Jlj ^ySiiJ\ l^lif L« ^älsli &i^Ltf ^LjumU i^UoJLuJI w^kJÜI

^LdJÜ^ ^Lyöit tjkjLc
9yyy yj^y 5^j |»*i^ KÄ^

y

ÄyJLiJf p^JUai^ X*jJjJt sz;j^Lsljt4Jl ^Lm ijt dL«^l

L
j 1 Lyi*»i ^ti^MJ

y
L^-XIiaJ^ y}^^yjy ijBjjV < ^ Ü^^WUf LlB^^V i_l 1 -*^ d^majl ^1 l^i^^JtJ

,*• kXJI »Lim SJ ij^ (,5^^ 'iXjt^ ^ «11ä4 ^y£^ ^1 ‘^ßSi^J

y

l ^ IiIm 'I^
j

sjäUM .yjjüi ^ L\y^ aj» jla^ *J)U-'S ^*' j-u ^ aLM jy.A j*

^ >u^ >^JJi> Uj üiäiCAM ^ s^JLof^^ Ä^yt ^ pÄbij Ua* (fol. 240^) dLJt

L*li * ‘ I ^ * j
kaf^M Jjet^JLft^ k^tyi

p ^
*X r

p ij
cLiJel i3*^y j^^Jt^t ^yUaj

’ Manancript Ti«11«}ebt ^ Mane«cript «\>. * MaoTUcript ohoe Poskt«. * Manuicript .^1^1.

Digitized by Coogle



^2 A. V. KrKMKB. ÜXDBR DAÜ KutMAnHEBUDOBT DÜS ABBA^IDfiK-UBICBB« VOM JaIHIK 30Ü H. (9ld>»919).

L>^ L^£*x5l s3y^'^ j ^ ^ ^ •^UI^jüLwI jua^^ La

»JUI JuLc A (j^UJI

&Äjljt|Jl luj »L^t
J y

Ijy^
3

ilkX*

jLÄi tXÄAJt^ y^yjt ttjcLil jl
j

\^0,Sf^yy ' j
&AA^t OueLS^ Mh M Cii ^

J^y^yJy |j^LX4^ ^1 JüU ^1 S^Ljl L«
} |% g * * *jXI^ L*fi ^Iä L«J

fcUt JLiU 1*^*1 |ü-*i s^uul U uw ®>^)5 ^ *3^^ ^3 *37^3

JiXMJ btj juIcLm.^^ ^^(X4->> iX«^ tX*^
p ^

* * >

g ^^^3 ^ 6^ |^^33

Lo^ (ful. 241 *) iijl^jJLi
j

JuuM jüjLÄjt L« LaI^ uI^ ^3-3*

*(l4j^) '-ftJLjü# JJü Jua it»IlhV»n «jijUajt ju^aa oxu^

aa^UiJLmJI ^^XjLiiilkiM^t l^ÄA 1a wjLlxCiüo
^^^3 ^ ^

’^LLiJI ^ji^A.fl aljü Ia^ uiiVL^I t^yii^'iy «::,ili^^l ^ ^r^ r-
*'

^^Lm| \Sy^ O^ ^<>L^M >«ALy ,J^ c)^ ^7^33

^ jül J-il ^5 ^JW 1^ \u$
y jy4^ aXjl> Lg^ ^ lg A h; ; ,>.. > ^^'1 33*^''

lyAAX^ y\ <5^ JuL ^yJUoj ^1 ^37*^ 3 f[}y^

^ y^JyS^ La LÄt .'. iJüt »Li ^1 JUt>iX^ La L4A siüo ^ J^Li Hy^y^y iJL^

^ÜCL^ J^aJLi ‘1^7^ \J^ ä^L.»««-*^ ^

,^£ ^ IJüD >iXAx JJÜ AaLÄÄ^Lj ^Li jLi*(^ BfcW SxL^Lj

^La^ aX)! 8j^I ^^Ihl «w M aCJI t)>
j

SyL^ H (3I^mJ
1 ^7^ i^it *!

^

—
I ^

^-* 1^

j

AU AAJjtl L«Jlj (M. 241^)
n g« *i> uij»yt fklÄA |»yü »^4 aS^

^7)3^ ^7^3^ ^ 'J*'7^ C7*3 ^*7^^ 7^3 ^*7^^ c7* *^3'^7^3 *3^*

8^^ 7^^^
aJLa y*^y y

8^f AjUaJLtM tXÄi

^T^aL^^ iu^ll IL^
1

%-LmJJ »L^jUJI •^LaX« Aig> <Xäc *uyjL» L«x ^>3^3 ‘^LmJ

•‘*
u;*

*
7^

* Mautucri|*t ^ Feiilt in Uaouscript. * Matiuacript
^

,ii * Manaaeript ohoe Punkt«.

*
VfirL 0b«r di* B«(i«atunf: CuUar^*cU«bW I, 447. * Manuacript fehlt die Co|HtU.

AuflgegetoD am 23. October lds7.
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